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1. TITEL DES PROGRAMMS ZUR ENTWICKLUN G DES LÄNDLICHEN RAUMS 

Austria - Rural Development Programme (National) 

 

1.1. Änderung 

1.1.1. Art der Änderung (Verordnung 1305/2013) 

c) Beschluss Artikel 11 Buchstabe b 

1.1.2. Änderung zur Modifizierung der in der Partnerschaftsvereinbarung angegebenen Informationen  

 

1.1.3. Änderung im Rahmen von Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung 808/2014 (nicht 
verrechnet mit den Obergrenzen in diesem Artikel): 

 

1.1.4. Konsultation des Begleitausschusses (Artikel 49 Absatz 3 der Verordnung 1303/2013) 

1.1.4.1. Datum 

01-04-2016 

 

1.1.4.2. Stellungnahme des Begleitausschusses 

Der Begleitausschuss LE 14-20 wurde auf Basis von Artikel 49 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 am 26.02.2016 im Rahmen der 3. Sitzung des Begleitausschusses mit den damals von der 
Verwaltungsbehörde vorgeschlagenen Änderungen des Österreichischen Programms befasst und nahm dazu 
Stellung. Aufgrund von Anmerkungen und Anregungen von Mitgliedern des Begleitausschusses wurde der 
Änderungsantrag überarbeitet. Die Mitglieder wurden anschließend nochmals im Rahmen eines 
Umlaufverfahrens damit befasst. Der Änderungsantrag wurde nunmehr am 01.04.2016 mit 2 Gegenstimmen 
angenommen. 
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1.1.5.2.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. Es handelt sich hierbei um eine 
erforderliche Aktualisierung. 

 

1.1.5.2.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.2.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.3. 03 Änderung in Kapitel 7: Erforderliche Aktualisierungen 

1.1.5.3.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erforderliche Aktualisierungen, die sich aufgrund der Änderungen im Finanzplan und Indikatorplan 
ergeben. 

 

1.1.5.3.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. Es handelt sich hierbei um eine 
erforderliche Aktualisierung. 

 

1.1.5.3.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.5.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Mit dieser Änderung soll durch die Kombination von geblockten Verfahren und Aufrufen eine erhöhte 
Flexibilität erlangt werden, um auf neue thematische Herausforderungen rasch, zielgerichtet reagieren zu 
können. Zudem soll eine effizientere Abwicklung der agrarpädagogischen Maßnahmen gewährleistet 
werden. 

 

1.1.5.5.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. Durch die Erhöhung der 
Flexibilität und Zielgenauigkeit in der Steuerung, könnte allerdings bei etwaigen Problemen in der Erfüllung 
der Indikatoren während der Periode, rascher reagiert werden. 

 

1.1.5.5.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.6. 06 Änderung in Kapitel 8.2.2 M02: Redaktionelle Anpassungen und Präzisierungen 

1.1.5.6.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.2.2, 8.2.2.3.1.1., 8.2.2.3.2, 8.2.2.3.2.7 und 
8.2.2.6. 

Präzisierungen und Vereinheitlichung des Programmtextes. 

 

1.1.5.6.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Es handelt sich hierbei um redaktionelle Anpassungen und Präzisierungen. 
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Es soll ein einheitliches Kompetenzprofil für die BeraterInnen erstellt werden und im Rahmen eines 
Zertifizierungssystems die Kompetenzfeststellung erfolgen. Noch zu schließende Lücken bei den 
Kompetenzen werden durch die Absolvierung modular aufgebauter Lehrgänge geschlossen. 

 

1.1.5.8.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

BeraterInnen mit Beratungserfahrung und  bereits absolvierter modularer methodisch-fachdidaktischer 
Weiterbildung können dadurch rascher einen Kompetenznachweis im Rahmen eines 
Zertifizierungsverfahrens erhalten. 

 

1.1.5.8.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.8.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.9. 09 Änderung in Kapitel 8.2.3.3.1 VHA 3.1.1: Anhebung des Fördersatzes für auf nationalen Quali-
tätsregelungen aufbauende freiwillige Module zu Rindfleisch 

1.1.5.9.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgenden Unterabschnitt: 8.2.3.3.1.8. 

Anhebung des Fördersatzes: 

In Österreich zeigt sich, dass insbesondere in der Produktion von Qualitätsrindfleisch schwierige 
Bedingungen vorliegen und es dahingehend einen zusätzlichen Steuerungsbedarf gibt. Der Fördersatz soll 
deshalb von 80% auf 100% angehoben werden. 
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1.1.5.12.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung kann Auswirkung auf die Indikatoren haben, die im Gesamtkontext der 
Maßnahme aber von untergeordneter Bedeutung sind. 

 

1.1.5.12.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.13. 13 Änderung in Kapitel 8.2.4.3.3 VHA 4.3.1: Ergänzung bei den Förderbedingungen (entfällt) 

1.1.5.13.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Änderung entfällt. 

 

1.1.5.13.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Keine. 

 

1.1.5.13.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Keine. 

 

1.1.5.13.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Nicht gegeben. 
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1.1.5.16. 16 Änderung in Kapitel 8.2.5.2 M06: Redaktionelle Änderungen im allgemeinen Teil 

1.1.5.16.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Fehlerkorrektur im allgemeinen Teil. Die Vorhabensart 6.4.4. beschränkt sich nicht nur auf 
Kleinstunternehmen, sondern Kleinunternehmen. 

 

1.1.5.16.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.16.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.16.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit  der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.17. 17 Änderung in Kapitel 8.2.5.3.1 VHA 6.1.1: Präzisierung zur Klarstellung der Definition der 
ersten Niederlassung 

1.1.5.17.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgenden Unterabschnitt: 8.2.5.3.1.1. 

Redaktionelle Änderung zur Präzisierung der Definition der ersten Niederlassung. 

 

1.1.5.17.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Mit dieser Präzisierung soll die Verständlichkeit verbessert werden. 
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1.1.5.17.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.17.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.18. 18 Änderung in Kapitel 8.2.5.3.4 VHA 6.4.3: Redaktionelle Änderung 

1.1.5.18.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.5.3.4.5 und 8.2.5.3.4.8. 

Der Verweis auf die nationale Rechtsgrundlage wurde verallgemeinert, um bei Änderungen mehr 
Flexibilität zu gewährleisten. 

 

1.1.5.18.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.18.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.18.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
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1.1.5.21.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Mit diesen Änderungen soll der Verwaltungsaufwand für Begünstigte sowie für die bewilligenden Stellen 
deutlich verringert werden. Dadurch wird ein wichtiger Beitrag für die Gewährleistung einer wirksamen, 
effizienten und koordinierten Umsetzung des Programms geleistet. 

 

1.1.5.21.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.21.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.22. 22 Änderung in Kapitel 8.2.6.3.2 VHA 7.1.2: Ergänzung eines zusätzlichen Fördergegenstandes 
für die Unterstützung zur Verbesserung von kommunalen Basisdienstleistungen 

1.1.5.22.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.6.3.2.1, 8.2.6.3.2.6, 8.2.6.3.2.7 und 
8.2.6.3.2.8. 

Es soll ein Beitrag zur Unterstützung und Verbesserung der Effizienz und Effektivität kommunaler 
Basisdienstleistungen geleistet werden. Der Aufbau und die Weiterentwicklung der 
Dienstleistungskompetenzen insbesondere auch zur Grundversorgung einer Gemeinde oder von 
Gemeindeverbänden soll gestärkt werden. 

 

1.1.5.22.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Stärkung des ländlichen Raums und der kommunalen Basisdienstleistungen. 
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1.1.5.26.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die Kombination von geblockten Verfahren und Aufrufen führt zu einer erhöhten Flexibilität, um auf neue 
thematische Herausforderungen, aber auch Abwicklungsherausforderungen im Bereich der sozialen 
Dienstleistungen rasch reagieren zu können. 

 

1.1.5.26.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.26.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.27. 27 Änderung in Kapitel 8.2.6.3.9 VHA 7.4.2: Redaktionelle Änderung 

1.1.5.27.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.6.3.9.1 und 8.2.6.3.9.3. 

Verallgemeinerung des Verweises auf die nationale Förderungsrichtlinie für mehr Flexibilität. 

 

1.1.5.27.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.27.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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Abbildung 1: Entwicklung der jährlichen Schwellenwertüberschreitung für Nitrat von Poren-, Karst- und Kluftgrundwassermesstellen im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der verfügbaren Messstellen in oberflächennahem Grundwasserkörpern. 

 

Tabelle 1: Anzahl gefährdeter Messstellen für ausgewählte Parameter 
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1.1.5.41. 41 Änderung in Kapitel 8.2.8.3.1.1 VHA 10.1.01: Korrektur und Ergänzung der Liste der 
Blühkultur und Heil- und Gewürzpflanzen 

1.1.5.41.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Korrektur fehlerhafte Kulturbezeichnungen: Berg- und Hochlandlinsen à Linsen, Zitronenmelisse à Melisse, 
Neuaufnahme der Kultur Saflor. 

 

1.1.5.41.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Geringe inhaltliche Änderung und Ergänzung. Begriffe werden klarer und damit Fehleranfälligkeit etwas 
geringer. Durch neue Kultur etwas höhere Akzeptanz und vor allem Signal in Richtung Förderung von für 
Blüten besuchende Insekten interessante Kulturen. 

 

1.1.5.41.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.41.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.42. 42 Änderung in Kapitel 8.2.8.3.1.8 VHA 10.1.01: Klarstellung Förderfähigkeit 
Biodiversitätsflächen 

1.1.5.42.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Biodiversitätsflächen, welche im Rahmen der Vorhabensart angelegt werden stellen einen elementaren 
Kalkulationsbestandteil der Prämie der VHA auf Acker- und Grünlandflächen dar. Die Zuordnung von 
Acker-Biodiversitätsflächen war bisher nicht geregelt und soll dermaßen ergänzt werden, dass für diese 
Flächen immer eine Prämie von 45 Euro/ha bezahlt wird. 
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1.1.5.42.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Biodiversitätsflächen erhalten eine einheitliche Prämie. 

 

1.1.5.42.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.42.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.43. 43 Änderung in Kapitel 8.2.8.3.8.1 VHA 10.1.08: Tiefenlockerung soll bei Mulch- und Direktsaat 
zulässig sein 

1.1.5.43.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Es traten vermehrt Anfragen auf, warum eine Tiefenlockerung bei Mulch- und Direktsaat nicht zulässig ist, 
weil ja dadurch die Ziele der Maßnahme nicht beeinträchtigt wären. Auch in der Kalkulation wurde das 
Verbot der Tiefenlockerung nicht berücksichtigt. Aus Gründen der Vereinfachung und Fehlervermeidung  
wird daher eine Streichung des Verbots der Tiefenlockerung vorgeschlagen. 

 

1.1.5.43.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Keine Auswirkungen auf die Ziele/Wirkung der Vorhabensart. 

 

1.1.5.43.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.43.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.44. 44 Änderung in Kapitel 8.2.8.3.13.8 VHA 10.1.13: Erhöhung der Prämie für den Nützlingseinsatz 
im geschützten Anbau auf Substratkulturen 

1.1.5.44.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Es zeigt sich ein deutlicher Rückgang der im INVEKOS erfassten Flächen im geschützten Anbau im 
Vergleich zur Vor­periode. Um die Teilnahme an der VHA Nützlingseinsatz zu er­höhen wird eine 
Erhöhung der Prämie für den Nützlingseinsatz im geschützten Anbau auf Substratkulturen von 1.000 
Euro/ha auf 2.000 Euro/ha vorgeschlagen. Dies ist durch die Kalkulation der VHA gedeckt (Prämie über 
2.000 Euro/ha wäre gem. Kalkulation möglich). Eine Anwendung nur bei Substratkulturen wird mit der 
längeren Kulturdauer und damit einer öfteren Notwendigkeit des Nützlingseinsatzes begründet. Die Prämie 
für geschützten Anbau auf Ackerflächen bleibt gleich. 

 

1.1.5.44.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Erhöhung der Teilnahmeflächen im geschützten Anbau (Mittelbedarf rund 200.000 Euro/Jahr) und damit 
weitere Reduktion des Einsatzes von chemisch synthetischen Pflanzenschutzmitteln und Schaffung eines 
höheren Bewusstseins für den Einsatz von Nützlingen auch über den geschützten Anbau hinaus; 

 

1.1.5.44.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Indikator betreffend Kosten der Maßnahme wird erhöht, Flächenziel bleibt gleich, da ohne Anpassung 
Nichterreichung zu erwarten. 

 

1.1.5.44.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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1.1.5.46.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Erhöhung der Output-Indikatoren der Vorhabensart auf Grund der Neuaufnahme des Gebietes 
Oberösterreich. 

 

1.1.5.46.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.47. 47 Änderung in Kapitel 8.2.8.3.16.1 VHA 10.1.16: Klarstellung, dass bei Ackerfeldfutter die 
gleichen Düngeverbotszeiträume wie bei Wintergerste, Kümmel und Raps gelten 

1.1.5.47.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

In Anlehnung an die Vorgaben des Aktionsprogramms Nitrat soll für Ackerfeldfutter eine längere Düngung 
zulässig sein um zusätzlichen Betrieben eine Teilnahme zu ermöglichen (Düngeverbotszeitraum von 15.10 
bis 15.02). Die Gefahr einer Gewässerbeeinträchtigung bei der Düngung auf diesen Flächen wird als sehr 
gering eingestuft. 

 

1.1.5.47.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Geringfügig höhere Teilnahme möglich. 

 

1.1.5.47.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.48.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.49. 49 Änderung in Kapitel 8.2.9 M11: Geringe inhaltliche Änderungen und verlängerte 
Einstiegsmöglichkeit.  

1.1.5.49.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Änderungen ergeben sich aus Erkenntnissen des ersten Abwicklungsjahres. 

 

1.1.5.49.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Wirkung der Maßnahme, insbesondere im Bereich Biodiversität wird verbessert und Gesamtakzeptanz wird 
erhöht (insbesondere durch Verlängerung der Einstiegsmöglichkeit). 

 

1.1.5.49.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Indikatorplan bleibt unverändert. 

 

1.1.5.49.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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1.1.5.50. 50 Änderung in Kapitel 8.2.9.3.1.1 VHA 11.2.1: Korrektur und Ergänzung der Liste der Blühkultur 
und Heil- und Gewürzpflanzen 

1.1.5.50.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Korrektur fehlerhafte Kulturbezeichnungen: Berg- und Hochlandlinsen à Linsen, Zitronenmelisse à Melisse, 
Neuaufnahme der Kultur Saflor. 

 

1.1.5.50.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Geringe inhaltliche Änderung und Ergänzung. Begriffe werden klarer und damit Fehleranfälligkeit etwas 
geringer. Durch neue Kultur etwas höhere Akzeptanz und vor allem Signal in Richtung Förderung von für 
Blüten besuchende Insekten interessante Kulturen. 

 

1.1.5.50.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.50.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.51. 51 Änderung in Kapitel 8.2.9.3.1 VHA 11.2.1: Optionale Anlage von Biodiversitätsflächen auf 
Acker gem. Bestimmungen der Vorhabensart 10.1.1 

1.1.5.51.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.9.3.1.1 und 8.2.9.3.1.8. 

Optionale Anlage von Acker-Biodiversitätsflächen soll für Bio-Betriebe ermöglicht werden (gem. 
Anforderungen der VHA 10.1.1). Für derartige Flächen wird bis zu einem Ausmaß von 15% der 
Ackerfläche die Bio-Ackerprämie (230 Euro/ha) gewährt. 
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1.1.5.51.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Durch die optionale Anlage von Biodiversitätsflächen im Rahmen der Vorhabensart wird ein zusätzlicher 
Anreiz zur Anlage von Flächen für Biodiversität gesetzt und auch im Bio-Bereich ermöglicht. 

Geringfügig höheres Prämienvolumen zu erwarten. 

 

1.1.5.51.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Sehr geringe Auswirkung auf Prämienvolumen. Anpassung der Indikatoren zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sinnvoll. 

 

1.1.5.51.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.52. 52 Änderung in Kapitel 8.2.10.2 M12: Ergänzung der Wirkung für den Schwerpunktbereich 2A 
und 5E 

1.1.5.52.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Maßnahmenwirkung 2A: Gesetzlich verordnete Auflagen zur Umsetzung der Vogelschutz- und FFH- 
Richtlinie beeinträchtigen die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flächen und schränken 
somit das Ertragspotential der Flächen deutlich ein. Um diese Einschränkungen auszugleichen ist eine 
Abgeltung der Auflagen zur Wahrung der Wettbewerbs­fähigkeit der betroffenen Betriebe notwendig, um 
die erwünschte landwirtschaftliche Nutzung dieser Flächen zu gewährleisten. 

Maßnahmenwirkung 5E: Durch extensive Grünlandnutzung kann die Kohlenstoffspeicherung im Boden 
erhöht und dadurch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. 

 

1.1.5.52.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Fehlerkorrektur, keine inhaltliche Änderung. 
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Vorhabens sowie in der Festlegung der Auswahlkriterien bei. 

 

1.1.5.65.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.65.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.66. 66 Änderung in Kapitel 8.2.14.7 M16: Zusätzliche Anmerkungen zur Durchführung - Anhebung 
der maximalen Laufzeit 

1.1.5.66.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die max. Laufzeit für die Maßnahmen lt. Art. 35 Abs. 8 beträgt 7 Jahre. Da das Programm in der Praxis bis 
2022 laufen wird, sollte die max. mögliche Laufzeit von 7 Jahren genutzt werden, um längerfristige Projekte 
zu ermöglichen, die nur einmal als neu eingestuft werden können, wenn sie von bestehenden Kooperationen 
durchgeführt werden. 

Die Konstruktion betreffend Netzwerk-Vergaben wurde so konzipiert, dass eine einmalige durchgängige 
Beauftragung erfolgen kann. Das Programm sollte dies auch entsprechend ermöglichen. 

 

1.1.5.66.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Ermöglichung von stabilen Rahmenbedingungen für längerfristige Projekte. 

 

1.1.5.66.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.68. 68 Änderung in Kapitel 8.2.15.3.2 VHA 19.2.1: Ergänzung der Möglichkeit zur Abwicklung von 
Schirmprojekten für LAG und Präzisierungen zu den Kleinprojekten 

1.1.5.68.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 8.2.15.3.2.2, 8.2.15.3.2.4, 
8.2.15.3.2.5, 8.2.15.3.2.6, 8.2.15.3.2.7, 8.2.15.5 und 8.2.15.7. 

Mit der Option von Schirmprojekten soll zusätzlich zu den Kleinprojekten eine zweite Möglichkeit 
geschaffen werden, die darauf abzielt neue Gruppen von Akteuren zu erreichen, die Interesse an lokaler 
Entwicklung haben und gute Ideen einbringen, aber noch wenig Erfahrung mit EU-kofinanzierten Projekten 
und deren Abwicklung haben. Im Rahmen der Schirmprojekte können vereinfachte Anträge bei der LAG 
gestellt werden. Da die gesamte formale Abwicklung durch die LAG erfolgt, wird eine optimale Begleitung 
durch die LAG sichergestellt. Schirmprojekte tragen zu Verwaltungsvereinfachung bei, da nur ein 
Förderantrag pro Schirmprojekt bei der Bewilligenden Stelle zu bearbeiten ist. Die LAG kann neben 
vereinfachter Abwicklung von einer zusätzlichen Möglichkeit zur Steuerung der Zielerreichung profitieren, 
da es ihr die Möglichkeit gibt zum Beispiel durch gezielte Sensibilisierung oder fokussierte Projektaufrufe 
in eine bestimmte Richtung zu steuern. 

Die finanzielle Deckelung mit 5% der öffentlichen Mittel der LAG für Maßnahmen, die darauf abzielen, 
neue Akteure für die lokale Entwicklung zu gewinnen, bleibt gleich. Es wird aber die Flexibilität sowohl für 
die LAG als auch für die potenziell Begünstigen erhöht. 

Zudem werden erforderliche Präzisierungen zur Abwicklung von Kleinprojekten vorgenommen 
(förderfähige Kosten und Ergänzung zur Methodik zur Berechnung der Unterstützung). 

  

 

1.1.5.68.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Erwartet wird eine stärkere Mobilisierung von neuen Gruppen und Akteuren mit innovativen Ideen, die 
bisher wenig Erfahrung mit EU-konfinanzierten Projekten hatten und daher möglicherweise von LEADER-
Projekten Abstand genommen hatten. 

Damit werden neue und innovative Impulse speziell in den Bereichen Gemeinwohl und 
Bewusstseinsbildung zu Natur und Umwelt gesetzt und der bottum-up Ansatz gestärkt. 

 

1.1.5.68.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.68.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.69. 69 Änderung in Kapitel 8.2.15.3.4.5 VHA 19.4.1: Ergänzung von Investitionskosten für den Ankauf 
und/oder Entwicklung von Software und Programmierleistungen als förderfähige Kosten 

1.1.5.69.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Investitionskosten sollen eingeschränkt auf Ankauf von Software und Programmierleistungen zugelassen 
werden. Damit sollen Kosten, z.B. für die Erstellung einer LAG-Home-Page unterstützt werden. 

 

1.1.5.69.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Speziell zur Information und Einbindung der lokalen Bevölkerung und zur Einhaltung von 
Transparenzvorgaben sind IT-Lösungen unverzichtbar. Bedarf seitens der Förderwerberinnen (LAGs) 
vorhanden. 

 

1.1.5.69.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.69.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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1.1.5.70. 70 Änderung in Kapitel 8.2.15.5 M19: Präzisierung der Angaben zur Methodik zur Berechnung 
der Unterstützung 

1.1.5.70.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Klarstellung und Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung und Vermeidung der Doppelförderung: 

Die Abwicklung ist sehr aufwändig, weil die Überprüfung, ob bisherige Eigentümer bereits eine Förderung 
für das Investitionsgut erhalten haben, schwer möglich ist. Aus Erfahrung der Vergangenheit gab es sehr 
wenige Anträge dahingehend, daher ist die Möglichkeit nicht unbedingt notwendig. 

 

1.1.5.70.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.70.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.70.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.71. 71 Änderung in Kapitel 9 Bewertungsplan: Redaktionelle Änderungen und Ergänzungen, 
Klarstellungen und Anpassungen zum vorgesehenen Evaluierungsplan 

1.1.5.71.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die Änderungen beziehen sich auf folgende Unterabschnitte: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 und 9.6. 

Erforderliche Anpassungen, Ergänzungen und Klarstellungen im Sinne einer Vereinheitlichung und in 
Anlehnung an das Konzept zur begleitenden Evaluierung des Programms. 
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1.1.5.72.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Outputindikatoren wurden entsprechend angepasst, Zielindikatoren bleiben unverändert. 

 

1.1.5.72.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Die beantragte Änderung steht in Übereinstimmung mit den in der Partnerschaftsvereinbarung getroffenen 
strategischen Festlegungen. Sie dient dazu die zielgerichtete Umsetzung des ELER-Programms zu 
gewährleisten. 

 

1.1.5.73. 73 Änderung in Kapitel 11.1 und 11.2: Änderung des Indikatorplans 

1.1.5.73.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Der Hauptgrund der Anpassung der Indikatorenwerte liegt vor allem in einer Änderung der Finanztabelle. 
Daneben gibt es Anpassungen aufgrund geänderter Berechnungsgrundlagen sowie Änderung von 
Förderintensitäten. 

 

1.1.5.73.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Der Indikatorenplan stellt die erwarteten Auswirkungen der Änderungen detailliert dar. 

 

1.1.5.73.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

- 

 

1.1.5.73.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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1.1.5.74. 74 Änderung in Kapitel 11.3: Änderung des Indikatorplans 

1.1.5.74.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Die zusätzlichen Auswirkungen wurden noch einmal im Hinblick auf Übereinstimmung mit dem 
Programmtext kontrolliert und adaptiert. 

 

1.1.5.74.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Der Indikatorenplan stellt die erwarteten Auswirkungen der Änderungen detailliert dar. 

 

1.1.5.74.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

- 

 

1.1.5.74.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.75. 75 Änderung in Kapitel 11.4: Änderung des Indikatorplans 

1.1.5.75.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Eine Anpassung war notwendig aufgrund geänderter finanzieller Rahmenbedingungen. 

 

1.1.5.75.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Der Indikatorenplan stellt die erwarteten Auswirkungen der Änderungen detailliert dar. 
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1.1.5.75.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

- 

 

1.1.5.75.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.76. 76 Änderung in Kapitel 11.5: Änderung des Indikatorplans 

1.1.5.76.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Eine Anpassung war notwendig aufgrund geänderter finanzieller Rahmenbedingungen. 

 

1.1.5.76.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Der Indikatorenplan stellt die erwarteten Auswirkungen der Änderungen detailliert dar. 

 

1.1.5.76.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

- 

 

1.1.5.76.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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1.1.5.77. 77 Änderung in Kapitel 12 und 13: Aktualisierung der zusätzlichen nationalen Finanzierung 

1.1.5.77.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Mit Anlaufen der Programmumsetzung hat sich gezeigt, dass in manchen Maßnahmen zusätzliche Mittel 
benötigt werden in anderen wiederum keine zusätzliche Finanzierung erforderlich erscheint. Die 
Umschichtungen zwischen den einzelnen Maßnahmen sind den Darstellungen in den Tabellen in Kapitel 12 
und 13 zu entnehmen. 

Mit der Überarbeitung der Dotierung soll den Finanzierungserfordernissen in den einzelnen Maßnahmen 
besser Rechnung getragen werden. Besonders hohen Bedarf gibt es bei Maßnahme 13. Maßnahme 04 und 
Maßnahme 16 wurden ebenfalls erhöht. 

 

1.1.5.77.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

In Summe wird durch den zusätzlichen Mitteleinsatz die Programmwirkung verstärkt. 

 

1.1.5.77.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Mit der beantragten Änderung kommt es zu Änderungen der Indikatoren und der gesamt öffentlich zur 
Verfügung stehenden Mittel. 

 

1.1.5.77.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.78. 78 Änderung in Kapitel 15.5: Ergänzung zu den Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung 

1.1.5.78.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Ergänzung, da zusätzlich Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung im Bereich der vereinfachten 
Kostenoptionen getroffen wurden. 
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1.1.5.78.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Bessere Darstellung der Bestrebungen hinsichtlich Verwaltungsvereinfachung seitens der 
Verwaltungsbehörde. 

 

1.1.5.78.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.78.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.79. 79 Änderung in Kapitel 18.2: Erforderliche Ergänzungen 

1.1.5.79.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erforderliche Ergänzung aufgrund zusätzlicher Anwendung von vereinfachten Kostenoptionen. 

 

1.1.5.79.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.79.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.79.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.80. 80 Änderung in Anhang 8.10.1: Erweiterung und Fehlerkorrektur Maßnahmenwirkungen gem. 
Indikatorplan 

1.1.5.80.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Anpassung der Maßnahmenwirkungen gem. Text im Programm und Indikatorplan, so dass Kongruenz 
hergestellt ist. 

 

1.1.5.80.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Keine inhaltliche Änderung. 

 

1.1.5.80.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Es haben sich nur additive Zuordnungen geändert, daher keine Auswirkung auf Berechnung der 
Wirksamkeiten 

 

1.1.5.80.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.81. 81 Änderung in Anhang 8.10.2a: Änderung Allgemeine Bestimmungen im Programm 

1.1.5.81.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Folgende Änderungen sind vorgeschlagen: 
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teilnehmenden Flächen keine Prämiengewährung im Rahmen der Maßnahme 8 (Mulch und Direktsaat) 

Die Maßnahme Natura 2000 - Landwirtschaft ist auf der Einzelfläche mit den Maßnahmen 01, 02, 09, 12, 
14, 16 19 sowie mit der Maßnahme "Biologische Wirtschaftsweise" kombinierbar. 

Bergmähder sind auf der Einzelfläche mit keiner anderen Maßnahme kombinierbar (ausgenommen 
Abgeltung LSE im Rahmen von UBB oder Bio) 

 

1.1.5.82.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Es handelt sich um notwendige Ergänzungen auf Basis inhaltlicher Änderungen und um Klarstellungen und 
eine verbesserte Darstellung. 

 

1.1.5.82.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.82.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.83. 83 Änderung in Anhang 8.10.6a: Erweiterung Gebietskulisse Grundwasserschutz (VHA 10.1.16 
und VHA 10.1.17) 

1.1.5.83.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erweiterung der Gebietskulisse im Burgenland und in Niederösterreich. 

Nachnominierung seitens Bundesländer aufgrund auftretender Probleme der Grundwasserkörper. 
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1.1.5.84.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.84.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.85. 85 Änderung in Anhang 8.10.7: Erweiterung Gebietskulisse Oberflächengewässerschutz (VHA 
10.1.18) 

1.1.5.85.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erweiterung der Gebietskulisse in Oberösterreich und in der Steiermark. 

Nachnominierung seitens Bundesländer aufgrund auftretender Probleme. 

 

1.1.5.85.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Verbesserter Oberflächengewässerschutz in den betroffenen Gebieten und Lückenschluss um Akzeptanz zu 
erhöhen. Wenn Betriebe mit mehr Flächen teilnehmen können sind sie oft erst grundsätzlich bereit 
teilzunehmen. 

 

1.1.5.85.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Auf Grund der geringen Flächenerweiterung  und der bisher bekannten Teilnahmen derzeit keine 
Anpassung erforderlich. 

 

1.1.5.85.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
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1.1.5.89.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Keine wesentlichen inhaltlichen Änderungen. 

Geflügel und Kaninchen werden gestrichen da sie für die Programmumsetzung nicht relevant sind. 

Schweine werden an GVE-Tabelle gem. EU-Vorgabe angepasst. 

Erweiterung Pferde-Kategorien um Fohlen <1/2 Jahr in Übereinstimmung mit bestehender Regelung bei 
Rindern. 

 

1.1.5.89.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.89.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.90. 90 Änderung in Anhang 8.10.12: Neuer Anhang naturschutzfachlich wertvolle Pflegeflächen 

1.1.5.90.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Beschreibung Pflegeflächen-Konzept. 

 

1.1.5.90.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Abwicklung und Definition der  Pflegeflächen wird dargestellt. 

 

1.1.5.90.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 
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1.1.5.90.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.91. 91 Änderung in Anhang 9.5.1: Fehlerkorrektur und textliche Angleichung 

1.1.5.91.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erforderlicher Änderungsbedarf: Fehlerkorrektur und textliche Angleichung an den Programmtext. 

 

1.1.5.91.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.91.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.91.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 

 

1.1.5.92. 92 Änderung in Anhang 13.1.1: Aktualisierung des Anhangs 

1.1.5.92.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Der Anhang zu Kapitel 13 gibt eine Aufstellung über die zur Programmumsetzung angewandten 
Beihilferegelungen für die Umsetzung von wettbewerbsrelevanten Vorhaben. Sofern die Zahlungen nicht 
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unter de-minimis erfolgen ist eine Freistellung oder Notifikation von der Europäischen Kommission 
erforderlich. Zum Zeitpunkt der Programmgenehmigung lagen diese beihilfenrechtlichen Grundlagen noch 
nicht vor. Die nun vorliegenden Beihilferegelungen wurden deshalb ergänzt. 

 

1.1.5.92.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.92.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.92.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 

 

1.1.5.93. 93 Änderung in Anhang 18.2.2 und Anhang 18.2.3: Ergänzung der Bestätigungen zur Berechnung 
von standardisierten Einheitskosten 

1.1.5.93.1. Gründe für die Änderung und/oder die sie rechtfertigenden Durchführungsprobleme 

Erforderliche Ergänzung laut Verordnung, da die standardisierten Einheitskosten aktualisiert bzw. neu 
ergänzt wurden. 

 

1.1.5.93.2. Erwartete Wirkungen der Änderung 

Die beantragte Änderung lässt keine besondere Wirkung erwarten. 
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1.1.5.93.3. Auswirkung der Änderung auf Indikatoren 

Die beantragte Änderung lässt keine Auswirkung auf die Indikatoren erwarten. 

 

1.1.5.93.4. Zusammenhang zwischen der Änderung und der Partnerschaftsvereinbarung 

Mit der beantragten Änderung wird weiterhin den Festlegungen der Partnerschaftsvereinbarung 
entsprochen. 
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In der dritten Phase wurde schließlich das im Rahmen der beiden ersten Stufen angepasste und weiter 
verbesserte gesamte Programmdokument einer abschließenden Bewertung unterzogen. Die relevanten 
Empfehlungen dieser Phase wurden schließlich im Folgekapitel im Programmdokument selbst dokumentiert 
und vom Programmierungsteam bearbeitet. 
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3.2. Strukturierte Tabelle mit den Empfehlungen der Ex-ante-Bewertung und Maßnahmen zur 
Umsetzung der Empfehlungen 

Bezeichnung (oder Bezug) der 
Empfehlung 

Kategorie der Empfehlung Datum 

Empfehlung 01 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 05/03/2014 

Empfehlung 02 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 05/03/2014 

Empfehlung 03 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 05/03/2014 

Empfehlung 04 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 05 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 06 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 07 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 08 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 09 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 10 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 11 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 12 SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 28/03/2014 

Empfehlung 13 Aufbau der Interventionslogik 20/02/2012 

Empfehlung 14 Aufbau der Interventionslogik 24/09/2013 

Empfehlung 15 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 16 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 17 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 18 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 19 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 20 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 21 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 22 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 
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Empfehlung 23 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 24 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 25 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 26 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 27 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 28 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 29 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 30 Aufbau der Interventionslogik 15/11/2013 

Empfehlung 31 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 32 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 33 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 34 Aufbau der Interventionslogik 05/03/2014 

Empfehlung 35 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 36 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 37 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 38 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 39 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 40 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 41 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 42 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 43 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 44 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 45 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 46 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 47 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 
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Empfehlung 48 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 49 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 50 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 51 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 52 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 53 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 54 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 55 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 56 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 57 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 58 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 59 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 60 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 61 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 62 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 63 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 64 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 65 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 66 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 67 Aufbau der Interventionslogik 28/03/2014 

Empfehlung 68 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 69 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 70 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 71 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 28/03/2014 
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Finanzmittel 

Empfehlung 72 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 73 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 74 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 75 Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der 
Finanzmittel 

28/03/2014 

Empfehlung 76 Vorkehrungen zur Durchführung des Programms 28/03/2014 

Empfehlung 77 Vorkehrungen zur Durchführung des Programms 28/03/2014 

Empfehlung 78 Sonstiges 28/03/2014 

Empfehlung 79 Sonstiges 28/03/2014 

Empfehlung 80 Sonstiges 28/03/2014 

Empfehlung 81 Sonstiges 28/03/2014 

Empfehlung 82 Sonstiges 28/03/2014 

Empfehlung 83 Sonstiges 28/03/2014 

 

3.2.1. Empfehlung 01 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Emissionen 

Beschreibung der Empfehlung 

SWOT Darstellung von Emissionstrends aus der Landwirtschaft nach Kategorien (Seite 20) Bei den 
Bedarfen 4.2.30 und 4.2.31 wurde der Bezug zu Investitionsmaßnahmen (Gülleabdeckungen, bodennahe 
Gülleausbringung) hergestellt. (vgl. Zwischenbericht 2/2 Interventionslogik). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 
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Der Fokus der Analyse sollte zielgerichtet auf die Stärken und Schwächen des ländlichen und der sich 
daraus ergebenden Chancen und Risiken gelegt werden. Auf Informationen, die nicht für die Entwicklung 
bzw. Ableitung der Matrix notwendig sind, kann verzichtet werden. (vgl. Kap. 2.4.2. im EvalBer.). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Eine umfassende Situationsanalyse ist hilfreich für das Gesamtverständnis der Maßnahme; daher wird die 
Formulierung beibehalten. 

 

3.2.7. Empfehlung 07 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Landwirtschaftliche Betriebe, Energie Bedarfsformulierung 

Beschreibung der Empfehlung 

Die bei den Bedarfen definierten Ziele sollen messbar formuliert werden. (vgl. Kap. 2.4.2. und 2.4.7. im 
EvalBer., aber allgemein gültig). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Bei der Bedarfsbeschreibung geht es um die Beschreibung der Notwendigkeiten. Di e Quantifizierung 
bezieht sich auf die Maßnahmen; die Zielwerte werden im Indikatorenplan festgelegt. 

 

3.2.8. Empfehlung 08 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Forstwirtschaft Bedarfsformulierung 

Beschreibung der Empfehlung 

Bei einigen Bedarfen ist allerdings eine Überschneidung ihrer Zielsetzungen festzustellen. In diesen Fällen 
ist gegebenenfalls eine Zusammenfassung dieser jeweiligen Bedarfe möglich, wenn sie demselben 
Schwerpunktbereich zugeordnet sind. Zu nennen sind hier beispielsweise die Bedarfe (14) und (16), die 
beide dem Schwerpunktbereich 4A zugeordnet sind, sowie die Bedarfe (28) und (29), beide dem 
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Schwerpunktbereich 5C zugeordnet. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Bedarfe können sich tatsächlich überschneiden. Für die Maßnahmen selbst sind wiederum eindeutige 
Zielwerte festgelegt. 

 

3.2.9. Empfehlung 09 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Forstwirtschaft Bedarfsformulierung 

Beschreibung der Empfehlung 

Die beiden Bedarfe (28) und (29) überschneiden sich in ihrer Zielsetzung/Intentionen und können 
gegebenenfalls zusammengelegt und als ein einziger Bedarf formuliert werden (zumal sie auch beide im 
Schwerpunktbereich 5C verankert sind). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Diese Empfehlung kann nachvollzogen werden. Der besseren Sichtbarkeit halber werden die Bedarfe 
allerdings beibehalten. 

 

3.2.10. Empfehlung 10 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Bedarfe Bereich Biodiversität 

Beschreibung der Empfehlung 

Auch die Biologische Landwirtschaft, sollte in der Zielformulierung zu Bedarf 4.2.16 ergänzt werden. (vgl. 
Kap. 2.4.8. im EvalBer.). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 
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In diesem Bedarf wird keine Maßnahme explizit erwähnt, es tragen aber mehrere Maßnahmen zur 
Zielerreichung bei. 

 

3.2.11. Empfehlung 11 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Bedarfe Bereich Benachteiligte Gebiete 

Beschreibung der Empfehlung 

Der Anteil der Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete am landwirtschaftlichen Einkommen nach 
Gebietskategorien könnte als nationaler Kontextindikator eingeführt werden bzw. als zusätzlicher nationaler 
Ergebnisindikator verwendet werden. (vgl. Kap. 2.4.14. im EvalBer.). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Die Sinnhaftigkeit dieses Indikators wird nicht gesehen. Wäre ein hoher Wert gut oder schlecht? 

 

3.2.12. Empfehlung 12 

Kategorie der Empfehlung: SWOT-Analyse, Bedarfsbewertung 

Datum: 28/03/2014 

Thema: SWOT und Bedarfe Daseinsvorsorge 

Beschreibung der Empfehlung 

Die Begrifflichkeiten zur Daseinsvorsorge sollten vereinheitlicht werden (im EvalBer.) (vgl. Kap. 2.4.15. im 
EvalBer.). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Die Begrifflichkeiten wurden mit den fachlich zuständigen Ressorts abgestimmt. 
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3.2.13. Empfehlung 13 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 20/02/2012 

Thema: Strategie: Schutzgut Biodiversität 

Beschreibung der Empfehlung 

Vermehrt Schwächen im Bereich Biodiversität auch in die Strategie aufnehmen. (vgl. Zwischenbericht 
Zwischenbericht 2/1: Bedarfsidentifikation und Strategie). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Es wurden Schwächen aufgegriffen und in die Strategie aufgenommen (z. B. naturnahen Umgang mit 
Landschaftselementen und Sicherung von alten, seltenen Kulturpflanzen und Nutztierrassen). 

 

3.2.14. Empfehlung 14 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 24/09/2013 

Thema: Strategie: Risikomanagement gem. Art. 36-39 

Beschreibung der Empfehlung 

Bezüglich Art. 38-40 wäre es wichtig zu argumentieren, warum trotz eines Bedarfs keine Maßnahmen 
(außer Bildungs-, Informationsmaßnahmen) angedacht sind (vgl. Protokoll Workshop 2). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Dies ist mit der Dichte der nationalen Angebote in Bezug auf Versicherungen für das Produktionspotenzial 
begründet. 

 

3.2.15. Empfehlung 15 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Strategie: Informations- und Absatzfördermaßnahmen gem. Art. 16 

Beschreibung der Empfehlung 
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anwenden (und nicht auf Flächenbetrag 1) sollte ins Programm aufgenommen aufgenommen werden. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde berücksichtigt. 

 

3.2.25. Empfehlung 25 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Artikel 31 AZ 

Beschreibung der Empfehlung 

Auch den almbezogenen Teil der Ausgleichszulage nach der Erschwernis zu differenzieren sollte ins 
Programm aufgenommen werden. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde berücksichtigt. 

 

3.2.26. Empfehlung 26 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Art. 17, Vorhabensart 4.1.1 

Beschreibung der Empfehlung 

Kosten der beantragten Investition wurden um 5.000 EUR gesenkt. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde berücksichtigt. 
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3.2.27. Empfehlung 27 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Art. 17, Vorhabensart 4.1.1 

Beschreibung der Empfehlung 

Ausnahmetatbestände sollten aufgenommen werden. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde berücksichtigt. 

 

3.2.28. Empfehlung 28 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Art. 19, Vorhabensart 6.1 

Beschreibung der Empfehlung 

Als Aufzeichnungen, die einen Zuschlag zum 2. Teilbetrag von 2.000 Euro ermöglichen, wird 
auch die Mitarbeit in Arbeitskreisen anerkannt. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde berücksichtigt. 

 

3.2.29. Empfehlung 29 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Artikel 28 - Zucht von gefährdete Nutztierrassen 
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3.2.34. Empfehlung 34 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 05/03/2014 

Thema: Strategie: Ausgleichszulage. gem. Art. 31 

Beschreibung der Empfehlung 

Berggebiete im Bereich der Priorität 4a, 4b und 4c etwas stärker berücksichtigen (vgl. Zwischenbericht 2/2 
Interventionslogik). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde im Text aufgenommen. 

 

3.2.35. Empfehlung 35 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Kohärenz mit GSR, PV allgemein 

Beschreibung der Empfehlung 

Fertigstellung von Abschnitt 14.1 (unvollendete Säule 1, ESF etc., Komplementaritäten...) (Lukesch). 

Abgrenzung und Komplementarität mit Säule 1. Besonders wichtiger Punkt: Greening (EvalBer. 3.2.6.2). 

Verpflichtungserklärung der Förderwerber, dass sie bei M 3.2 keine weiteren Förderungen gem. VO (EG) 
Nr. 3/2008 oder Art. 35 Abs. 2 der Grundverordnung beziehen (EvalBer. 3.2.5.1). 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Wurde in den Text aufgenommen. 

 

3.2.36. Empfehlung 36 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 
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Datum: 28/03/2014 

Thema: Relevanz und Kohärenz der Maßnahmen: Interventionslogik 

Beschreibung der Empfehlung 

Artikel 17 beinhaltet die systematische Bereitstellung von ökologischer Agrarinfrastruktur (Submaßnahme 
4.4, Vorhabensart 4.4.2) beispielsweise Bodenschutzanlagen, Wasserrückhalteräume, Böschungen, Raine, 
Landschaftselemente) und dient der Entwicklung der agrarischen Fluren und der Stabilisierung des 
Landschaftshaushalts (ingenieurmäßig geplante Bereitstellung ökologischer Agrarinfrastruktur). 
Investitionen zum Erhalt der Biodiversität, der Erreichung oder Erhaltung eines günstigen 
Erhaltungszustands von Arten und Habitaten sind nicht Inhalt dieses Artikel (sondern Art. 20) und daher 
entsprechend zu streichen. (EvalBer. 3.4.16.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Empfehlung wurde nicht umgesetzt, denn Artikel 17 sieht sehr wohl umweltrelevante Investitionen vor. 

 

3.2.46. Empfehlung 46 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Relevanz und Kohärenz der Maßnahmen: Interventionslogik 

Beschreibung der Empfehlung 

Artikel 34 (Code 15) fehlt im Indikatorplan der Priorität 4 und sollte ergänzt werden. (EvalBer. 3.4.27.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

3.2.47. Empfehlung 47 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Relevanz und Kohärenz der Maßnahmen: Interventionslogik 

Beschreibung der Empfehlung 
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Warum gerade Kleinschulen? Welche Schulen gelten als klein? Gemäß SWOT-Analyse bestehen Defizite 
hinsichtlich Betreuungseinrichtungen, nicht bei der Schulfinanzierung. 

 

3.2.50. Empfehlung 50 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Relevanz und Kohärenz der Maßnahmen; Nachhaltige Entwicklung: Verkehrsinvestitionen, 
Forstwegebau 

Beschreibung der Empfehlung 

Ad 8.2.6.3.4 Ländliche Verkehrsinfrastruktur (alle Empfehlungen beziehen sich auf das mit ELER-Mittel 
geförderte Bundeswegebauprogramm): 

Mehr Fokus auf die Instandsetzung zu Lasten des Neubaus, Beschränkung der Förderbarkeit auf 
Fahrbahnbreiten von maximal 3,5 Fahrbahnbreite (Landschaftsschutz). (EvalBer. 3.4.11.2) 

Erweiterungen und Kapazitätserhöhung des Güter- und Forstwegenetzes sollten im Sinne der Nachhaltigkeit 
in der Umsetzung besonderen Bedacht auf den realen Bedarf nehmen, angemessen und landschaftsschonend 
sein (entsprechende Formulierung von Richtlinien). (vgl. Kap. 6.2.3 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Die Empfehlung stimmt mit den Maßnahmenbeschreibungen in großem Umfang überein. 

 

3.2.51. Empfehlung 51 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Relevanz und Kohärenz der Maßnahmen: Bodenbewirtschaftung 

Beschreibung der Empfehlung 

Aufnahme eines Minimums von 15% Bodenbedeckung. (EvalBer. 3.4.18.1) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 
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Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.60. Empfehlung 60 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Beitrag der Maßnahmen zu Zielen: Bodenbewirtschaftung 

Beschreibung der Empfehlung 

Die Erhebung von Bodenanalysen hinsichtlich der Entwicklung des Bodenkohlenstoffgehaltes würde den 
Beitrag des biologischen Landbaus zum Boden- und Klimaschutz quantifizierbarer machen. 
(EvalBer.3.6.22.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.61. Empfehlung 61 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Beitrag der Maßnahmen zu Zielen: Bio-Landbau 

Beschreibung der Empfehlung 

Es wird in Aussicht gestellt, dass die Biodiversitätswirkung der Biologischen Landwirtschaft in der neuen 
Programmperiode noch weiter verstärkt werden soll. Dies sollte jedenfalls mittels eines spezifischen 
Evaluierungsprojektes überprüft werden. Es sollten auch kritische Anmerkungen bisheriger Studien 
Erwähnung finden. (EvalBer. 3.4.21.2 und 3.6.21.2) Zudem sollten in einem spezifischen 
Evaluierungsprojekt zur biologischen Landwirtschaft in der neuen Programmperiode Klimaschutzaspekte 
verstärkt untersucht werden. 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 
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3.2.62. Empfehlung 62 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Beitrag der Maßnahmen zu Zielen: LEADER 

Beschreibung der Empfehlung 

Es ist auf eine ausreichende Dotierung der Unterstützungs- und Beratungsleistungen für die Erarbeitung und 
Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie durch die LAGen zu achten, um auf die Bedarfe und 
Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung entsprechend eingehen zu können (EvalBer. 3.3.13.2 und 3.6.29.2) 
Stärkere Betonung der Bedeutung einer verstärkten Autonomie in der LAG-Entscheidungsfindung und 
Umsetzung von Initiativen für die flexible und regionsspezifische Umsetzung. (EvalBer. 3.6.29.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Die Verwaltungsbehörde hat bereits im Jänner 2014 mit der Durchführung von Vorbereitungsseminaren zur 
Stärkung der strategischen Kompetenzen der LAG begonnen. Die potenziellen LAG wurden umfassend 
über die künftigen Anforderungen informiert. 

Die LAG-Autonomie wird in keiner Weise eingeschränkt sein. 

 

3.2.63. Empfehlung 63 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Nationales Netzwerk 

Beschreibung der Empfehlung 

Es wird empfohlen, verstärkt Arbeiten zur Diskussion von Umsetzerfahrungen im Sinne von 
Reflexionsschleifen in die periodischen Netzwerkarbeiten einzubauen. Bei der nationalen Vernetzungsarbeit 
ist ein Schwerpunkt auf die Information der breiten Öffentlichkeit zu legen, was eine einfache und öffentlich 
nachvollziehbare, kontinuierliche Dokumentation der Umsetzung der Programmaktivitäten erfordert. 
(EvalBer. 3.6.30.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 
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Diese Empfehlung wird als sehr hilfreich erachtet. In der Umsetzung der Vernetzungsaktivitäten wird darauf 
Bezug genommen werden. 

 

3.2.64. Empfehlung 64 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Unterstützungsarten: Evaluierung derselben 

Beschreibung der Empfehlung 

Neben den Wirkungen der einzelnen Vorhabensarten sollte auch die Effizienz und Effektivität der 
Unterstützungsarten als Evaluierungsgegenstand mitzuberücksichtigt und gegebenenfalls im Zuge der 
Umsetzung (z.B. auf Basis des AIR 2017) adaptiert werden. (Eval.Ber. 3.5.28.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.65. Empfehlung 65 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Unterstützungsarten: Niederlassungsprämie 

Beschreibung der Empfehlung 

Es sollte klar begründet werden, warum bei Eigentumsübergang (nicht aber bei langfristigen 
Pachtverträgen) ein Zuschlag zum zweiten Teilbetrag gewährt wird. (EvalBer. 3.5.9.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Durch Eigentumsübergang ist die Betriebsentwicklung besser abgesichert. 
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3.2.66. Empfehlung 66 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Unterstützungsarten: Genetische Ressourcen 

Beschreibung der Empfehlung 

Die Einstiegsmöglichkeit sollte über zwei Jahre hinausgehen. (EvalBer. 3.5.20) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Das Prinzip, keine Verpflichtungen zu begründen, die in die nächste Periode reichen, wird beibehalten. 

 

3.2.67. Empfehlung 67 

Kategorie der Empfehlung: Aufbau der Interventionslogik 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Unterstützungsarten: Nationales Netzwerk 

Beschreibung der Empfehlung 

In der Planung der Organisationsstruktur, insbesondere der Einrichtung der Netzwerkservicestelle, ist auf 
die vielfältigen Aufgaben und die neu hinzugekommenen Aktivitäten bzw. Intensivierung bestimmter 
Aktiv itäten besonders Bezug zu nehmen. Das breite Aktionsfeld und die zusätzlichen Aufgaben des 
Netzwerkes erfordern eine stärkere Schwerpunktsetzung für das Nationale Netzwerk, das sich in der 
Erweiterung der Aktivitäten und der Rolle als Reflexionsgremium niederzuschlagen hat. Die festzulegenden 
Aktionspläne sollten den vielfältigen Aktivitätsbereichen, und insbesondere auch der unterstützenden Rolle 
des Netzwerkes bei der Umsetzung und Bewertung des Programms entsprechend differenziert erstellt 
werden, gleichzeitig ist der Netzwerkservicestelle ausreichend Flexibilität in ihrer Netzwerkarbeit 
einzuräumen. (EvalBer. 3.5.30.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

In der Umsetzung der Vernetzungsaktivitäten wird darauf Bezug genommen werden. 

 

3.2.68. Empfehlung 68 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 
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Datum: 28/03/2014 

Thema: Mittelzuweisung: Bio-Landbau 

Beschreibung der Empfehlung 

Die Erhöhung des Flächenausmaßes des biologischen Landbaus ist derzeit noch nicht abzusehen und sollte 
aus Klimaschutzsicht und durch die Mittelzuweisungen forciert, das heißt erhöht werden. (EvalBer. 
3.7.22.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Die Mittel für den biologischen Landbau wurden aufgestockt. 

 

3.2.69. Empfehlung 69 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Mittelzuweisung: AZ 

Beschreibung der Empfehlung 

Aufgrund der geplanten Kürzung der Budgetmittel bei der Ausgleichszulage und der vorliegenden 
aktuellsten Umsetzungsvariante wäre zu überprüfen, ob nicht das Gewicht des erschwernisabhängigen Teils 
der Flächenbeträge 1 und 2 zulasten des erschwernisunabhängigen Teils angehoben werden sollte bzw. 
könnte um dem Ausgleich der natürlichen Erschwernis ein größeres Gewicht zu geben. 
Weiters wird eine Einschränkung des Empfängerkreises auf Betriebe mit einer Mindestzahl von zehn 
Erschwernispunkten (Hauptkriterien IVL und KLIBO) und einer Bodenklimazahl von 40 empfohlen (mit 
einer Degression beginnend bei 35 Bodenklimazahlpunkten). (EvalBer. 3.7.25.2) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Vergleich zur Förderperiode 07-13 kommt es im neuen Programm zu einer stärkeren Berücksichtigung 
der Erschwernis. Dies bedeutet eine Begünstigung der Betriebe in höheren Erschwernislagen. Auch die 
Einschränkung des Empfängerkreises wurde in diesem Programm erstmals vorgenommen. 

 

3.2.70. Empfehlung 70 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 

Datum: 28/03/2014 
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Kontextindikatoren für die Erfolgsmessung oft von Bedeutung sind, oft zu wenig spezifisch. Außerdem sind 
gerade in den umweltorientierten Maßnahmen auch regional differenzierte Indikatoren oftmals sinnvoll. 
Spätestens am Beginn der Programmumsetzung sollen daher für die fraglichen Maßnahmen 
programmspezifische Kontextindikatoren entwickelt werden und wo sinnvoll regionalisiert werden. 
Konkrete Vorschläge siehe EvalBer. (vgl. Kap. 4.2.8, 4.2.16, 4.2.17 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.73. Empfehlung 73 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Programmspezifische Zielindikatoren 

Beschreibung der Empfehlung 

Die von der Europäischen Kommission vorgeschriebenen Target-Indikatoren sind fast durchwegs output-
orientiert und dürften eher statistischen Zwecken dienen. Sie sind daher bei vielen Maßnahmen nicht 
geeignet, den Fortschritt des Programms zu steuern und seinen Erfolg zu messen. Spätestens am Beginn der 
Programmumsetzung sollen daher für die fraglichen Maßnahmen programmspezifische Zielindikatoren 
entwickelt werden. Konkrete Vorschläge, die in den meisten Fällen einen überschaubaren 
Erhebungsaufwand verursachen, siehe EvalBer. (vgl. gesamtes Kap. 4.1, Kap. 4.2.14, 4.2.28-4.2.30 im 
EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.74. Empfehlung 74 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Plausibilität Zielwert Basisdienstleistungen und Dorferneuerung 

Beschreibung der Empfehlung 
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Der Indikator der begünstigten Bevölkerung ist für Artikel 20 im Schwerpunktbereich 6B plausibler zu 
argumentieren. (vgl. Kap. 4.2.11 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Direkt im Programmtext ist für die Plausibiltät des Zielindikators keine Begründung vorgesehen. Dem 
angegebenen Zielwert liegen Kalkulationen in Zusammenhang mit Schätzungen zugrunde, welche separat 
dokumentiert wurden. 

 

3.2.75. Empfehlung 75 

Kategorie der Empfehlung: Zielsetzung, Verteilung der Zuweisung der Finanzmittel 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Etappenziele Nationales Netzwerk für den ländlichen Raum 

Beschreibung der Empfehlung 

Die Arbeiten des Nationalen Netzwerkes sollten so wie die anderen Vorhaben im Zuge der 
Leistungsüberprüfung bewertet und im nationalen Umsetzungsbereich sowie hinsichtlich ihrer Wirksamkeit 
reflektiert werden. (vgl. Kap. 4.3.30 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.76. Empfehlung 76 

Kategorie der Empfehlung: Vorkehrungen zur Durchführung des Programms 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Evaluierungsintervall 

Beschreibung der Empfehlung 

Laut dem Text der EU-Verordnung ist neben den jährlichen Durchführungsberichten nur eine Ex-Post-
Evaluierung vorgesehen. Eine Mid-term-Evaluierung wäre hingegen sinnvoll, weil in der Mitte der Periode 
noch Möglichkeiten zur Nachbesserung bestünden. (vgl. Kap. 4.3.11 im EvalBer.) 
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Beauftragung einer Aufschlüsselung von progammrelevanten Daten nach Geschlecht und Diversität als 
notwendige Grundlage von differenzierteren SWOT-Analysen und effizienter und effektiver Planung. (vgl. 
Kap. 6.3.1 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Bei der Planung der Programmimplementierung wird darauf Bezug genommen werden. 

 

3.2.79. Empfehlung 79 

Kategorie der Empfehlung: Sonstiges 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Chancengleichheit: Berichtswesen 

Beschreibung der Empfehlung 

Erhebung von geschlechts- und diversitätsspezifisch (z.B. Alter, Betriebsgröße, Bildung, Regionsspezifika, 
etc.) aufgeschlüsselten Daten hinsichtlich der Beteiligung, Nutzung, Gestaltung von Entwicklung im 
Rahmen des Programms. 
Auswertung mid-term und eventuelle Steuerung zur Verringerung von Benachteiligung und 
Entwicklungsferne. (vgl. Kap. 6.3.1 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Bei der Planung der Programmimplementierung wird darauf Bezug genommen werden, ggf. könnte eine 
dementsprechende Evaluierung durchgeführt werden. 

 

3.2.80. Empfehlung 80 

Kategorie der Empfehlung: Sonstiges 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Klimaschutz und Anpassung 

Beschreibung der Empfehlung 

Bewusstseinsbildung ist für die Vermeidung und Anpassung zentral. Sie deckt Informationsdefizite und 
kann Maßnahmen mit mehrfach positiver Umweltwirkung unterstützen. Maßnahmen zur 
Bewusstseinsbildung werden an vielen Stellen im Programm angeführt. Im Sinne eines Mainstreamings des 
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Themas Klimawandel sind sie umfassend zu implementieren sowohl auf der Ebene der Weiterbildung von 
LandwirtInnen als auch von BeraterInnen. (vgl. Kap. 6.3.1 im EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Diese Empfehlung wird im Zuge der Programmimplementierung berücksichtigt werden. 

 

3.2.81. Empfehlung 81 

Kategorie der Empfehlung: Sonstiges 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Klimaschutz 

Beschreibung der Empfehlung 

Extensive Landnutzung kann eine Vielzahl an gesellschaftlichen Bedarfen erfüllen, ist aber aus Sicht des 
Klimawandels nicht zwingend vorteilhaft. Um die Klimawirkung zu bewerten, ist in jedem Fall eine 
Kalkulation auf Ebene der Produkteinheit und Versorgungsbilanz erforderlich als Ergänzung zu 
flächenbasierten Indikatoren. iLUC-Effekte sollten dabei berücksichtigt werden. (vgl. Kap. 6.3.1 im 
EvalBer.) 

 

Wie wurde die Empfehlung umgesetzt bzw. warum wurde sie nicht berücksichtigt? 

Im Zuge der Planung der konkreten Evaluierungsaktivitäten wird darauf explizit Bezug genommen werden. 

 

3.2.82. Empfehlung 82 

Kategorie der Empfehlung: Sonstiges 

Datum: 28/03/2014 

Thema: Klima allgemein 

Beschreibung der Empfehlung 

Aufgrund der hohen Komplexität der Querschnittsthemen könnte die Einrichtung eines begleitenden 
Beirates zum Thema Klimawandel (wie auch zu den anderen Querschnittsthemen) sinnvoll sein. (vgl. Kap. 
6.3.1 im EvalBer.) 
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Österreich zeichnet sich durch eine vielerorts kleinräumige, vielfältige Kulturlandschaft aus, die einen 
entscheidenden Beitrag zur biologischen Vielfalt leistet. Schlüsselfaktoren für die Biodiversität im 
Ackerland sind der Anteil und die räumliche Verteilung von Brachen, geringe Schlaggrößen, die 
Verfügbarkeit von Landschaftselementen sowie ein geringer Pestizideeinsatz[16]. Zu den Grünland-
Schlüsselfaktoren zählen extensive Nutzungen, die auf Mähwiesen durch spätere Mahdtermine und 
geringere Düngungsintensitäten sowie durch die Ausstattung mit Landschaftselementen charakterisiert 
sind[17]. Auf Weideflächen ist ein geringer Viehbesatz pro Hektar relevant. Ein weiterer wichtiger Aspekt, 
die Agrobiodiversität betreffend, stellen seltene Haustierrassen und Kulturpflanzen dar, die genetisches 
Material für züchterische Fortschritte liefern. 

Innerhalb der letzten Jahrzehnte werden zunehmend Rückgänge der österreichischen Arten- und 
Lebensraumvielfalt verzeichnet, wovon insbesondere artenreiche Agrarökosysteme betroffen sind. Sowohl 
die Nutzungsintensivierung, als auch die Nutzungsaufgabe von gefährdeten Grünlandlebensräumen sowie 
die Beseitigung von Strukturelementen, wie Hecken, Einzelbäumen oder Steinmauern, führen zu negativen 
Entwicklungen bei fast allen relevanten Indikatoren. So hat die landwirtschaftlich genutzte Fläche mit 
hohem Naturwert (HNVF) von 2007 auf 2011 leicht abgenommen und nahm im Jahr 2011 rund 35% der 
landwirtschaftlich genutzten Fläche in Österreich ein. Die rückläufige Entwicklung ist dabei in erster Linie 
durch die Abnahme des extensiven Magergrünlandes bedingt. Biodiversitätsverluste spiegeln sich auch in 
der Entwicklung des Farmland Bird Index (FBI) wieder. Dieser Indikator hat von 2000 bis 2008 um 22,6% 
abgenommen. Aus den aktualisierten Bestandestrends der Indikatorarten wurde der FBI für den Zeitraum 
1998-2011 neu kalkuliert, mit dem Ergebnis, dass er in dieser Zeitspanne um 31,7% abgenommen hat[18]. 
In diesem Kontext ist aber zu berücksichtigen, dass die Entwicklung des Indikators neben der 
Landwirtschaft auch von anderen Faktoren beeinflusst wird (Siedlungs-, Verkehrs- und 
Wirtschaftstätigkeit). Nichts desto trotz ist die Verbesserung bzw. die Verlangsamung der negativen 
Entwicklung von biodiversitätsrelevanten Kontextindikatoren neben der Erreichung der Ziele der EU-
Biodiversitätsstrategie bis 2020 eine zentrale Herausforderung des Programms. Die Biodiversitätsstrategie 
hat mitunter zum Ziel den Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zur Erhaltung und Verbesserung der 
Biologischen Vielfalt zu erhöhen. 

Wichtige Lebensräume für zahlreiche tierische und pflanzliche Organismen sind außerdem Böden. Die 
biologische Vielfalt des Bodens ist für zahlreiche wichtige Funktionen verantwortlich, wie etwa die 
Nährstofffreisetzung in pflanzenverfügbare Formen oder die Bereitstellung von chemischen und genetischen 
Ressourcen. 

Die Europäische Bodenschutzstrategie (KOM(2012) 46 final) zielt neben der Erhaltung von 
Bodenfuktionen, insbesondere auch auf den Schutz der Bodenqualität und der nachhaltigen Bodennutzung 
ab. Neben der Flächenversiegelung ist die biologische Vielfalt des Bodens insbesondere durch intensive 
landwirtschaftliche Nutzungen, die mit Bodenerosion und dem Abbau organischer Substanz einhergehen, 
bedroht. 

Oberflächengewässer weisen in der Regel auch eine hohe biologische Vielfalt auf. Aufgrund des hohen 
Nutzungsdrucks gehören diese aber zu den gefährdetsten Lebensräumen Österreichs. Die 
Zustandsbewertung heimischer Oberflächengewässer zeigt, dass sich derzeit nur 35% der österreichischen 
Fließgewässer in einem sehr guten oder guten ökologischen Zustand befinden, der Rest verfehlt die 
Zielvorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG). So weisen rund zwei Drittel der Gewässer 
aufgrund von Beeinträchtigungen der Gewässerstruktur und der Abflussverhältnisse keinen guten 
ökologischen Zustand auf. 
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Tabelle 4.1.2. Entwicklung des BIP/Kopf in Kaufkraftstandards in den EU 27 von 2008 bis 2012. Liste der vier Mitgliedstaaten mit dem höchsten BIP/Kopf 
2012 (Quelle: Eurostat Strukturindikatoren, Kontextindikator 8) 

 

Tabelle 4.1.3. Produktionswert der Land- und Forstwirtschaft im Zeitvergleich (Quelle: Statistik Austria, Statistik der Landwirtschaft. Stand Juli 2013) 

 

Tabelle 4.1.4. Beschäftigung und Arbeitsproduktivität nach Wirtschaftssektoren 2012 (Quelle: Kontextindikatoren 11 & 12) 
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Tabelle 4.1.5. Beschäftigung und Arbeitsproduktivität nach Gebietskategorien 2010 (Quelle: Kontextindikator 11 & 12) 

 

Tabelle 4.1.6. Strukturdaten der Lebensmittelwirtschaft (Quelle: Statistik Austria) 

 

Tabelle 4.1.7a Selbstversorgungsgrad bei tierischen und pflanzlichen Produkten (Quelle: Statistik Austria, Grüner Bericht 2012) 
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Tabelle 4.1.7b Selbstversorgungsgrad bei tierischen und pflanzlichen Produkten (Quelle: Statistik Austria, Grüner Bericht 2012) 

 

Tabelle 4.1.8a Struktur der Verarbeitung in Österreich nach Sektoren (Quelle: BMLFUW 2012) 
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Tabelle 4.1.8b Struktur der Verarbeitung in Österreich nach Sektoren (Quelle: BMLFUW 2012) 

 

Abbildung 4.1.1. Beitrag zur Bruttowertschöpfung der österreichischen Volkswirtschaft 2012 nach Wirtschaftssektoren (Quelle: Kontextindikator 10) 
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Abbildung 4.1.4. Verhältnis von Abschreibungen zum Gesamtkapital in der Österreichischen Landwirtschaft im europäischen Vergleich (auf Basis von 
FADN-Auswertungen, Quelle: Kapfer) 

 

Abbildung 4.1.5. Trends von Emissionen aus der Landwirtschaft nach Kategorien (Quelle: Umweltbundesamt) 
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4.1.6. Gemeinsame Kontextindikatoren 

I Sozioökonomische Situation und Lage im ländlichen Raum 

1 Bevölkerung 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 8.443.018 Einwohner 2012   

Ländlicher Raum 44,5 % des Gesamtwerts 2012   

Zwischenregion 20,8 % des Gesamtwerts 2012   

Städtisch 34,8 % des Gesamtwerts 2012   

2 Altersstruktur 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt < 15 Jahre 14,5 % der Gesamtbevölkerung 2012 p 

Insgesamt 15-64 Jahre  67,7 % der Gesamtbevölkerung 2012 p 

Insgesamt > 64 Jahre 17,8 % der Gesamtbevölkerung 2012 p 

Ländlicher Raum < 15 Jahre 14,7 % der Gesamtbevölkerung 2012 p 

Ländlicher Raum 15-64 Jahre 67,2 % der Gesamtbevölkerung 2012 p 

Ländlicher Raum > 64 Jahre 18,1 % der Gesamtbevölkerung 2012 p 

3 Gebiet 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 83.879 km2 2012   

Ländlicher Raum 79,2 % der Gesamtfläche 2012   

Zwischenregion 11,9 % der Gesamtfläche 2012   

Städtisch 8,9 % der Gesamtfläche 2012   

4 Bevölkerungsdichte 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 102,2 Einwohner / km2 2011   

Ländlicher Raum 57,4 Einwohner / km2 2011   

5 Beschäftigungsquote 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt (15-64 Jahre) 72,5 % 2012   

Männlich (15-64 Jahre) 77,8 % 2012   

Weiblich (15-64 Jahre) 67,3 % 2012   

* Ländlicher Raum (dünn besiedelt) (15-64 Jahre) 74,9 % 2012   

Insgesamt (20-64 Jahre) 75,6 % 2012   

Männlich (20-64 Jahre) 80,9 % 2012   

Weiblich (20-64 Jahre) 70,3 % 2012   

6 Quote der Selbständigen 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt (15-64 Jahre) 11 % 2012   

7 Arbeitslosenquote 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt (15-74 Jahre) 4,3 % 2012   

Jugendliche (15-24 Jahre) 8,7 % 2012   

Ländlicher Raum (dünn besiedelt) (15-74 Jahre) 2,7 % 2012   

Jugendliche (15-24 Jahre) 5,2 % 2012   
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8 BIP pro Kopf 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 131 Index KKS (EU-27 = 100) 2012   

* Ländlicher Raum 100,4 Index KKS (EU-27 = 100) 2010   

9 Armutsquote 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 16,9 % der Gesamtbevölkerung 2011   

* Ländlicher Raum (dünn besiedelt) 14,4 % der Gesamtbevölkerung 2011   

10 Wirtschaftsstruktur (Bruttowertschöpfung) 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 280.748,8 Mio. EUR  2012   

Primärsektor 1,4 % des Gesamtwerts 2012   

Sekundärsektor 29,8 % des Gesamtwerts 2012   

Teritärsektor 68,8 % des Gesamtwerts 2012   

Ländlicher Raum 35,3 % des Gesamtwerts 2010   

Zwischenregion 24 % des Gesamtwerts 2010   

Städtisch 40,6 % des Gesamtwerts 2010   

11 Beschäftigungsstruktur 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 4.185,7 1000 Personen 2012   

Primärsektor 4,7 % des Gesamtwerts 2012   

Sekundärsektor 23,4 % des Gesamtwerts 2012   

Teritärsektor 71,9 % des Gesamtwerts 2012   

Ländlicher Raum 39,6 % des Gesamtwerts 2010   

Zwischenregion 24,2 % des Gesamtwerts 2010   

Städtisch 36,2 % des Gesamtwerts 2010   

12 Arbeitsproduktivität aufgeschlüsselt nach Wirtschaftssektor 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 67.073,3 EUR/Person 2012   

Primärsektor 20.257,9 EUR/Person 2012   

Sekundärsektor 85.361,5 EUR/Person 2012   

Teritärsektor 64.170,1 EUR/Person 2012   

Ländlicher Raum 54.693,3 EUR/Person 2010   

Zwischenregion 60.713,2 EUR/Person 2010   

Städtisch 68.710,2 EUR/Person 2010   
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II Landwirtschaft/Branchenanalyse 

13 Beschäftigung aufgeschlüsselt nach Wirtschaftssektor 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 4.183,7 1000 Personen 2012   

Landwirtschaft 193,1 1000 Personen 2012   

Landwirtschaft 4,6 % des Gesamtwerts 2012   

Forstwirtschaft 11 1000 Personen 2012   

Forstwirtschaft 0,3 % des Gesamtwerts 2012   

Lebensmittelindustrie 73,9 1000 Personen 2012   

Lebensmittelindustrie 1,8 % des Gesamtwerts 2012   

Tourismus 265 1000 Personen 2012   

Tourismus 6,3 % des Gesamtwerts 2012   

14 Arbeitsproduktivität in der Landwirtschaft 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 22.031,6 EUR/landwirtschaftliche Arbeitseinheiten 2010 - 
2012   

15 Arbeitsproduktivität in der Forstwirtschaft 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 53.347,9 EUR/landwirtschaftliche Arbeitseinheiten 2009 - 
2011   

16 Arbeitsproduktivität in der Lebensmittelindustrie 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 49.945,6 EUR/Person 2010   

17 Landwirtschaftliche Betriebe 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 150.170 Zahl 2010   

Größe des landwirtschaftlichen Betriebs < 2 ha 17.240 Zahl 2010   

Größe des landwirtschaftlichen Betriebs 2-4,9 ha 30.220 Zahl 2010   

Größe des landwirtschaftlichen Betriebs 5-9,9 ha 26.590 Zahl 2010   

Größe des landwirtschaftlichen Betriebs 10-19,9 ha 32.590 Zahl 2010   

Größe des landwirtschaftlichen Betriebs 20-29,9 ha 17.110 Zahl 2010   

Größe des landwirtschaftlichen Betriebs 30-49,9 ha 15.150 Zahl 2010   

Größe des landwirtschaftlichen Betriebs 50-99,9 ha 8.430 Zahl 2010   

Größe des landwirtschaftlichen Betriebs > 100 ha 2.850 Zahl 2010   

landwirtschaftlicher Betrieb, Wirtschaftsgröße < 2000 Standardoutput (SO) 21.050 Zahl 2010   

landwirtschaftlicher Betrieb, Wirtschaftsgröße 2000-3999 Standardoutput (SO) 13.640 Zahl 2010   

landwirtschaftlicher Betrieb, Wirtschaftsgröße 4000-7999 Standardoutput (SO) 20.320 Zahl 2010   

landwirtschaftlicher Betrieb, Wirtschaftsgröße 8000-14999 Standardoutput (SO) 20.550 Zahl 2010   

landwirtschaftlicher Betrieb, Wirtschaftsgröße 15000-24999 Standardoutput (SO) 16.940 Zahl 2010   

landwirtschaftlicher Betrieb, Wirtschaftsgröße 25000-49999 Standardoutput (SO) 24.080 Zahl 2010   

landwirtschaftlicher Betrieb, Wirtschaftsgröße 50000-99999 Standardoutput (SO) 19.220 Zahl 2010   

landwirtschaftlicher Betrieb, Wirtschaftsgröße 100000-249999 Standardoutput (SO) 11.620 Zahl 2010   

landwirtschaftlicher Betrieb, Wirtschaftsgröße 250000-499999 Standardoutput (SO) 2.280 Zahl 2010   

landwirtschaftlicher Betrieb, Wirtschaftsgröße > 500000 Standardoutput (SO) 460 Zahl 2010   
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Durchschnittsgröße 19,2 ha an landwirtschaftlicher Nutzfläche/Betrieb 2010   

Durchschnittliche Wirtschaftsgröße 39.150,79 EUR Standardoutput/Betrieb 2010   

Durchschnittsgröße in Arbeitskrafteinheiten (Personen) 2,3 Personen/Betrieb 2010   

Durchschnittsgröße in Arbeitskrafteinheiten (landwirtschaftliche Arbeitseinheit) 0,8 Landwirtschaftliche Arbeitseinheiten/Betrieb 2010   

18 Landwirtschaftliche Fläche 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Landwirtschaftliche Nutzfläche insgesamt 2.878.170 ha 2010   

Ackerland 47,6 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
insgesamt 2010   

Dauergrünland und Wiesen 50 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
insgesamt 2010   

Dauerkulturen 2,3 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
insgesamt 2010   

19 Landwirtschaftliche Fläche im Rahmen des ökologischen/biologischen Landbaus 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Zertifiziert 501.236 ha an landwirtschaftlicher Nutzfläche 2012   

In Umstellung 31.994 ha an landwirtschaftlicher Nutzfläche 2012   

Anteil landwirtschaftliche Nutzfläche (sowohl zertifiziert als auch Umstellung) 19,7 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
insgesamt 2012   

20 Bewässertes Land 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 26.480 ha 2010   

Anteil landwirtschaftliche Nutzfläche 0,9 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche 
insgesamt 2010   

21 Großvieheinheiten 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 2.517.170 GVE 2010   

22 Landwirtschaftliche Arbeitskräfte 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Regelmäßig beschäftigte landwirtschaftliche Arbeitskräfte insgesamt 346.260 Personen 2010   

Regelmäßig beschäftigte landwirtschaftliche Arbeitskräfte insgesamt 111.180 Landwirtschaftliche Arbeitseinheiten 2010   

23 Altersstruktur der landwirtschaftlichen Führungskräfte 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Landwirtschaftliche Führungskräfte insgesamt 150.170 Zahl 2010   

Anteil < 35 Jahre 10,7 % der Führungskräfte insgesamt 2010   

Verhältnis < 35 Jahre zu >= 55 Jahre 40,9 Zahl der jungen Führungskräfte pro 100 älteren 
Führungskräften 2010   

24 Landwirtschaftliche Ausbildung der landwirtschaftlichen Führungskräfte 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Anteil Führungskräfte insgesamt mit landwirtschaftlicher Grundausbildung und 
vollständiger landwirtschaftlicher Ausbildung 48 % des Gesamtwerts 2010   

Anteil Führungskräfte < 35 Jahre mit landwirtschaftlicher Grundausbildung und 
vollständiger landwirtschaftlicher Ausbildung 63,4 % des Gesamtwerts 2010   

25 Faktoreinkommen in der Landwirtschaft 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 17.086,2 EUR/landwirtschaftliche Arbeitseinheiten 2012   

Insgesamt (Messzahl) 117,7 Index 2005 = 100 2012   

26 Landwirtschaftlicher Unternehmensgewinn 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Lebensstandard von Landwirten 14.935,5 EUR/landwirtschaftliche Arbeitseinheiten 2012   
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Lebensstandard von Landwirten als Anteil Lebensstandards von Personen, die in 
anderen Sektoren beschäftigt sind 43,1 % 2012   

27 Faktorproduktivität in der Landwirtschaft insgesamt 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt (Messzahl) 110,2 Index 2005 = 100 2009 - 
2011   

28 Bruttoanlageinvestitionen in der Landwirtschaft 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Bruttoanlageinvestition 2.048,31 Mio. EUR  2011   

Anteil der Bruttowertschöpfung an der Landwirtschaft 63,4 % der Bruttowertschöpfung an der 
Landwirtschaft 2011   

29 Wälder und sonstige bewaldete Flächen (in Tausend) 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Insgesamt 3.991 1000 ha 2010   

Anteil Landfläche insgesamt 48,4 % der Landfläche insgesamt 2010   

30 Tourismusinfrastruktur 

Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 

Betten in Beherbergungsbetrieben 981.301 Zahl der Betten 2011   

Ländlicher Raum 72,5 % des Gesamtwerts 2011   

Zwischenregion 13,7 % des Gesamtwerts 2011   

Städtisch 13,8 % des Gesamtwerts 2011   
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4.1.7. Programmspezifische Kontextindikatoren 

Sektor Code Indikatorbezeichnung Wert Einheit Jahr 
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4.2. Bedarfsermittlung 

Bezeichnung (oder Bezug) des 
Bedarfs 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 Übergreifende Zielsetzungen 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6C Umwelt 

Eindämmung des 
Klimawandels und 
Anpassung an seine 

Auswirkungen 

Innovation 

01. Erhöhung der Produktivität 
landwirtschaftlicher Betriebe   X X               X  X 

02. Stärkung der Lebensfähigkeit von 
landwirtschaftlichen Betrieben mit erheblichen 
strukturellen Schwierigkeiten   X X            X   X  X 

03. Kompetenzstärkung in der Land- & 
Forstwirtschaft tätiger Personen in Hinblick auf 
Betriebswirtschaft & Unternehmensführung X  X X X                X 

04. Verbesserung der strategischen Ausrichtung 
von Betriebsorganisation und Betriebsstrukturen X  X X X              X X X 

05. Unterstützung bei der Übernahme der Leitung 
landwirtschaftlicher Betriebe X  X X X                X 

06. Verbesserung der Strukturen für Verarbeitung 
und Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse  X  X  X               X 

07. Ausbau von Qualitätssystemen entlang der 
Lebensmittelkette  X X X   X               X 

08. Bewusstseinsbildung und Forcierung von 
Tierwohlmaßnahmen X X X X  X               X 

09. Bessere vertikale und horizontale 
Kooperation in der Nahrungsmittelkette X X    X              X X 

10. Stärkung kurzer Versorgungsketten und 
lokaler Märkte  X    X              X X 

11. Erhöhung des Bewusstseins und 
Informationsstandes der BetriebsleiterInnen zum 

 X X    X             X  
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Risikomanagement 

12. Erhöhung des Informationsstandes über 
Häufigkeit und Intensität von Naturgefahren X X     X  X X X     X X   X X 

13. Absicherung der Land- und Forstwirtschaft 
benachteiligter Gebiete durch den Ausgleich von 
Standortnachteilen X  X X    X  X      X   X X X 

14. Schutz von durch Nutzungsintensivierungen/-
änderungen bedrohten und gefährdeten Arten und 
Lebensräumen X  X     X           X X  

15. Sicherung günstiger und Verbesserung 
ungünstiger Erhaltungszustände besonders 
wertvoller Land- und Forstwirtschaftsflächen X  X     X      X   X  X  X 

16. Erhaltung der Kulturlandschaft durch 
standortgerechte land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung X  X     X           X X X 

17.Sicherung der genetischen Vielfalt seltener 
Kulturpflanzen, wichtiger Waldbäume & 
Nutztierrassen als Kulturgut & Genpotenzial X     X  X        X X  X X X 

18. Sicherung und Verbesserung von 
Wasserhaushalt und Gewässerökologie in land- 
und forstwirtschaftlichen Ökosystemen   X     X X          X   

19. Vermeidung bzw. Verringerung von 
Stickstoffeinträgen in Grund- und 
Oberflächengewässer   X X     X X    X     X X  

20. Vermeidung bzw. Verringerung von 
Phosphoreinträgen in Oberflächengewässer   X X     X X         X X  

21. Vermeidung von 
Pflanzenschutzmitteleinträgen in Grund- und 
Oberflächengewässer   X X    X X  X        X   

22. Vermeidung und Verringerung von Erosion 
sowie Erhaltung des Dauergrünlandes   X      X X     X    X X  

23. Aufbau und Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 
und des Kohlenstoffspeichers im Boden   X       X     X    X X X 
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24. Prävention vor Naturgefahren & 
Bodenerosion, Sicherung der Waldschutzfunktion 
& Wiederaufbau nach Naturkatastrophen X X X    X  X X     X    X X X 

25. Effiziente Nutzung von Wasser für 
Bewässerung und Vorkehrungen für 
Trockenperioden X  X X     X  X        X X  

26. Steigerung der Energieeffizienz in 
landwirtschaftlicher Produktion, Verarbeitung 
und Vermarktung X X X X  X      X       X X X 

27. Erweiterung der Produktion von 
nachwachsenden Rohstoffen unter Bedachtnahme 
auf Flächenkonkurrenz X X X X         X       X X 

28. Mobilisierung der Holzvorräte aus dem 
nachhaltigen Zuwachs insbesondere aus dem 
Kleinwald   X          X      X X X 

29. Substitution nicht erneuerbarer Rohstoffe 
durch nachwachsende Rohstoffe für stoffliche 
und energetische Nutzung X X X          X      X X  

30. Reduktion der Emission von Treibhausgasen 
aus der Landwirtschaft X X X X      X    X     X X  

31. Reduktion der Emission von Ammoniak aus 
der Landwirtschaft X X X X     X X    X     X X  

32. Sicherung bestehender und Schaffung neuer 
Beschäftigungsmöglichkeiten in nicht-
landwirtschaftlichen Aktivitäten  X               X     X 

33. Weiterentwicklung und Intensivierung von 
lokalen Entwicklungsansätzen                 X   X X 

34. Entwicklung und Ausbau von 
Basisdienstleistungen und des kulturellen Erbes                 X  X X X 

35. Sicherstellung und Ausbau von Verkehrs- und 
IKT-Infrastrukturen X                X X   X 
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Erhöhung des Bewusstseins der ländlichen Bevölkerung für den Nutzen von IKT-Anwendungen. 
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Agrarumwelt- und Klimamaßnahme sowie der Maßnahme für den biologischen Landbau umgesetzt werden, 
hat positive Auswirkungen auf die Biodiversität, das Wasser und den Boden. Intakten Ökosystemen mit 
einer hohen biologischen (bzw. genetischen) Vielfalt kommt auch im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel eine große Bedeutung zu, da die Widerstandsfähigkeit artenreicher Lebensgemeinschaften 
gegenüber Veränderungen erhöht ist.Die Förderung von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben in von 
naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebieten im Rahmen dieses Programms 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen. Beispielsweise hat die Bewirtschaftung 
von Almen positive Auswirkungen auf die Biodiversität und den Bodenschutz. 

Über Wissenstransfer-, Informations- und Beratungsmaßnahmen wird ein bedeutender Schwerpunkt auf 
Umweltschutz, Biodiversität, umweltschonende Bewirtschaftungsformen und den effizienten und sparsamen 
Einsatz von Ressourcen gelegt. Zudem sollen sie zur Sensibilisierung der Zielgruppen für die im Programm 
angebotenen Umwelt- und Klimamaßnahmen beitragen. 

Maßnahmen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung eines guten Erhaltungszustandes der Arten 
und Lebensräume in Nationalparks und Natur- und Biosphärenparks leisten u.a. einen wichtigen Beitrag zur 
Förderung der Biodiversität und zur Erreichung des Ziels 1 der EU-Biodiversitätsstrategie. Auch 
Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung stabiler Waldökosysteme sind in diesem Zusammenhang von 
Relevanz. 

Bei Investitionen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie in andere Unternehmen, können über die 
Gestaltung der Auswahlkriterien auch jene Vorhaben, bei denen Verbesserungen in anderen Bereichen im 
Mittelpunkt stehen, zu den Umweltzielen beitragen (z.B. umweltgerechte Sanierung, energetische 
Optimierung etc.). 

3. Eindämmung des Klimawandels und Anpassung an seine Auswirkungen 

Neben den spezifischen Maßnahmen, die zur Eindämmung des Klimawandels und der Anpassung an seine 
Auswirkungen gesetzt werden, geht es in diesem Programm vor allem um die Förderung von 
Bewirtschaftungsformen, die günstige Auswirkungen auf das Klima haben, um Investitionen zum Einsatz 
erneuerbarer Energien und um die Förderung von verkehrsverringernden Distributionssysteme für 
Lebensmittel und von emissionsreduzierenden Mobilitätslösungen. 

Maßnahmen zu Agrarumwelt und Klima sowie die Förderung des biologischen Landbaus tragen durch 
Humus aufbauende bzw. Humus konservierende Bewirtschaftungsformen maßgeblich zum Klimaschutz und 
zur Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel bei. Zudem führen Düngeeinschränkungen oder der 
gänzliche Verzicht auf mineralische Stickstoffdünger zu einer Senkung von Treibhausgasemissionen in der 
Landwirtschaft. Auch die Förderung der Biologischen Vielfalt, durch eine Reihe von Maßnahmen des 
Programms (vgl. 5.2.4.1) leistet einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und vor allem zur Anpassung an 
den Klimawandel. Biologisch vielfältige Ökosysteme stellen oft wichtige Kohlenstoffspeicher dar, die dazu 
beitragen die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre zu reduzieren. Neben der 
standortangepassten Nutzung von Feuchtgebieten ist die Stabilisierung forstlicher Ökosysteme als wichtige 
Kohlenstoffsenken prioritär. 

Intakte Ökosysteme mit einer hohen Artenausstattung und genetischen Vielfalt, besitzen außerdem eine 
erhöhte Widerstands- und Anpassungsfähigkeit gegenüber Veränderungen, die aus Störungen wie dem 
Klimawandel resultieren. Klimawandelbedingt wird für Österreich neben einer Erhöhung der 
durchschnittlichen Jahrestemperatur erwartet, dass es zu einer Verlagerung der Niederschläge vom Sommer- 
in das Winterhalbjahr kommt. Die zunehmende saisonale Trockenheit und die damit verbundene 
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Wasserknappheit wird in Österreich in erster Linie tiefere Lagen und damit zentrale landwirtschaftliche 
Produktionsgebiete betreffen, da das vorhandene Wasser in höheren Lagen aufgrund der vergleichsweise 
geringeren Temperaturen besser genutzt werden kann. Daher ist davon auszugehen, dass die 
Bewirtschaftung höher gelegener Flächen in Zukunft wieder an Bedeutung gewinnen wird. Die 
Aufrechterhaltung der Bewirtschaftung von Almen und Bergmähdern stellt daher eine zentrale 
Anpassungsmaßnahme an den Klimawandel dar. 

Auch zu dieser Querschnittsmaterie leisten Wissenstransfer-, Informations- und Beratungsmaßnahmen einen 
wichtigen Beitrag, indem der Fokus u.a. auf Klimaschutz und Ressourcen- und Energieeffizienz gelegt wird. 

Die Förderung von Investitionen in land- und forstwirtschaftliche Betriebe und in andere Unternehmen im 
ländlichen Raum für Anlagen zur energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe sowie für 
Photovoltaikanlagen leistet einen wichtigen Beitrag für klimaschonende Energieerzeugung und führt zu 
einer Reduktion der CO2-Emissionen. Maßnahmen zur Erhaltung der Wälder und zu einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung leisten durch den positiven Effekt der langfristigen CO2-Bindung in den 
Waldbeständen ebenfalls einen wertvollen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels. 

Neben Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen sollen in diesem Programm über kooperative 
Vorzeigeprojekte im Klima- und Energiebereich sowie über die Förderung von klimafreundlicher Mobilität 
weitere Beiträge zur Bewusstseinsbildung hin zu einer klimaschonenden Wirtschafts- und Lebensweise 
geleistet werden. 
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(Schwerpunktbereich 4B) 

4C (forestry) 
T13: Prozentsatz der forstwirtschaftlichen Fläche, für die 
Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung und/oder 
Verhinderung von Bodenerosion gelten (Schwerpunktbereich 4C) 

2,91% 

Priorität 5  
Schwerpunktbereich Bezeichnung Zielindikator Zielwert 2023 Geplante 

Ausgaben 
Kombination 
Maßnahmen 

5A T14: Prozentsatz der bewässerten Fläche, auf der eine Umstellung auf 
wirksamere Bewässerungssysteme erfolgt (Schwerpunktbereich 5A) 6,04% 21.306.784,00 M01, M02, M04, 

M16 

5B 

T15: Gesamtinvestitionen in Energieeffizienz (EUR) (Schwerpunktbereich 
5B)  

5.015.670,00 M01, M02, M16 
Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen (Artikel 14) (Anzahl der 
Teilnehmer an Schulungen) 12.250,00 

5C T16: Gesamtinvestitionen in die Energieerzeugung aus erneuerbaren 
Quellen (EUR) (Schwerpunktbereich 5C) 585.278.000,00 202.876.441,00 

M01, M02, M04, 
M06, M07, M08, 

M16 

5D 

T17: Prozentsatz der GVE, die von den Investitionen in die 
Großviehhaltung zwecks Reduzierung der Treibhausgas- und/oder 
Ammoniakemissionen betroffen sind (Schwerpunktbereich 5D) 

 

22.046.014,00 M01, M02, M10, 
M16 T18: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die 

Verwaltungsverträge zur Reduzierung der Treibhausgas- und/oder 
Ammoniakemissionen gelten (Schwerpunktbereich 5D) 

3,36% 

5E Baratung-, Betriebsführungs-, und Vertretungsdienste (Artikel 15) (Zahl 
der Begünstigten, die eine Beratung in Anspruch genommen haben) 4.470,00 4.333.296,00 M01, M02, M16 

Priorität 6  
Schwerpunktbereich Bezeichnung Zielindikator Zielwert 2023 Geplante 

Ausgaben 
Kombination 
Maßnahmen 

6A T20: In unterstützten Projekten geschaffene Arbeitsplätze 
(Schwerpunktbereich 6A) 310,00 138.351.174,00 M01, M02, M06, 

M16 

6B 

T21: Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, für die lokale 
Entwicklungsstrategien gelten (Schwerpunktbereich 6B) 74,88% 

666.954.099,00 M07, M16, M19 
T22: Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von 
verbesserten Dienstleistungen/Infrastrukturen profitiert 
(Schwerpunktbereich 6B) 

54,46% 

T23: In unterstützten Projekten geschaffene Arbeitsplätze (Leader) 
(Schwerpunktbereich 6B) 490,00 

6C 
T24: Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von neuen oder 
verbesserten Dienstleistungen/Infrastrukturen (IKT) profitiert 
(Schwerpunktbereich 6C) 

41,75% 54.298.226,00 M01, M07 
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6. BEWERTUNG DER EX-ANTE-KONDITIONALITÄTEN  

6.1. Zusätzliche Informationen 

Keine. 
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6.2.  Ex-ante-Konditionalitäten  

Anwendbare Ex-ante-Konditionalität auf 
nationaler Ebene 

Anwendbare Ex-ante-Konditionalität 
erfüllt: Ja/Nein/Teilweise Bewertung der Erfüllung  Prioritäten/Schwerpunktbereiche Maßnahmen 

P3.1) Risikovorsorge und des Risikomanagement: In nationalen oder 
regionalen Risikobewertungen für das Katastrophenmanagement 
wird auf die Anpassung an den Klimawandel eingegangen. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) 3B M01, M02, M16 

P4.1) Guter landwirtschaftlicher und ökologischer Zustand 
(GLÖZ):Standards für den guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustand gemäß Titel VI Kapitel I der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 werden auf nationaler Ebene festgelegt. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) P4 M12, M10, M11 

P4.2) Mindestanforderungen für den Einsatz von Düngemitteln und 
Pflanzenschutzmitteln: Mindestanforderungen für den Einsatz von 
Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln gemäß Titel III Kapitel I 
Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 werden auf 
nationaler Ebene festgelegt. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) P4 M12, M11, M10 

P4.3) Sonstige einschlägige nationale Standards: Einschlägige 
verbindliche nationale Standards werden für die Zwecke von Titel III 
Kapitel I Artikel 28 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 festgelegt. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) P4 M11, M12, M10 

P5.1) Energieeffizienz: Maßnahmen sind durchgeführt worden, um 
kosteneffiziente Verbesserungen der Endenergieeffizienz und 
kosteneffiziente Investitionen in Energieeffizienz beim Neubau oder 
bei der Renovierung von Gebäuden zu fördern. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) 5B M01, M16, M04, M06, 
M07, M02 

P5.2) Wasserwirtschaft: Hier besteht a) eine Wassergebührenpolitik, 
die angemessene Anreize für die Benutzer darstellt, 
Wasserressourcen effizient zu nutzen, und b) leisten die 
verschiedenen Wassernutzungen einen angemessenen Beitrag zur 
Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen in einer Höhe, die in 
dem gebilligten Flussbewirtschaftungsplan für Investitionen, die 
durch die Programme gefördert werden, festgelegt ist. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) 5A M04, M16, M02, M01 

P5.3) Erneuerbare Energie: Maßnahmen sind durchgeführt worden, 
um die Produktion und Verteilung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen zu fördern. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) 5C M07, M02, M04, M06, 
M01, M16 

P6.1) Infrastruktur im Bereich NGN (Netze der nächsten 
Generation): In nationalen oder regionalen NGA-Plänen, in denen 
auf regionale Maßnahmen zur Verwirklichung der Zielvorgaben der 
Union für den schnellen Internet-Zugang eingegangen wird, liegt der 
Schwerpunkt auf Bereichen, in denen auf dem Markt keine offene 
Infrastruktur zu erschwinglichen Preisen und mit einer Qualität 
gemäß den Unionsbestimmungen für Wettbewerb und staatliche 
Beihilfen verfügbar ist; ferner werden durch diese Pläne für 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) 6C M07, M01 
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benachteiligte Bevölkerungsgruppen zugängliche Dienste 
bereitgestellt. 

G1) Antidiskriminierung: Die für die Umsetzung und Anwendung 
der Rechtsvorschriften und Politik der Union zur Bekämpfung der 
Diskriminierung im Rahmen der ESI-Fonds erforderlichen 
Verwaltungskapazitäten sind vorhanden. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) P4, 1A, 5C, 2A, 2B, 5E, 5A, 1B, 6B, 3B, 6A, 5D, 1C, 
5B, 3A, 6C 

M16, M14, M04, M01, 
M13, M19, M06, M03, 
M10, M02, M12, M07, 
M11, M15, M08 

G2) Gleichstellung der Geschlechter: Die für die Umsetzung und 
Anwendung der Rechtsvorschriften und Politik der Union zur 
Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der ESI-Fonds 
erforderlichen Verwaltungskapazitäten sind vorhanden. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) P4, 5A, 5D, 6B, 5C, 5E, 6C, 3B, 1A, 5B, 6A, 1B, 1C, 
2A, 2B, 3A 

M19, M02, M15, M11, 
M13, M08, M04, M06, 
M07, M12, M16, M14, 
M10, M01, M03 

G3) Menschen mit Behinderung: Die für die Umsetzung und 
Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen im Rahmen der ESI-Fonds 
in Übereinstimmung mit dem Beschluss 2010/48/EG des Rates (9) 
erforderlichen Verwaltungskapazitäten sind vorhanden. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) P4, 2B, 5B, 2A, 6B, 1B, 6C, 6A, 5C, 5A, 1C, 5E, 1A, 
3B, 5D, 3A 

M12, M11, M14, M03, 
M07, M06, M10, M04, 
M13, M15, M01, M08, 
M02, M19, M16 

G4) Vergabe öffentlicher Aufträge: Es werden Vorkehrungen für die 
effiziente Anwendung der Unionsvorschriften über die Vergabe 
öffentlicher Aufträge im Bereich der ESI-Fonds getroffen. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) P4, 5C, 5B, 5D, 5E, 3A, 6A, 5A, 1C, 6B, 6C, 3B, 2A, 
1B, 2B, 1A 

M10, M08, M01, M19, 
M13, M06, M07, M02, 
M11, M16, M14, M04, 
M12, M15, M03 

G5) Staatliche Beihilfen: Es werden Vorkehrungen für die effiziente 
Anwendung der Unionsvorschriften über staatliche Beihilfen im 
Bereich der ESI-Fonds getroffen. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) P4, 5E, 3A, 5A, 5C, 1C, 2A, 1B, 5D, 5B, 6C, 2B, 6A, 
6B, 3B, 1A 

M19, M08, M13, M15, 
M16, M01, M14, M12, 
M02, M10, M11, M04, 
M03, M07, M06 

G6) Umweltvorschriften im Zusammenhang mit 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und strategischer 
Umweltprüfung (SUP): Es werden Vorkehrungen für die effiziente 
Anwendung der Umweltvorschriften der EU im Zusammenhang mit 
UVP und SUP getroffen. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) P4, 6C, 1A, 1B, 5E, 2A, 2B, 5A, 3A, 5B, 3B, 6A, 1C, 
5C, 6B, 5D 

M15, M04, M01, M13, 
M08, M19, M06, M03, 
M11, M14, M10, M02, 
M07, M16, M12 

G7) Statistische Systeme und Ergebnisindikatoren: Es besteht eine 
für Bewertungen benötigte statistische Grundlage, mit der Effizienz 
und Auswirkung der Programme bewertet werden können. Es ist ein 
System von Ergebnisindikatoren eingerichtet, das zur Auswahl der 
Maßnahmen, die am effektivsten zu den angestrebten Ergebnissen 
beitragen, zur Überwachung der Fortschritte bei der Verwirklichung 
der angestrebten Ergebnisse und zur Durchführung einer 
Folgenbewertung benötigt wird. 

yes Siehe "Assessment of its fulfilment" (Criteria) P4, 3B, 2A, 5D, 3A, 1A, 6B, 6C, 6A, 5E, 5C, 5B, 1C, 
2B, 1B, 5A 

M16, M14, M01, M11, 
M15, M06, M10, M03, 
M19, M13, M08, M02, 
M04, M07, M12 
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Anwendbare Ex-
ante-

Konditionalität auf 
nationaler Ebene 

Kriterien  

Kriterie
n erfüllt 
(ja/nein

) 

Bezug (falls erfüllt) [Bezug auf Strategien, Rechtsakte oder andere relevante Dokumente] Bewertung der Erfüllung 

P3.1) Risikovorsorge und 
des Risikomanagement: In 
nationalen oder regionalen 
Risikobewertungen für das 
Katastrophenmanagement 
wird auf die Anpassung an 
den Klimawandel 
eingegangen. 

P3.1.a) Die 
einzuführende 
nationale oder 
regionale 
Risikobewertung 
umfasst folgende 
Punkte: eine 
Beschreibung von 
Prozess, Methodik, 
Methoden und nicht 
sensiblen Daten, die 
für die 
Risikobewertung 
herangezogen werden 
sowie der 
risikogestützten 
Kriterien für die 
Aufstellung von 
Prioritäten für die 
Investitionen; 

Yes 

§11 Forstgesetz 1975; Gefahrenzonenplanungs-VO (BGBl. Nr. 436/1976); Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959 idF. BGBI I 
Nr. 14/2011); Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (BMLFUW 2013) 

 

Gefahren- und Risikomanagement gegenüber 
Naturgefahren besitzt in Österreich einen hohen 
Stellenwert und wird durch die 
Gefahrenzonenplanung lt. Forstgesetz 1975 bzw. 
der Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie 
(rechtlich geregelt durch die Gefahrenzonenplanung 
im WRG) normiert. Sowohl dem Fachbereich 
Schutz vor Naturgefahren als auch dem 
Katastrophenmanagement sind in der 
Österreichischen Strategie zur Anpassung an den 
Klimawandel eigene Aktivitätsfelder mit 
Umsetzungserfordernissen gewidmet. 

P3.1.b) Die 
einzuführende 
nationale oder 
regionale 
Risikobewertung 
umfasst folgende 
Punkte: eine 
Beschreibung von 
Einzelrisiko- und 
Mehrfachrisiko-
Szenarien; 

Yes 

§11 Forstgesetz 1975; Gefahrenzonenplanungs-VO (BGBl. Nr. 436/1976); Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959 idF. BGBI I 
Nr. 14/2011); Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (BMLFUW 2013) 

 

Gefahren- und Risikomanagement gegenüber 
Naturgefahren besitzt in Österreich einen hohen 
Stellenwert und wird durch die 
Gefahrenzonenplanung lt. Forstgesetz 1975 bzw. 
der Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie 
(rechtlich geregelt durch die Gefahrenzonenplanung 
im WRG) normiert. Sowohl dem Fachbereich 
Schutz vor Naturgefahren als auch dem 
Katastrophenmanagement sind in der 
Österreichischen Strategie zur Anpassung an den 
Klimawandel eigene Aktivitätsfelder mit 
Umsetzungserfordernissen gewidmet. 

P3.1.c) Die 
einzuführende 
nationale oder 
regionale 
Risikobewertung 
umfasst folgende 
Punkte: 
gegebenenfalls die 
Berücksichtigung 
nationaler Strategien 
zur Anpassung an die 
Auswirkungen des 
Klimawandels. 

Yes 

§11 Forstgesetz 1975; Gefahrenzonenplanungs-VO (BGBl. Nr. 436/1976); Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959 idF. BGBI I 
Nr. 14/2011); Österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel (BMLFUW 2013) 

 

Gefahren- und Risikomanagement gegenüber 
Naturgefahren besitzt in Österreich einen hohen 
Stellenwert und wird durch die 
Gefahrenzonenplanung lt. Forstgesetz 1975 bzw. 
der Umsetzung der EU-Hochwasserrichtlinie 
(rechtlich geregelt durch die Gefahrenzonenplanung 
im WRG) normiert. Sowohl dem Fachbereich 
Schutz vor Naturgefahren als auch dem 
Katastrophenmanagement sind in der 
Österreichischen Strategie zur Anpassung an den 
Klimawandel eigene Aktivitätsfelder mit 
Umsetzungserfordernissen gewidmet. 

P4.1) Guter 
landwirtschaftlicher und 
ökologischer Zustand 
(GLÖZ):Standards für den 
guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand 
gemäß Titel VI Kapitel I 
der Verordnung (EU) Nr. 

P4.1.a) Die GLÖZ-
Standards werden in 
der nationalen 
Gesetzgebung 
definiert und in den 
Programmen näher 
ausgeführt. 

Yes 

Notwendige Änderungen der GLÖZ-Auflagen unter Berücksichtigung des In-Kraft-tretens der Greening-Bestimmungen (VO 
1307/2013; Artikel 43). Nationale Umsetzung im Rahmen der INVEKOS Umsetzungsverordnung (Implementierung 2015). 

 

Umsetzung in nationales Recht erfolgt im Rahmen 
der INVEKOS-CC bzw. INVEKOS-GIS-VO (oder 
in gemeinsamer VO) auf Basis des 
Marktordnungsgesetzes; 





http://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasser-oesterreich/wasserrecht_national/wasserrechtsgesetz/WRG1959.html


http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_de.htm


http://www.bmvit.gv.at/bmvit/telekommunikation/breitbandstrategie/index.html
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003395
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008466
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008858


http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrBgld/LBG30000388/LBG30000388.html
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=20000175
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrNo/LRNI_2011113/LRNI_2011113.html
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000360
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000441
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000467
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=20000317
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrVbg/LRVB_0910_000_20121221_99999999/LRVB_0910_000_20121221_99999999.html
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrVbg/LRVB_0910_000_20121221_99999999/LRVB_0910_000_20121221_99999999.html
http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LrW/LRWI_I500_000/LRWI_I500_000.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html


http://www.genderalp.at/wDeutsch/projekte/Bericht_Salzbg_final%203.pdf
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html


https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228&ShowPrintPreview=True
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228&ShowPrintPreview=True
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008253
http://www.behindertenanwalt.gv.at/
http://www.bmask.gv.at/site/Soziales/Menschen_mit_Behinderungen/Nationaler_Aktionsplan_Behinderung_2012_2020/
https://www.bmask.gv.at/cms/site/attachments/1/5/9/CH2081/CMS1387352657908/131218_was_ist_neu_2014.pdf
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html


http://www.bmask.gv.at/site/Soziales/Menschen_mit_Behinderungen/UN_Konvention_ueber_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen/
http://www.bmask.gv.at/site/Soziales/Menschen_mit_Behinderungen/UN_Konvention_ueber_die_Rechte_von_Menschen_mit_Behinderungen/
http://www.monitoringausschuss.at/
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004547
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004547
http://www.wienerzeitung.at/amtsblatt/suche/
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html


http://bka.gv.at/site/5099/default.aspx
http://www.bmwfw.gv.at/Wirtschaftspolitik/EUBeihilfenrecht/Seiten/default.aspx


https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html
http://www.oerok.gv.at/eu-regionalpolitik/regionales-eu-beihilfenrecht.html
http://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp/sup/supoesterreich.html
http://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp.html
http://www.bmlfuw.gv.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp/sup.htmlUVP


http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/sup/
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/vab/seminarprogramm/verwaltung_verstehen_und_gestalten/europa_internationales_2014.html
http://www.statistik.at/web_de/ueber_uns/aufgaben_und_grundsaetze/bundesstatistikgesetz/index.html
https://www.statistik.at/
http://www.statistik.at/web_de/ueber_uns/aufgaben_und_grundsaetze/bundesstatistikgesetz/index.html
https://www.statistik.at/
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Vorkehrungen in 
Bezug auf die 
Veröffentlichung und 
öffentliche 
Verfügbarkeit 
aggregierter Daten. 

 laufender Berichte. 

Es wird sichergestellt, dass in jedem 
Fondsprogramm ein Monitoringsystem etabliert 
wird und die erforderlichen Daten im Rahmen der 
vorgegebenen Fristen gemäß Art. 125 der 
Dachverordnung erhoben werden. 

Die Ergebnisindikatoren im (Operationellen) 
Programm greifen auf statistische, in der Regel 
europäisch harmonisierte Erhebungen zurück, die 
im Rahmen des o.e. Bundesstatistikgesetzes von der 
Statistik Austria durchgeführt werden.  

Dies umfasst als relevante Bereiche: 

- die F&E-Erhebung; 

- den Community Innovation Survey; 

- Unternehmensdemographie; 

- Unternehmensentwicklung (Investitionen, 
Produktionswerte, Beschäftigte); 

- Umweltbezogene Daten; 

Ergänzend kommen das Gemeinde 
Haushaltsanalyse und Informationssystem sowie 
eine eigenständige Befragung im Rahmen der 
städtischen Dimension zur Anwendung. 

 

G7.c) Ein effizientes 
System von 
Ergebnisindikatoren 
umfasst Folgendes: die 
Auswahl von 
Ergebnisindikatoren 
für jedes Programm, 
die darüber Aufschluss 
geben, wodurch die 
Auswahl der durch das 
Programm finanzierten 
Maßnahmen 
gerechtfertigt ist. 

Yes 

Gemeinsames Monitoring- und Evaluierungssystem. 

 

Diese ex ante-Konditionalität ist durch die 
obligatorische Anwendung des Common 
Monitoring and Evaluation System (CMES) erfüllt. 

G7.d) Ein effizientes 
System von 
Ergebnisindikatoren 
umfasst Folgendes: die 
Festlegung von Zielen 
für diese Indikatoren. 

Yes 

Gemeinsames Monitoring- und Evaluierungssystem. 

 

Diese ex ante-Konditionalität ist durch die 
obligatorische Anwendung des Common 
Monitoring and Evaluation System (CMES) erfüllt. 

G7.e) Ein effizientes 
System von 
Ergebnisindikatoren 
umfasst Folgendes: die 
Übereinstimmung 
eines jeden einzelnen 
Indikators mit den 
folgenden 
Anforderungen: 
Belastbarkeit und 
statistische 
Validierung, klare 
normative 
Interpretation, einer 

Yes 

Gemeinsames Monitoring- und Evaluierungssystem. 

 

Diese ex ante-Konditionalität ist durch die 
obligatorische Anwendung des Common 
Monitoring and Evaluation System (CMES) erfüllt. 
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Reaktion auf 
politische 
Gegebenheiten und 
eine zeitgerechte 
Erfassung von Daten. 

G7.f) Verfahren, durch 
die sichergestellt wird, 
dass bei allen durch 
das Programm 
finanzierten Vorhaben 
ein effizientes System 
von Indikatoren zur 
Anwendung kommt. 

Yes 

Entsprechend dem vorgeseh­enen Abstimmungsmechanis­men der programmverant­wortlichen, umsetzenden und 
begleitenden Stellen gemäß gegenständlichem Programm und konkretisierenden Regelungen. 

 

Abstimmung Monitoring-Förderstellen unter 
Berücksichtigung der nationalen / regionalen 
Indikatoren. 

 

Die Effizienz des Verfahrens wird durch die 
Behandlung im Begleitausschuss, 
Steuerungsgremien, sowie Gestaltung der 
Evaluierungen sichergestellt. 
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6.2.1. Liste der für allgemeine Ex-ante-Konditionalitäten erforderlichen Aktionen 

Anwendbare Ex-ante-Konditionalität 
auf nationaler Ebene Nicht erfüllte Kriterien  Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment 
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6.2.2. Liste der mit einer Priorität verknüpften Ex-ante-Konditionalitäten erforderlichen Aktionen 

Anwendbare Ex-ante-Konditionalität 
auf nationaler Ebene Nicht erfüllte Kriterien  Action to be taken Deadline Bodies responsible for fulfillment 
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7. BESCHREIBUNG DES LEISTUNGSRAHMENS 

7.1. Indikatoren  

Priorität  Applicabl
e 

Gegebenenfalls Indikator und Einheit 
für die Messung Ziel 2023 (a) 

Anpassung 
Aufstockunge
n (b) 

Etappenzi
el 2018 % 
(c) 

Etappenziel 
Absolutwert (a 
- b) x c 

P2: Verbesserung 
der Lebensfähigkeit 
der 
landwirtschaftlichen 
Betriebe und der 
Wettbewerbsfähigke
it aller Arten von 
Landwirtschaft in 
allen Regionen und 
Förderung 
innovativer 
landwirtschaftlicher 
Techniken und der 
nachhaltigen 
Waldbewirtschaftun
g 

 X  Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben 
P2 (EUR) 899.318.022,00 30.700.000,00 35% 304.016.307,70 

 X  

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, 
die im Rahmen von Programmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums bei 
Investitionen in die Umstrukturierung 
oder Modernisierung unterstützt werden 
(Schwerpunktbereich 2A) + Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe mit 
Geschäftsentwicklungsplänen/Investitio
nen für Junglandwirte, die im Rahmen 
von Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums unterstützt werden 
(Schwerpunktbereich 2B) 

27.400,00 1.445,00 35% 9.084,25 

P3: Förderung der 
Organisation der 
Nahrungsmittelkette
, einschließlich 
Verarbeitung und 
Vermarktung von 
Agrarerzeugnissen, 
des Tierschutzes 
und des 

 X  Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben 
P3 (EUR) 525.217.897,00 12.500.000,00 35% 179.451.263,95 

 X  

Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, 
die Unterstützung für die Beteiligung an 
Qualitätsprogrammen, lokalen 
Märkten/kurzen Versorgungswegen 
sowie Erzeugergemeinschaften erhalten 
(Schwerpunktbereich 3A)  

46.000,00 27,00 35% 16.090,55 
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Risikomanagements 
in der 
Landwirtschaft 

 X  
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, 
die an Risikomanagementprogrammen 
teilnehmen (Schwerpunktbereich 3B) 

    

P4: 
Wiederherstellung, 
Erhaltung und 
Verbesserung der 
mit der Land- und 
Forstwirtschaft 
verbundenen 
Ökosysteme 

 X  Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben 
P4 (EUR) 

5.049.901.949,0
0 69.500.000,00 50% 2.490.200.974,5

0 

 X  

Landwirtschaftliche Fläche mit 
Bewirtschaftungsverträgen, die zur 
biologischen Vielfalt beitragen (ha) 
(Schwerpunktbereich 4A) + zur 
Verbesserung der Wasserwirtschaft (ha) 
(Schwerpunktbereich 4B) + zur 
Verbesserung der 
Bodenbewirtschaftung/Verhinderung 
von Bodenerosion (ha) 
(Schwerpunktbereich 4C) 

2.213.100,00  80% 1.770.480,00 

P5: Förderung der 
Ressourceneffizienz 
und Unterstützung 
des Agrar-, 
Nahrungsmittel- und 
Forstsektors beim 
Übergang zu einer 
kohlenstoffarmen 
und klimaresistenten 
Wirtschaft 

 X  Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben 
P5 (EUR) 255.578.205,00 2.000.000,00 35% 88.752.371,75 

 X  

Land- und forstwirtschaftliche Fläche im 
Rahmen der Bewirtschaftung zur 
Förderung der Kohlenstoffspeicherung/-
bindung (ha) (Schwerpunktbereich 5E) 
+ landwirtschaftliche Fläche, für die 
Bewirtschaftungsverträge zur 
Reduzierung der Treibhausgas- bzw. 
Ammoniakemissionen gelten (ha) 
(Schwerpunktbereich 5D) + bewässerte 
Fläche, auf der eine Umstellung auf 
wirksamere Bewässerungssysteme 
erfolgt (ha) (Schwerpunktbereich 5A) 

98.267,00  70% 68.786,90 
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 X  

Zahl der Investitionsvorhaben in den 
Bereichen Energieeinsparung und 
Energieeffizienz (Schwerpunktbereich 
5B) + im Bereich der Energieerzeugung 
aus erneuerbaren Quellen 
(Schwerpunktbereich 5C) 

6.600,00 9,00 35% 2.306,85 

P6: Förderung der 
sozialen Inklusion, 
der 
Armutsbekämpfung 
und der 
wirtschaftlichen 
Entwicklung in 
ländlichen Gebieten 

 X  Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben 
P6 (EUR) 859.603.499,00 6.440.000,00 30% 255.949.049,70 

 X  

Zahl der geförderten Vorhaben zur 
Verbesserung der Basisdienstleistungen 
und Infrastrukturen in ländlichen 
Gebieten (Schwerpunktbereiche 6B und 
6C) 

4.951,00 57,00 30% 1.468,20 

 X  
Von einer lokalen Aktionsgruppe 
erfasste Bevölkerung 
(Schwerpunktbereich 6B) 

4.125.000,00  80% 3.300.000,00 
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7.1.1. P2: Verbesserung der Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe und der 
Wettbewerbsfähigkeit aller Arten von Landwirtschaft in allen Regionen und Förderung innovativer 
landwirtschaftlicher Techniken und der nachhaltigen Waldbewirtschaftung 

7.1.1.1. Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben P2 (EUR) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 899.318.022,00 

Anpassung Aufstockungen (b): 30.700.000,00 

Etappenziel 2018 % (c): 35% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 304.016.307,70 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 

7.1.1.2. Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die im Rahmen von Programmen zur Entwicklung des 
ländlichen Raums bei Investitionen in die Umstrukturierung oder Modernisierung unterstützt werden 
(Schwerpunktbereich 2A) + Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe mit 
Geschäftsentwicklungsplänen/Investitionen für Junglandwirte, die im Rahmen von Programmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums unterstützt werden (Schwerpunktbereich 2B) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 27.400,00 

Anpassung Aufstockungen (b): 1.445,00 

Etappenziel 2018 % (c): 35% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 9.084,25 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 

7.1.2. P3: Förderung der Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich Verarbeitung und 
Vermarktung von Agrarerzeugnissen, des Tierschutzes und des Risikomanagements in der Landwirtschaft 

7.1.2.1. Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben P3 (EUR) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 525.217.897,00 

Anpassung Aufstockungen (b): 12.500.000,00 

Etappenziel 2018 % (c): 35% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 179.451.263,95 

Begründung des Etappenziels: 
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Erfahrungswert aus Vorperiode 

7.1.2.2. Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die Unterstützung für die Beteiligung an 
Qualitätsprogrammen, lokalen Märkten/kurzen Versorgungswegen sowie Erzeugergemeinschaften erhalten 
(Schwerpunktbereich 3A)  

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 46.000,00 

Anpassung Aufstockungen (b): 27,00 

Etappenziel 2018 % (c): 35% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 16.090,55 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 

7.1.2.3. Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe, die an Risikomanagementprogrammen teilnehmen 
(Schwerpunktbereich 3B) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 0,00 

Anpassung Aufstockungen (b):  

Etappenziel 2018 % (c):  

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 0,00 

Begründung des Etappenziels: 

 

7.1.3. P4: Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft 
verbundenen Ökosysteme 

7.1.3.1. Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben P4 (EUR) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 5.049.901.949,00 

Anpassung Aufstockungen (b): 69.500.000,00 

Etappenziel 2018 % (c): 50% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 2.490.200.974,50 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 
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7.1.3.2. Landwirtschaftliche Fläche mit Bewirtschaftungsverträgen, die zur biologischen Vielfalt beitragen 
(ha) (Schwerpunktbereich 4A) + zur Verbesserung der Wasserwirtschaft (ha) (Schwerpunktbereich 4B) + 
zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung/Verhinderung von Bodenerosion (ha) 
(Schwerpunktbereich 4C) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 2.213.100,00 

Anpassung Aufstockungen (b):  

Etappenziel 2018 % (c): 80% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 1.770.480,00 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 

7.1.4. P5: Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung des Agrar-, Nahrungsmittel- und 
Forstsektors beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft 

7.1.4.1. Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben P5 (EUR) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 255.578.205,00 

Anpassung Aufstockungen (b): 2.000.000,00 

Etappenziel 2018 % (c): 35% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 88.752.371,75 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 

7.1.4.2. Land- und forstwirtschaftliche Fläche im Rahmen der Bewirtschaftung zur Förderung der 
Kohlenstoffspeicherung/-bindung (ha) (Schwerpunktbereich 5E) + landwirtschaftliche Fläche, für die 
Bewirtschaftungsverträge zur Reduzierung der Treibhausgas- bzw. Ammoniakemissionen gelten (ha) 
(Schwerpunktbereich 5D) + bewässerte Fläche, auf der eine Umstellung auf wirksamere 
Bewässerungssysteme erfolgt (ha) (Schwerpunktbereich 5A) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 98.267,00 

Anpassung Aufstockungen (b):  

Etappenziel 2018 % (c): 70% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 68.786,90 

Begründung des Etappenziels: 
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Erfahrungswert aus Vorperiode 

7.1.4.3. Zahl der Investitionsvorhaben in den Bereichen Energieeinsparung und Energieeffizienz 
(Schwerpunktbereich 5B) + im Bereich der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen 
(Schwerpunktbereich 5C) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 6.600,00 

Anpassung Aufstockungen (b): 9,00 

Etappenziel 2018 % (c): 35% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 2.306,85 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 

7.1.5. P6: Förderung der sozialen Inklusion, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung 
in ländlichen Gebieten 

7.1.5.1. Gesamtbetrag der öffentlichen Ausgaben P6 (EUR) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 859.603.499,00 

Anpassung Aufstockungen (b): 6.440.000,00 

Etappenziel 2018 % (c): 30% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 255.949.049,70 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 

7.1.5.2. Zahl der geförderten Vorhaben zur Verbesserung der Basisdienstleistungen und Infrastrukturen in 
ländlichen Gebieten (Schwerpunktbereiche 6B und 6C) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 4.951,00 

Anpassung Aufstockungen (b): 57,00 

Etappenziel 2018 % (c): 30% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 1.468,20 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 
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7.1.5.3. Von einer lokalen Aktionsgruppe erfasste Bevölkerung (Schwerpunktbereich 6B) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 4.125.000,00 

Anpassung Aufstockungen (b):  

Etappenziel 2018 % (c): 80% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 3.300.000,00 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 
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7.2. Alternative Indikatoren  

Priorität  Applicable 
Gegebenenfalls 
Indikator und Einheit 
für die Messung 

Ziel 2023 (a) 
Anpassung 
Aufstockungen 
(b) 

Etappenziel 
2018 % (c) 

Etappenziel 
Absolutwert 
(a - b) x c 

P3: Förderung der 
Organisation der 
Nahrungsmittelkette, 
einschließlich 
Verarbeitung und 
Vermarktung von 
Agrarerzeugnissen, des 
Tierschutzes und des 
Risikomanagements in 
der Landwirtschaft 

 X  

Anzahl der 
Begünstigten, die an 
Tierschutzmaßnahmen 
teilgenommen haben 
(3A) 

36.000,00  70% 25.200,00 

 

7.2.1. P3: Förderung der Organisation der Nahrungsmittelkette, einschließlich Verarbeitung und Vermarktung von Agrarerzeugnissen, des 
Tierschutzes und des Risikomanagements in der Landwirtschaft 

7.2.1.1. Anzahl der Begünstigten, die an Tierschutzmaßnahmen teilgenommen haben (3A) 

Applicable: Ja 

Ziel 2023 (a): 36.000,00 

Anpassung Aufstockungen (b):  

Etappenziel 2018 % (c): 70% 

Etappenziel Absolutwert (a - b) x c: 25.200,00 

Begründung des Etappenziels: 

Erfahrungswert aus Vorperiode 
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7.3. Reserve 

Priorität  

Insgesamt 
geplanter 
Unionsbeitrag 
(EUR) 

Geplanter 
Unionsbeitrag 
insgesamt (EUR) 
vorbehaltlich der 
leistungsgebunden
en Reserve 

Leistungsgebunde
ne Reserve (EUR) 

Minimum 
leistungsgebunde
ne Reserve 
(mindestens 5 %) 

Maximum 
leistungsgebunde
ne Reserve 
(höchstens 7 %) 

Satz der 
leistungsgebunden
en Reserve 

P2: Verbesserung 
der 
Lebensfähigkeit 
der 
landwirtschaftliche
n Betriebe und der 
Wettbewerbsfähigk
eit aller Arten von 
Landwirtschaft in 
allen Regionen und 
Förderung 
innovativer 
landwirtschaftliche
r Techniken und 
der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftu
ng 

435.118.104,00 448.126.229,52 26.887.573,77 22.406.311,48 31.368.836,07 6% 

P3: Förderung der 
Organisation der 
Nahrungsmittelkett
e, einschließlich 
Verarbeitung und 
Vermarktung von 
Agrarerzeugnissen, 

255.151.112,00 262.779.012,71 15.766.740,76 13.138.950,64 18.394.530,89 6% 
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des Tierschutzes 
und des 
Risikomanagement
s in der 
Landwirtschaft 

P4: 
Wiederherstellung, 
Erhaltung und 
Verbesserung der 
mit der Land- und 
Forstwirtschaft 
verbundenen 
Ökosysteme 

2.504.353.979,
00 2.579.223.194,08 154.753.391,65 128.961.159,70 180.545.623,59 6% 

P5: Förderung der 
Ressourceneffizien
z und 
Unterstützung des 
Agrar-, 
Nahrungsmittel- 
und Forstsektors 
beim Übergang zu 
einer 
kohlenstoffarmen 
und 
klimaresistenten 
Wirtschaft 

126.831.178,00 130.622.874,71 7.837.372,48 6.531.143,74 9.143.601,23 6% 

P6: Förderung der 
sozialen Inklusion, 
der 
Armutsbekämpfun
g und der 
wirtschaftlichen 

501.799.091,00 516.800.685,98 31.008.041,16 25.840.034,30 36.176.048,02 6% 
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Entwicklung in 
ländlichen 
Gebieten 

Insgesamt 3.823.253.464,
00 3.937.551.997,00 236.253.119,82 196.877.599,85 275.628.639,79 6% 
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Wirtschaftsgütern; 

b) Aufwendungen, die über die Instandsetzung oder Ersetzung einzelner Elemente von bestehendem 
Anlagevermögen hinausgehen und die zu einer wesentlichen Steigerung der Lebensdauer oder des 
Wertes einer Anlage führen; 

c) Aufwendungen für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter im Sinne des § 13 EStG[ii], 
soweit sie integrierter Bestandteil eines Investitionsvorhabens sind. 

Diese Definition gilt für materielle und immaterielle Investitionen. 

Planungs - und Beratungskosten:  

Allgemeine Kosten, insbesondere ArchitektInnen-, IngenieurInnen- und BeraterInnenhonorare, Kosten für 
Durchführungsstudien, generelle Planungen und Gutachten im Zusammenhang mit den anrechenbaren 
Investitionskosten werden bis zu einer Höhe von 12% der direkten Kosten der Investition anerkannt. Art. 45 
Abs. 2 lit. c letzter Satz der Grundverordnung bleibt unberührt. 

Anschaffung neuwertiger Wirtschaftsgüter/Bedingungen für den Ankauf von gebrauchten Investitionsgütern:  

Sofern im Anwendungsbereich einer Vorhabensart die Anschaffung von gebrauchten Anlagen oder 
Anlagenteilen förderbar ist, gelten folgende Bedingungen: 

- das Förderziel wird dadurch kostengünstiger erreicht, 

- der Effekt der Förderung und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, Reparatur und Servicemöglichkeit 
ist mindestens über einen Zeitraum der geltenden Behaltefrist  gesichert und 

- die Anschaffung der Anlagen oder Anlagenteile durch die bisherigen Eigentümer wurde nicht 
bereits gefördert. 

Bewertung der erwarteten Umweltauswirkung für Investitionen (gemäß Art. 45 Abs. 1 der Grundverordnung):  

Um bei investiven Vorhaben mögliche negative Umweltauswirkungen ausschließen zu können, werden 
umweltrelevante betriebs- und baurechtliche Belange mitberücksichtigt. Die Förderungszusage kann erst 
nach Vorlage sämtlicher, erforderlicher behördlicher Genehmigungen (wie z.B. Baubewilligung, 
Betriebsanlagengenehmigung, wasserrechtlicher Bescheid, Umweltverträglichkeitsprüfung) erfolgen. 

  

2) Personalkosten 

Personalkostenobergrenze:  

Im Falle der Abrechnung von tatsächlich angefallenen Kosten sind Personalkosten höchstens bis zu einer 
Höhe anrechenbar, die dem Gehaltsschema des Bundes für die Dienstklasse VII/2 für Beamte der 
Allgemeinen Verwaltung gemäß Gehaltsgesetz 1956 idgF oder einem von der Verwaltungsbehörde 
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Mit Hilfe von Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen soll das Bewusstsein für die Bedeutung des 
Risikomanagements erhöht werden und das Wissen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Bewältigung 
von identifizierten Risiken gefördert werden. Damit soll einerseits eine erfolgreiche strategische Planung 
und langfristige Einkommensstabilisierung auf den Betrieben unterstützt werden, andererseits das 
Bewusstsein für den Umgang mit Naturgefahren geschärft werden. 

Schwerpunktbereich 4A 

Durch die Bereitstellung von Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen im Bereich der Biodiversität in 
der Land- und Forstwirtschaft wird ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung der tierischen und 
pflanzlichen Vielfalt österreichischer Kulturlandschaften geleistet. Zentral ist in diesem Kontext das Wissen 
über die unmittelbaren Auswirkungen verschiedener Bewirtschaftungsformen auf die Artenvielfalt land- 
und forstwirtschaftlicher Flächen. Darüber hinaus trägt die Vermittlung der vielfältigen ökologischen 
Funktionen von biodiversitätsfördernden Strukturen und Flächen dazu bei, das Verständnis für einschlägige 
Umweltmaßnahmen weiter anzuheben und auszubauen. 

Land- und ForstwirtInnen sind in der Betriebsführung im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes einer 
Vielzahl an Regelungen unterworfen. Durch die Vermittlung von einschlägigen gesetzlichen Grundlagen in 
Kombination mit Bewusstseinsbildung können den LandnutzerInnen der Nutzen und auch etwaige 
Synergien von Umweltmaßnahmen mit ihrem Betrieb aufgezeigt werden. 

Durch Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen werden Land- und ForstwirtInnen für den Mehrwert 
von Umweltmaßnahmen der ländlichen Entwicklung sensibilisiert. Grundlage für den Wissenstransfer ist 
die umfassende Ausbildung der AkteurInnen des ländlichen Raumes, damit Inhalte fundiert vermittelt 
werden. 

Schwerpunktbereich 4B 

Durch Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung über die Auswirkungen von landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftungsmethoden auf die Wasserqualität wird der Schutz österreichischer Gewässer vor 
stofflichen Einträgen unterstützt. 

Durch das Wissen über den effizienten Einsatz von Ressourcen, wie beispielsweise optimale Düngermengen 
und Düngezeitpunkte, wird etwa die bedarfsgerechte Nährstoffversorgung von Pflanzen gewährleistet und 
gleichzeitig die Nährstoffauswaschung in das Grundwasser verringert. Zur Reduktion von 
Nährstoffeinträgen in Oberflächengewässer sind Kenntnisse zu angepassten Bewirtschaftungsformen auf 
besonders abschwemmungsgefährdeten Ackerflächen in unmittelbarer Nähe zu Gewässerläufen von großer 
Bedeutung. Neben dem standortangepassten Düngemanagement ist auch ein effizientes 
Pflanzenschutzmanagement zentraler Bestandteil einer nachhaltigen Landwirtschaft. Der Zusammenhang 
zwischen Wasserqualität, einem effizienten  Dünge- und Pflanzenschutzmanagement und der 
Nährstoffversorgung wird durch Bildungs- und Wissenstransfermaßnahmen, in denen auch die 
Interpretation von Bodenproben eine Rolle spielt, vermittelt. Zentral sind außerdem die verstärkte 
Vernetzung und der Erfahrungsaustausch zwischen LandwirtInnen. Denn letztere können als 
MultiplikatorInnen wichtige Beiträge zur Reduktion bzw. Vermeidung des Eintrags von 
Pflanzenschutzmitteln und Nährstoffen in österreichische Gewässer leisten. 

Übergeordnete Zielsetzung der einschlägigen Bildungsmaßnahmen ist die systematische Verbesserung des 
Zustands österreichischer Gewässer. 
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Schwerpunktbereich 4C 

Durch die Vermittlung von Fachwissen und Bewusstseinsbildung im Bereich des Bodenmanagements wird 
die Umsetzung einer nachhaltigen Land- und Forstbewirtschaftung unterstützt und gewährleistet. In diesem 
Kontext ist es wichtig, Land- und ForstwirtInnen die Auswirkungen von Bewirtschaftungsformen auf den 
Bodenhumusgehalt und die Bodenstruktur aufzuzeigen. Zentral für die Umsetzung der Maßnahmen ist es 
außerdem, die positiven Wirkungen von Humus auf die Kulturpflanzen und auf die Umwelt zu vermitteln. 
Insbesondere vor dem Hintergrund des stattfindenden Klimawandels ist es wichtig, Bewusstsein für die 
Bedeutung des Humusgehalts landwirtschaftlicher Böden sowie das Wissen um die Bedeutung des Schutzes 
vor Naturgefahren zu schaffen. So repräsentieren humusreiche Böden wichtige Kohlenstoffspeicher, sind 
besser an Extremwetterereignisse angepasst und besitzen vergleichsweise hohe Wasserspeicherkapazitäten. 

Der Erhalt von Dauergrünland als wichtiger Kohlenstoffspeicher sowie die Anreicherung von Humus in 
ackerbaulich genutzten Böden und der Schutz vor Bodenerosion werden neben der Umsetzung 
entsprechender agrarumwelt- oder waldrelevanter Maßnahmen durch begleitende Wissenstransfer- und 
Informationsmaßnahmen unterstützt. 

Schwerpunktbereich 5A 

Durch Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen soll eine Verbesserung der Umweltsituation durch 
eine effiziente Wassernutzung in der Landwirtschaft erreicht werden. Dies umfasst begleitende Maßnahmen 
zu Investitionen und zur Verbesserung  der Wassernutzung im Allgemeinen. 

Schwerpunktbereich 5B 

Die Verbesserung der Energieeffizienz kann am besten durch das entsprechende betriebliche Management 
erreicht werden. Damit kommen Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen in diesem Bereich, neben 
den begleitenden Investitionen große Bedeutung zu. 

Ziel ist es aber auch, mithilfe von Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen Qualitätsstandards zu 
erarbeiten und einen Beitrag zur Netzwerkbildung  sowie zu einer raschen Markteinführung von 
klimaschonenden Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen erneuerbare Energie und 
Energieeffizienz in hoher Qualität beizutragen. 

Schwerpunktbereich 5C 

Neben der Fortführung der in Österreich schon erfolgreichen Verbesserung der Nutzung insbesondere 
forstlicher Rohstoffe stellt die Erweiterung der Nutzung nachwachsender Rohstoffe vor allem im sonstigen 
Nichtnahrungsmittelbereich und als Grundstoffe für die Industrie ein großes Innovations- und damit 
Wertschöpfungspotenzial dar. Hier gilt es, die WirtschaftsteilnehmerInnen auf allen Ebenen über die 
Möglichkeiten zu informieren und ihnen die erforderlichen Fähigkeiten und Qualifikationen in die Hand zu 
geben. 

Schwerpunktbereich 5D 

Die Reduktion von Emissionen aus der Landwirtschaft wird im Rahmen dieses Programms durch eine Reihe 
von Maßnahmen unterstützt. Insbesondere bei der Förderung von Investitionen kann aber nur ein Teil der 
Voraussetzungen für die effektive Reduktion der Emissionen zur Erreichung der Klimaziele erreicht 
werden. Ganz wesentlich hängt eine Verbesserung dabei vom Düngermanagement und damit von den 
Fähigkeiten und der Bereitschaft der BetriebsleiterInnen ab, ihre Methoden entsprechend anzupassen. Dazu 
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bedarf es der enormen Unterstützung durch Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen im Rahmen 
dieser Maßnahme. 

Schwerpunktbereich 5E 

Wie bei der Reduktion von Emissionen aus der Landwirtschaft und der Notwendigkeit der Vermittlung von 
Fachwissen zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung hängt eine Verbesserung der CO2-Bindung 
maßgeblich vom Wissen, den Fähigkeiten und der Bereitschaft der BetriebsleiterInnen ab, ihre Methoden 
entsprechend anzupassen. Dazu bedarf es der Unterstützung durch Wissenstransfer- und 
Informationsmaßnahmen im Rahmen dieser Maßnahme. 

Schwerpunktbereich 6A 

Durch Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen soll die Umsetzung von Diversifizierungsmaßnahmen 
sowie die Entwicklung von kleinen Unternehmen unterstützt werden. Im Rahmen dieser Maßnahme stellt 
dabei der Kompetenzaufbau der Zielgruppe einen wichtigen Schwerpunkt dar. 

Des Weiteren leistet diese Maßnahme einen wichtigen Beitrag zur Schaffung und Entwicklung neuer 
Diversifizierungsangebote auf land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie zur Schaffung bzw. 
Sicherung von Arbeitsplätzen in KMUs. Daraus resultieren neue Einkommensmöglichkeiten und Chancen 
sowohl für Land- und ForstwirtInnen als auch für die ländliche Bevölkerung im Allgemeinen. 

Land- und ForstwirtInnen erhalten durch Exkursionen und Austauschprogramme neue Sichtweisen und 
werden dadurch maßgeblich in der Umsetzung neuer Strategien und Diversifizierungsmöglichkeiten 
unterstützt. Neue und innovative Diversifizierungsmöglichkeiten wie die Bedienung des Sozialsektors durch 
die Land- und Forstwirtschaft (Soziale Land- und Forstwirtschaft) gelten als wegweisende Beispiele und 
werden verstärkt unterstützt. Die Vorstellung von Best Practice Beispielen für diesen Bereich erleichtert 
Interessierten den Zugang zu neuen Einkommensmöglichkeiten. 

Schwerpunktbereich 6C 

Internetbasierte Lernmethoden wie E-Learning und Moodle-Kurse stellen für periphere Gebiete ein großes 
Potenzial für die begleitende berufliche Qualifizierung dar. Nachdem Informationen über Bildungsangebote 
und Dienstleistungen bereits vermehrt über das Internet gesucht werden, sollen zukünftig auch die Nutzung 
und Anwendung von interaktiven Online-Kursen verstärkt zugänglich gemacht und angeboten werden. 
Damit soll die Distanz zwischen ländlichen Gebieten und zentralen Bildungseinrichtungen verringert und 
die Anzahl an TeilnehmerInnen bei Trainings und Kursen erhöht werden. 

Auch die Forcierung der digitalen Medienanwendungen und die Qualifizierung für den richtigen Einsatz 
neuer Medien stellen weitere Schwerpunkte dar. 

  

Beitrag zu den Querschnittszielen 

Umwelt / Eindämmung des Klimawandels: 

Wissenstransfer- und Informationsmaßnahmen stellen eine wichtige Grundlage für die Bewusstseinsbildung 
und die Akzeptanz von Land- und ForstwirtInnen und der ländlichen Bevölkerung im Bereich Umwelt- und 
Klimaschutz dar. Deswegen wird im Rahmen dieser Maßnahme ein besonderer Fokus auf diese 
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Informationsmaßnahmen: 

Auswahlverfahren und -kriterien für Anbieter: 

o Bei der Auswahl der Bildungsanbieter sind in Anlehnung an das nationale Vergaberecht die in §19 
BVergG normierten Grundsätze des freien, fairen und lauteren Wettbewerbs sowie das 
vergaberechtliche Gleichbehandlungsgebot und das Transparenzgebot anzuwenden. Die Auswahl 
der Anbieter erfolgt zentral auf Bundesebene nach einem objektiven Bewertungsschema durch das 
BMLFUW als Verwaltungsbehörde auf Basis eines Aufrufs. Die Bekanntmachung des Aufrufs zur 
Bewerbung als Bildungsanbieter erfolgt auf der Homepage des BMLFUW und im Amtsblatt der 
Wiener Zeitung. Die Bewerbung der Bildungsanbieter hat getrennt nach Vorhabensart, 
Schwerpunktbereich und regionalem Wirkungsbereich zu erfolgen. Die Liste mit den ausgewählten 
Bildungsanbietern wird veröffentlicht und gilt für alle Bewilligenden Stellen (Bund, Länder). Nur 
anerkannte Bildungsanbieter sind berechtigt, Bildungsvorhaben zur Förderung einzureichen. In der 
Programmperiode sind mehrere Auswahlverfahren für Bildungsanbieter vorgesehen. 

o Referenzen und Erfahrungen über die in den vergangenen drei Jahren erbrachten vergleichbaren 
Bildungsleistungen für die Vorhabensart Informationsmaßnahmen. 

 
Auswahlverfahren und -kriterien für Vorhaben: 

Die Genehmigung konkreter Bildungsvorhaben erfolgt durch die Bewilligenden Stellen nach Prüfung der 
spezifischen Zugangsvoraussetzungen und Auswahlkriterien. Förderungsanträge können laufend bei der 
zuständigen Einreichstelle oder Bewilligenden Stelle eingereicht werden. Zu bestimmten Stichtagen 
(mindestens zwei pro Jahr) erfolgt eine geblockte Auswahl der Anträge. Die Bewilligende Stelle kann 
zusätzlich für besonders relevante und vordringliche Themenbereiche im übeergeordneten Interesse des 
BMLFUW eigene Aufrufe (Calls) durchführen. Die eingereichten Vorhaben werden anhand eines 
Punktesystems bewertet und ausgewählt. Vorhaben, welche die Mindestpunkteanzahl nicht erreichen, 
werden abgelehnt. Die Antragsteller werden über das Ergebnis des Auswahlverfahrens informiert. 

Folgende Aspekte werden bei der Festlegung der Auswahlkriterien unter anderem berücksichtigt: 

o Wirkungsbereich (Region, Land, Bund) 
o Klare Zuordenbarkeit zu einem oder mehreren Schwerpunktbereichen 
o Vorliegen einer Bedarfserhebung 
o Zielgruppenorientierte Ausrichtung 
o Zu erwartender Nutzen für die TeilnehmerInnen 
o Bundesweit festgelegte Themen, Schwerpunkte und Informationskampagnen, die auf Landesebene 

umgesetzt werden; 
o Beitrag zu den übergreifenden Zielsetzungen Innovation, Umwelt, Eindämmung des Klimawandels 

und Anpassung an dessen Auswirkungen; 

 

8.2.1.3.2.8. (Anwendbare) Beträge und Fördersätze 

Demonstrationsvorhaben: 
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8.2.1.7. Sonstige wichtige Anmerkungen zum Verständnis und zur Durchführung der Maßnahme 

Keine. 
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Wirtschaftsstrukturen erhalten, gestärkt und damit der Ausbau und Erhalt von Arbeitsplätzen gesichert 
werden. 

Zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung ihrer Lebensqualität müssen die land- und forstwirtschaftlichen 
BetriebsleiterInnen die nötige Fachkompetenz zur Umsetzung ihrer Unternehmensstrategien 
aufrechterhalten oder neu erwerben und auch ihre sozialen Kompetenzen weiterentwickeln, um als 
verlässliche PartnerInnen bei den verschiedenen Formen der Kooperation auftreten zu können. Das 
Erwerben dieser neuen Fertigkeiten erfordert die Unterstützung durch Beratungsinstitutionen und 
kompetente Beratungskräfte. Angesichts des starken wirtschaftlichen Drucks auf die Landwirtschaft und die 
neuen sozialen Herausforderungen (Überlastung, Stress, Beziehungsprobleme, ungewisse Hofnachfolge) 
wird auch der Bedarf an sozialer Begleitung der Bauernfamilien in Zukunft größer werden. Die speziellen 
Anforderungen, die Klein- und Mittelunternehmen und insbesondere landwirtschaftliche Betriebe an das 
Privatleben bzw. die Familie stellen, werden in der Beratung nicht ausgeblendet, sondern aktiv thematisiert 
und bearbeitet. Die Beachtung geänderter Ansprüche an partnerschaftlichem Umgang zwischen den 
Generationen und besonders zwischen Männern und Frauen werden als Faktor für stabilen 
Unternehmenserfolg einbezogen. Diversitätsorientierte Beratung arbeitet vor allem in den Bereichen 
Umweltsituation, Emission, Ressourcenschutz, Energie etc. nicht vorrangig mit männlich konotierten 
Zugängen (z.B. Daten, Fakten, ökonomischer Nutzen, Effizienz), sondern weiblich konotierte oder 
sozialisierte Zugänge (z.B. Generationendenken, Präventionsbereitschaft, gesundheitlicher Nutzen, 
Effektivität) finden gleichermaßen Eingang. 

Das Innovations- und Unternehmerinnenpotenzial von Frauen wird aktiv stimuliert und ihre 
Multiplikatorinnenrolle für öffentliche Themen forciert. 

So verschieden die Produktionsregionen sind, so sehr unterscheiden sich auch die BetriebsleiterInnen mit 
ihren unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielen. Die Aufgaben für die Beratung werden deshalb immer 
komplexer. Zur Bewältigung dieser Herausforderung benötigen Beratungskräfte neben einer guten 
fachlichen Qualifikation vor allem auch Kompetenzen im methodischen und sozialen Bereich und 
Fachwissen über themenrelevante Genderfragen. 

  

Beitrag zu Schwerpunktbereichen 

Schwerpunktbereich 1A 

Ziel dieser Maßnahme ist, den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis auszubauen. 
Insbesondere durch zielorientierte Beratung wird für den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis 
ein wesentlicher Beitrag geleistet. 

Die Zusammenarbeit zwischen Beratung, Bildung, Forschung und Praxis soll verstärkt werden. Dadurch 
wird sichergestellt, dass der Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis weitergeführt wird. 

Schwerpunktbereich 1B 

Beratungsdienste stellen ein Bindeglied zwischen Forschung und Praxis dar. Sie sind essentiell bei der 
Einrichtung operationeller Gruppen und der erfolgreichen Umsetzung von Projektideen im Rahmen der EIP. 
Ihr Beitrag liegt sowohl in der fachlichen als auch in der prozessbegleitenden Beratung. Durch die 
Multiplikatorrolle der Beratungsdienste können Projektergebnisse bestmöglich verbreitet werden. 
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Bedeutung des Risikomanagements schärfen. 

Beratungsmaßnahmen zum Risikomanagement und Naturgefahren werden in diesem Schwerpunkt für 
Land- und ForstwirtInnen umgesetzt. 

Schwerpunktbereich 4A 

Durch Beratungen im Bereich der Biodiversität in der Land- und Forstwirtschaft wird ein wichtiger Beitrag 
zur Erhaltung und Verbesserung der tierischen und pflanzlichen Vielfalt heimischer Kulturlandschaften 
geleistet. Zentral ist in diesem Kontext das Aufzeigen von Auswirkungen verschiedener 
Bewirtschaftungsformen auf die Artenvielfalt land- und forstwirtschaftlicher Flächen. Darüber hinaus tragen 
Beratungen dazu bei, die vielfältigen ökologischen Funktionen von biodiversitätsfördernden Strukturen und 
Flächen sowie das Verständnis für einschlägige Umweltmaßnahmen weiter anzuheben und auszubauen. 

Land- und ForstwirtInnen sind in der Betriebsführung im Bereich des Umwelt- und Naturschutzes einer 
Vielzahl an Regelungen unterworfen. Durch Beratungen über gesetzliche Grundlagen in Kombination mit 
Bewusstseinsbildung kann der Nutzen und auch etwaige Synergien von Umweltmaßnahmen aufgezeigt 
werden. 

Durch Beratungen sollen Land- und ForstwirtInnen für den Mehrwert von Umweltmaßnahmen der 
ländlichen Entwicklung sensibilisiert werden. 

Schwerpunktbereich 4B 

Durch Beratungen werden die Auswirkungen von landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsmethoden auf die 
Wasserqualität und der Schutz heimischer Gewässer vor stofflichen Einträgen gewährleistet und unterstützt. 

Durch Beratungen über den effizienten Einsatz von Ressourcen, wie beispielsweise optimale 
Düngermengen und Düngerzeitpunkte, wird etwa die bedarfsgerechte Nährstoffversorgung von Pflanzen 
gewährleistet und gleichzeitig die Nährstoffauswaschung in das Grundwasser verringert. Neben dem 
standortangepassten Düngemanagement ist auch ein effizientes Pflanzenschutzmanagement zentraler 
Bestandteil einer nachhaltigen Landwirtschaft. Der Zusammenhang zwischen Wasserqualität, einem 
effizienten Dünge- und Pflanzenschutzmanagement und der Nährstoffversorgung wird durch 
Beratungsmaßnahmen, in denen auch die Interpretation von Bodenproben eine Rolle spielt, vermittelt. 

Übergeordnete Zielsetzung der Beratungsmaßnahmen ist die systematische Verbesserung des Zustands 
heimischer Gewässer. 

Schwerpunktbereich 4C 

Durch Beratungen im Bereich des Bodenmanagements wird die Umsetzung einer nachhaltigen 
Landbewirtschaftung unterstützt und gewährleistet. In diesem Kontext ist es wichtig, LandwirtInnen die 
Auswirkungen von Bewirtschaftungsformen auf den Bodenhumusgehalt und die Bodenstruktur aufzuzeigen. 
Zentral für die Umsetzung der Maßnahmen ist es außerdem, die positiven Wirkungen von Humus auf die 
Kulturpflanzen und auf die Umwelt zu vermitteln. Insbesondere vor dem Hintergrund des stattfindenden 
Klimawandels ist es wichtig, Bewusstsein für die Bedeutung des Humusgehalts landwirtschaftlicher Böden 
zu schaffen. So repräsentieren humusreiche Böden wichtige Kohlenstoffspeicher, sind besser an 
Extremwetterereignisse angepasst und besitzen vergleichsweise hohe Wasserspeicherkapazitäten. 

Der Erhalt von Dauergrünland als wichtiger Kohlenstoffspeicher sowie die Anreicherung von Humus in 
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Betriebe werden in der Entwicklung und Umsetzung von Diversifizierungsschritten durch 
Beratungsmaßnahmen maßgeblich unterstützt. Die Schaffung neuer Diversifizierungsangebote und daraus 
resultierende neue Einkommensmöglichkeiten und Chancen für Land- und ForstwirtInnen werden durch 
Beratungsmaßnahmen in diesem Schwerpunkt forciert. Weiters sollen Klein- und Mittelunternehmen in 
ihrer Gründungsphase und bei ihrer betrieblichen Weiterentwicklung durch Beratungsleistungen unterstützt 
werden. 

  

Beitrag zu den Querschnittszielen 

Klima und Umwelt:  

Insbesondere werden Beratungsleistungen angeboten, die den Fokus auf den Klimaschutz und die 
Eindämmung des Klimawandels, auf eine umweltgerechte und nachhaltige Produktion sowie einen 
effizienten und sparsamen Einsatz von Ressourcen und Energie legen. Aufbauend auf Bildungs- und 
Informationsmaßnahmen, die zum Bewusstsein und zur Aktzeptanz von Umwelt- und Klimamaßnahmen 
beitragen, werden auch spezielle Beratungsprodukte zum Agrarumweltprogramm angeboten (z. B. Boden-
/Wasserschutz, Energieeffizienz). Erfolgsentscheidend ist auch das Einflechten dieser übergeordenten 
Themen in möglichst viele andere Beratungsangebote (z. B. Bauberatung). 

Durch die Einbindung einschlägiger wissenschaftlicher Einrichtungen (z. B. Lehr- und Forschungszentren 
des BMLFUW, Universität für Bodenkultur,  Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik) in die 
laufende  Weiterbildung der Beraterinnen und Berater fließen aktuelle Forschungsergebnisse zum 
Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel in die Betriebsberatung ein. 

Innovation:  

Beratungsmaßnahmen liefern wichtige Impulse für innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. 
Dadurch sollen Chancen am Markt besser genutzt werden, höhere Wertschöpfungen erzielt und so auch 
neue Diversifizierungspotenziale genutzt werden. 

Innovationsberatung ist ein zentrales Beratungsthema und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung 
der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Forstwirtschaft.  Da Innovationen, Veränderungen und 
Verbesserungen von Menschen umgesetzt werden und Menschen betreffen, liegt der Schwerpunkt der 
Beratung in der Begleitung von Menschen und in der Begleitung von Prozessen. Schritte dazu sind  die 
Formulierung einer Strategie (Analyse der Ausgangssituation, Festlegen von Zielen, Planen des Vorhabens), 
das Ideenmanagement (Finden, Bewertung und Auswahl der umzusetzenden Ideen) und schließlich die 
Umsetzung in Form von Projekten. Für die Innovationsberatung stehen Beratungsangebote zur Verfüung, 
für deren Unterstützung eine neue Internetanwendung für die Erstellung eines Businessplans für innovative 
Projekte entwickelt wurde. 
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Der Gesamtzuschuss (EU-, Bundes- und Landesmittel) für KMU- und GründerInnenberatung beträgt 100% 
der anrechenbaren Personal- und Sachkosten unter Einhaltung der in Anhang II der Verordnung (EU) 
1305/2013 festgelegten Obergrenze von 1.500 Euro je Beratung. 

 

8.2.2.3.1.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.2.3.1.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.2.3.1.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.2.3.1.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.2.3.1.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.2.3.1.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Allgemeine Grundregeln, die angemessene Ressourcen in Form von regelmäßig geschultem und 
qualifiziertem Personal, Erfahrungen mit Beratungstätigkeiten und Verlässlichkeit in den Bereichen, in 
denen beraten wird, gewährleisten. Ermittlung der Themen, die die Beratung abdecken wird. 
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8.2.3.3.1.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.3.3.1.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.3.3.1.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.3.3.1.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.3.3.1.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.3.3.1.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Angabe förderfähiger und auf nationaler Ebene anerkannter Qualitätsregelungen, einschließlich 
Zertifizierungssystemen für landwirtschaftliche Betriebe, für landwirtschaftliche Erzeugnisse, Baumwolle 
oder Lebensmittel und Bestätigung, dass diese Qualitätsregelungen die vier spezifischen Kriterien gemäß 
Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 erfüllen 

 

Angabe freiwilliger förderfähiger Zertifizierungssysteme für landwirtschaftliche Erzeugnisse, die von den 
Mitgliedstaaten als mit den Unionsleitlinien für eine bewährte Praxis übereinstimmend anerkannt wurden 
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8.2.3.7. Sonstige wichtige Anmerkungen zum Verständnis und zur Durchführung der Maßnahme 

Keine. 
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darauf ausgerichteter Investitionen, andererseits auch als Nebenbedingung, abgebildet durch 
Auswahlkriterien für Investitionsvorhaben, die vorrangig anderen Zielen dienen, zu erreichen. Als 
Nebeneffekt kommt es dabei mittel- bis langfristig auch zu einer betriebswirtschaftlichen Verbesserung und 
einer Verknüpfung mit den Querschnittszielen hinsichtlich Umwelt und Klimawandel (Submaßnahmen 4.1, 
4.2). 

Schwerpunktbereich 5C 

Der Bedarf an fossilen Energieträgern wird in vielen Bereichen durch Importe gedeckt. Diese Abhängigkeit 
sollte reduziert werden. Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe soll daher bei der betrieblichen 
Energieeigenversorgung forciert werden (Submaßnahme 4.1). 

Nachhaltige Waldbewirtschaftung bedingt eine entsprechende Logistik, die u.a. einer Erschließung von 
Waldflächen bedarf. Dies soll weiterhin den Schutz des ländlichen Raums vor Naturkatastrophen und 
dessen Versorgung mit nachwachsenden Rohstoffen gewährleisten. Entsprechende naturschutzfachliche 
Erfordernisse werden daher berücksichtigt (Submaßnahme 4.3). 

Schwerpunktbereich 5D 

Durch die Abdeckung von bestehenden oder neu errichteten Güllelagerräumen ist eine Verringerung von 
Treibhausgasen, Ammoniak und Feinstaub möglich. Damit kommt es zu einer Verbesserung der 
Luftqualität (Submaßnahme 4.1.). 

  

Beitrag zu den Querschnittszielen 

Innovation:  

Die Unterstützung von Investitionen erfolgt mit der klaren Zielsetzung der Verbesserung und Entwicklung 
der Strukturen. Vor allem in den Submaßnahmen 4.1 und 4.2, also den Investitionen in landwirtschaftlichen 
Betrieben und im Bereich der Verarbeitung, Vermarktung und Entwicklung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse, wird Augenmerk auf den Innovationsgehalt der zu fördernden Vorhaben gelegt. Dies wird 
auch entsprechend in die Kriterien für die Auswahl von Vorhaben zur Förderung eingehen. 

In vielen Bereichen vermag die Förderung das betriebswirtschaftliche Risiko von Innovationen zu 
vermindern bzw. gibt gerade diese Förderung erst den Anreiz zur Einführung von Innovationen. 

Umwelt: 

Ziele in Hinblick auf Ökologie, Biodiversität und Umweltschutz im Allgemeinen werden in mehreren 
Submaßnahmen und Vorhabensarten abgebildet. Wo das Hauptziel der zu fördernden Investitionen nicht in 
diesem Bereich liegt, soll insbesondere durch die Gestaltung der Auswahlkriterien auch bei jenen Vorhaben, 
deren Hauptausrichtung die Verbesserung in anderen Bereichen liegt, eine wesentliche Verbesserung der 
Umweltsituation erreicht werden. 

Die Einbindung ökologischer und klimarelevanter Ziele in Investitionsvorhaben gewährleistet die 
Multifunktionalität der Wälder. 

Die Unterstützung der ökologischen Agrarinfrastruktur zur Flurentwicklung trägt zur Stabilisierung des 
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Sowohl die Vermeidung bzw. Verringerung von Stickstoffeinträgen in Grund- und Oberflächengewässern 
als auch die Steigerung der Energieeffizienz in der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung wird 
einerseits durch die Auswahl der entsprechenden Fördergegenstände in Kombination mit spezifischen 
Fördervoraussetzungen (Güllegruben mit obligater Abdeckung, Umrüstung auf Pflanzenölmotoren,..) als 
auch durch höhere Fördersätze und entsprechend gestaltete Auswahlkriterien vorangetrieben. 

Sozio-ökonomische und sonstige Zielsetzungen: 

Die langfristige Absicherung der Landwirtschaft soll durch den Einsatz eines Zuschlages zum 
Investitionszuschuss für Junglandwirte im Sinne der Maßnahme 6.1.1 (Existenzgründungsbeihilfe) erreicht 
werden. 

Die Erhöhung der Produktivität landwirtschaftlicher Betriebe wird auch durch die Kombination von 
strategischer Planung in Form eines umfassenden Betriebskonzeptes und der Auswahl der entsprechenden 
Investitionen aus den vorgesehenen Fördergegenständen erzielt. 

Eine zielgerichtete Förderung wird unter anderem auch durch die Begrenzung des außerlandwirtschaftlichen 
Einkommens des Förderwerbers sichergestellt. 

Um den Erfordernissen einer für Österreichs topografischen Ausprägung so wichtigen flächendeckenden 
Bewirtschaftung und damit einer vielfältigen Fördertätigkeit in allen Bundesländern gerecht zu werden, sind 
die förderbaren Investitionskosten je nach Bedarf der einzelnen Sparten nach oben hin begrenzt. 

 

Liste neuer Rechtsvorschriften der Union, auf deren Grundlage Fördermittel gemäß Artikel 17 Absatz 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gewährt werden können 

Derzeit gibt es keine neuen Anforderungen aufgrund von Festlegungen des Rechts der Europäischen Union. 

 

Soweit relevant, die Mindestnormen für Energieeffizienz gemäß Artikel 13 Buchstabe c der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 

 

Soweit relevant, die Definition der Schwellenwerte gemäß Artikel 13 Buchstabe e der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 
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8.2.4.3.2.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.4.3.2.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.4.3.2.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.4.3.2.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.4.3.2.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.4.3.2.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Festlegung nichtproduktiver Investitionen 

 

Festlegung kollektiver Investitionen 

 

Festlegung integrierter Projekte 

 

Festlegung und Ermittlung der förderfähigen Natura-2000-Gebiete und sonstiger förderfähiger Gebiete von 
hohem Naturschutzwert 

 

Beschreibung der Ausrichtung der Förderung landwirtschaftlicher Betriebe entsprechend der SWOT-
Analyse, die für die Priorität gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 durchgeführt 
wurde 

 

Liste neuer Rechtsvorschriften der Union, auf deren Grundlage Fördermittel gemäß Artikel 17 Absatz 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gewährt werden können 

Derzeit gibt es keine neuen Anforderungen aufgrund von Festlegungen des Rechts der Europäischen Union. 
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Soweit relevant, die Mindestnormen für Energieeffizienz gemäß Artikel 13 Buchstabe c der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 

 

Soweit relevant, die Definition der Schwellenwerte gemäß Artikel 13 Buchstabe e der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 
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Festlegung integrierter Projekte 

 

Festlegung und Ermittlung der förderfähigen Natura-2000-Gebiete und sonstiger förderfähiger Gebiete von 
hohem Naturschutzwert 

 

Beschreibung der Ausrichtung der Förderung landwirtschaftlicher Betriebe entsprechend der SWOT-
Analyse, die für die Priorität gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 durchgeführt 
wurde 

 

Liste neuer Rechtsvorschriften der Union, auf deren Grundlage Fördermittel gemäß Artikel 17 Absatz 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gewährt werden können 

 

Soweit relevant, die Mindestnormen für Energieeffizienz gemäß Artikel 13 Buchstabe c der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 

 

Soweit relevant, die Definition der Schwellenwerte gemäß Artikel 13 Buchstabe e der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 
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Die Gleichbehandlung der AntragstellerInnen ist damit gewährleistet. 

 

8.2.4.3.4.8. (Anwendbare) Beträge und Fördersätze 

1. 35% der anrechenbaren Kosten: Forststraße Neu- und Umbau, Wasserstellen, Lager-, Nasslager- und 
Aufarbeitungsplätze; 

2. 50% der anrechenbaren Kosten: Forststraße Neubau in Wäldern mit hoher Schutzwirkung oder im 
hohen öffentlichen Interesse (Wäldern mit Objektsschutzwirkung); 

3. Untergrenzen: Die anrechenbaren Kosten betragen mindestens 5.000 Euro je Fördergegenstand; 
4. Obergrenzen Neubau und Umbau von Forststraßen: Maximal 3.500 Laufmeter/Jahr und je 

begünstigten Waldbesitzer. 

 

8.2.4.3.4.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.4.3.4.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.4.3.4.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.4.3.4.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.4.3.4.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.4.3.4.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Festlegung nichtproduktiver Investitionen 

 

Festlegung kollektiver Investitionen 

 

Festlegung integrierter Projekte 
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Festlegung und Ermittlung der förderfähigen Natura-2000-Gebiete und sonstiger förderfähiger Gebiete von 
hohem Naturschutzwert 

 

Beschreibung der Ausrichtung der Förderung landwirtschaftlicher Betriebe entsprechend der SWOT-
Analyse, die für die Priorität gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 durchgeführt 
wurde 

 

Liste neuer Rechtsvorschriften der Union, auf deren Grundlage Fördermittel gemäß Artikel 17 Absatz 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gewährt werden können 

 

Soweit relevant, die Mindestnormen für Energieeffizienz gemäß Artikel 13 Buchstabe c der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 

 

Soweit relevant, die Definition der Schwellenwerte gemäß Artikel 13 Buchstabe e der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 
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8.2.4.3.5.8. (Anwendbare) Beträge und Fördersätze 

80% der anrechenbaren Kosten für Vorhaben zu den Fördergegenständen (1) und (2) bzw. 60% für 
Vorhaben zum Fördergegenstand (3). 

 

8.2.4.3.5.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.4.3.5.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.4.3.5.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.4.3.5.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.4.3.5.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.4.3.5.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Festlegung nichtproduktiver Investitionen 

 

Festlegung kollektiver Investitionen 

 

Festlegung integrierter Projekte 

 

Festlegung und Ermittlung der förderfähigen Natura-2000-Gebiete und sonstiger förderfähiger Gebiete von 
hohem Naturschutzwert 

 

Beschreibung der Ausrichtung der Förderung landwirtschaftlicher Betriebe entsprechend der SWOT-
Analyse, die für die Priorität gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 durchgeführt 
wurde 
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Liste neuer Rechtsvorschriften der Union, auf deren Grundlage Fördermittel gemäß Artikel 17 Absatz 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gewährt werden können 

 

Soweit relevant, die Mindestnormen für Energieeffizienz gemäß Artikel 13 Buchstabe c der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 

 

Soweit relevant, die Definition der Schwellenwerte gemäß Artikel 13 Buchstabe e der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 
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8.2.4.3.6.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.4.3.6.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.4.3.6.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.4.3.6.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.4.3.6.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.4.3.6.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Festlegung nichtproduktiver Investitionen 

 

Festlegung kollektiver Investitionen 

 

Festlegung integrierter Projekte 

 

Festlegung und Ermittlung der förderfähigen Natura-2000-Gebiete und sonstiger förderfähiger Gebiete von 
hohem Naturschutzwert 

 

Beschreibung der Ausrichtung der Förderung landwirtschaftlicher Betriebe entsprechend der SWOT-
Analyse, die für die Priorität gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 durchgeführt 
wurde 

 

Liste neuer Rechtsvorschriften der Union, auf deren Grundlage Fördermittel gemäß Artikel 17 Absatz 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gewährt werden können 
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Soweit relevant, die Mindestnormen für Energieeffizienz gemäß Artikel 13 Buchstabe c der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 

 

Soweit relevant, die Definition der Schwellenwerte gemäß Artikel 13 Buchstabe e der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 
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8.2.4.3.7.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.4.3.7.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.4.3.7.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.4.3.7.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.4.3.7.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.4.3.7.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Festlegung nichtproduktiver Investitionen 

 

Festlegung kollektiver Investitionen 

 

Festlegung integrierter Projekte 

 

Festlegung und Ermittlung der förderfähigen Natura-2000-Gebiete und sonstiger förderfähiger Gebiete von 
hohem Naturschutzwert 

 

Beschreibung der Ausrichtung der Förderung landwirtschaftlicher Betriebe entsprechend der SWOT-
Analyse, die für die Priorität gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 durchgeführt 
wurde 

 

Liste neuer Rechtsvorschriften der Union, auf deren Grundlage Fördermittel gemäß Artikel 17 Absatz 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 gewährt werden können 
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In Anhang 1 des UVP-G 2000 sind 88 Vorhabenstypen angeführt, für die unter bestimmten 
Voraussetzungen eine UVP durchzuführen ist. 

Zudem kommen bei der Auswahl der Vorhaben Kriterien zur Anwendung, welche die Bereiche Umwelt, 
Tierschutz und Klima besonders berücksichtigen. 
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8.2.5.3.1.2. Art der Unterstützung 

Die Beihilfe für die erste Niederlassung wird in Form einer Pauschalzahlung, die auf zwei Teilbeträge 
aufgeteilt ist, gewährt. Der erste Teilbetrag wird nach erfolgter Niederlassung und Nachweis der Einhaltung 
der Förderbedingungen ausgezahlt. Der zweite Teilbetrag wird frühestens 3 Jahre nach der ersten 
Niederlassung und spätestens 5 Jahre nach Gewährung der ersten Teilzahlung und Nachweis der korrekten 
Umsetzung des Betriebskonzeptes ausgezahlt. 

 

8.2.5.3.1.3. Verbindungen zu anderen Rechtsvorschriften 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013. 

 

8.2.5.3.1.4. Begünstigte 

BewirtschafterInnen landwirtschaftlicher Betriebe, die zum Zeitpunkt der Antragstellung höchstens 40 Jahre 
alt sind. Es können sowohl natürliche, eingetragene Personengesellschaften, juristische Personen als auch 
Personenvereinigungen berücksichtigt werden. 

 

8.2.5.3.1.5. Förderfähige Kosten 

Keine. 

 

8.2.5.3.1.6. Bedingungen für die Förderfähigkeit 

1. Alter des Förderungswerbers zum Zeitpunkt der erstmaligen Niederlassung auf dem Betrieb 
höchstens 40 Jahre; 

2. Beantragung der Existenzgründungsbeihilfe innerhalb von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der 
Niederlassung; 

3. Bewirtschaftung von mind. 3 ha LN; Betriebe des Garten-, Obst- oder Weinbaues, Bienenhaltung, 
Hopfenanbau, die weniger als 3 ha LN bewirtschaften, müssen über einen eigenen Einheitswert oder 
einen Zuschlag zum Einheitswert verfügen; 

4. Arbeitsbedarf bei erstmaliger Bewirtschaftung auf einem bestehenden Betrieb mind. 0,5 bAK; bei 
Teilung eines bestehenden Betriebes oder Neugründung muss der so entstandene Betrieb im 
Haupterwerb mit einem Arbeitsbedarf von mind. 1,5 bAK bewirtschaftet werden; 

5. Errechneter Standardoutput des neuen Betriebs kleiner 1,5 Mio EUR/Jahr; 
6. Mindestqualifikation: für die Bewirtschaftung des Betriebs geeignete Facharbeiterprüfung oder 

einschlägige höhere Ausbildung; eine Nachreichung der Mindestqualifikation innerhalb einer Frist 
lt. Pkt. 8.2.5.6. ist möglich, wenn diese zum Zeitpunkt der ersten Niederlassung noch nicht vorliegt. 

7. Die Höhe des außerlandwirtschaftlichen Einkommens des Förderungswerbers liegt zum Zeitpunkt 
der Antragstellung unter dem 2fachen des Referenzeinkommens; Das Referenzeinkommen ist das 
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Informationen über die Anwendung der Übergangszeit gemäß Artikel 2 Absatz 3 der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission 

 

Zusammenfassung der Anforderungen an den Geschäftsplan 

 

Inanspruchnahme der Möglichkeit, verschiedene Maßnahmen mithilfe des Geschäftsplans zu kombinieren, 
so dass die Junglandwirte Zugang zu diesen Maßnahmen erhalten 

 

Abgedeckte Diversifizierungsbereiche 
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Inanspruchnahme der Möglichkeit, verschiedene Maßnahmen mithilfe des Geschäftsplans zu kombinieren, 
so dass die Junglandwirte Zugang zu diesen Maßnahmen erhalten 

 

Abgedeckte Diversifizierungsbereiche 
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Abgedeckte Diversifizierungsbereiche 
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Breitbandzugängen zu initiieren. 

Die Förderung einer landschaftsschonenden wegebaulichen Erschließung bzw. Instandsetzung des sonst 
vernachlässigten Netzes der Kleinstraßen und Güterwege soll - stets unter der Bedachtnahme auf die 
Vermeidung negativer Umweltauswirkungen - zur sozialen und wirtschaftlichen Wohlfahrt, zur Sicherung 
der Siedlungsstrukturen und zum Erhalt der Kulturlandschaft vor allem auch in den peripheren Lagen 
beitragen. 

Durch den Ausbau sozialer Dienstleistungen wie Kinderbetreuung, Pflege, Gesundheitseinrichtungen und -
dienstleistungen einschließlich Gesundheitsförderung, sollen diese Einrichtungen für alle, die im ländlichen 
Raum Bedarf daran haben, in hoher Qualität zugänglich gemacht und die Beschäftigungspotenziale von 
Frauen mit Betreuungspflichten gehoben werden. Für Menschen, die besonderer Unterstützung bedürfen 
wie Kinder und Jugendliche, Ältere sowie Menschen mit Beeinträchtigungen oder in besonderen Notlagen 
sollen bedarfsorientierte Angebote geschaffen werden. 

Für die ländlichen Gebiete stellt der Tourismus einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar und trägt wesentlich 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen im Dienstleistungssektor bei. Es ist dabei erforderlich, die 
Tourismusentwicklung im ländlichen Raum und speziell auch im alpinen Raum angebotsseitig sowohl mit 
kleinen investiven als auch mit Soft-Maßnahmen zu unterstützen. Auf diese Weise können die touristischen 
Entwicklungsperspektiven verbessert und Beschäftigung und Wertschöpfung im Tourismus im ländlichen 
Raum gesteigert werden. 

Die Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung der biologischen Vielfalt, die nachhaltige 
Verbesserung der Gewässerökologie und des Landschaftswasserhaushaltes in landwirtschaftlich genutzten 
Regionen sowie der Waldbiodiversität sind wichtige Themen, wenn es um die Entwicklung ländlicher 
Gebiete und die Sicherung der Lebensqualität geht. Die Erhaltung regionsspezifischer Landschaftsqualitäten 
kann als Dienstleistung für die Gesellschaft verstanden werden. Prioritär ist die Implementierung des Natura 
2000 Netzwerks und die Erhaltung der Schutzgüter der FFH- und der Vogelschutz-Richtlinie. Diese soll 
über die Erstellung von Managementplänen,  Investitionen zum Schutz oder zur Wiederherstellung der 
Lebensraumtypen und Arten sowie bewußtseinsbildende Aktivitäten sichergestellt werden. Die Erhaltung 
der biologischen Vielfalt soll durch Schaffung von Lebensräumen und Biotopverbundsystemen sowie durch 
die Sicherung von naturschutzfachlich wertvollen Flächen durch Grundankauf, durch Abgeltung von 
Nutzungsrechten und durch Pachten gewährleistet werden. Über die Erhaltung und den Ausbau der 
Funktionalität bestehender Schutzinfrastrukturen sowie deren vorausschauende Planung soll die 
Schutzfunktion von Wäldern und die Prävention vor Naturgefahren und Bodenerosion sichergestellt werden. 

Bei der Unterstützung der Umsetzung der Alpenkonvention steht der alpine ländliche Raum als vielfältiger 
und attraktiver Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum im Fokus. Über Bewusstseinsbildung und Motivation 
der AkteurInnen soll die alpine Umwelt und Landschaft verbessert und die Lebensqualität gesteigert 
werden. 

Besonders im Kontext von Infrastrukturinvestitionen und Mobilitätslösungen ist es wichtig, allen Menschen 
im Umfeld eines Vorhabens die Teilhabe zu ermöglichen und auf die Bedürfnisse eventuell bislang zu 
wenig beachteter Gruppen Bedacht zu nehmen. So soll bei Investitionen in touristische Infrastruktur, beim 
Ausbau der infrastrukturellen Grundversorgung und bei wegebaulichen Erschließungen sowie bei der 
Schaffung von Arbeitsplätzen die Perspektive der Chancengleichheit, insbesondere der Barrierefreiheit 
berücksichtigt werden und somit die Attraktivität des ländlichen Raums als Lebens- und Arbeitsraum erhöht 
werden. Investitionen in Kinderbetreuungseinrichtungen (insbesondere auch solche nach dem 
Kindergartenalter) korrelieren EU-weit mit der Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes. Die Beachtung der 
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Ansprüche von erwachsenen Frauen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen sowie von der wachsenden 
Anzahl älterer Menschen beiderlei Geschlechts führt im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft zu erhöhter 
Anziehungskraft. 

Auch bei BürgerInnenbeteiligungsprozessen ist darauf zu achten, dass allen Bevölkerungsgruppen die 
Teilhabe ermöglicht wird und geeignete Rahmenbedingungen für Partizipation geschaffen werden. Es soll 
dabei darauf geachtet werden, dass Veranstaltungsorte und Informationsmaterial barrierefrei zugänglich 
sind. 

  

Beitrag zu Schwerpunktbereichen 

Schwerpunktbereich 4A 

Die Maßnahme soll dazu beitragen, einen bedeutenden Teil der Ziele der FFH- und der Vogelschutz-
Richtlinie, der österreichischen Biodiversitätsstrategie und der EU-Biodiversitätsstrategie 2020, der 
Naturschutzgesetze der Bundesländer, der Nationalparkgesetze und Art. 15 a B-VG-Vereinbarungen sowie 
der österreichischen Nationalparkstrategie zu erreichen. Extensiv bewirtschaftete landwirtschaftliche 
Nutzflächen sowie Waldflächen beherbergen wichtige Vorkommen gefährdeter Arten und 
Lebensraumtypen. Diese Lebensraumtypen und Arten sollen in günstigem Erhaltungszustand verbleiben 
oder es soll ein solcher wieder hergestellt werden. 

Neben den Agrarumweltmaßnahmen, die eine biodiversitätserhaltende Bewirtschaftungsweise auf der 
landwirtschaftlichen Fläche selbst sicherstellen sollen, ist die vorliegende Maßnahme darauf ausgerichtet, 
spezielle projektbezogene Vorhaben durchzuführen. Zur Erreichung des Ziels der Erhaltung der 
Biodiversität und im Besonderen der Schutzgüter der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie sind speziell 
entwickelte Bewirtschaftungspläne und nichtproduktive Investitionen notwendig. Es soll die Betreuung und 
das Management von Natura 2000 Gebieten, National-, Natur- und Biosphärenparks sowie von sonstigen 
Flächen von hohem Naturwert unterstützt werden. 

Schwerpunktbereich 4B 

Ziel ist eine systematische Verbesserung des Zustands der Gewässer, um so die in der Vergangenheit 
erfolgten Entwicklungen im Sinne heutiger ökologischer Zielsetzungen zu korrigieren. Die Änderungen in 
der Struktur und Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Betriebe bieten die Möglichkeit, Flächen wieder 
ihrer ursprünglichen ökologischen Ausrichtung zuzuführen. Dies gilt vor allem für jene Landökosysteme 
und Feuchtgebiete, die direkt von den Gewässern abhängig sind. So können durch Renaturierungen von 
Uferbereichen an Fließgewässern gezielt neue Lebensräume für aquatische und andere Organismen 
geschaffen werden. 

Schwerpunktbereich 4C 

Maßnahmen zur Erhaltung und Ausbau der Funktionalität bestehender Schutzinfrastruktur besitzen in einem 
Gebirgsland wie Österreich eine existenzielle Bedeutung. Basis des lokalen bzw. regionalen oder 
betrieblichen Risikomanagements und Vorsorgeprinzips sind daher entsprechende Maßnahmen, die die 
Gefahrendarstellung, die Investitionen in die Vorbeugung sowie die vorausschauende Planung von Wald-, 
Einzugsgebiets- und Landwirtschaftsnutzung vorsehen. Zentral für die Erhöhung der Schutzfunktion von 
Wäldern und für den Wiederaufbau nach Naturkatastrophen sind daher die Bereitstellung bzw. der Neu- und 
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8.2.6.7. Sonstige wichtige Anmerkungen zum Verständnis und zur Durchführung der Maßnahme 

Keine. 
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[Investitionen zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit und des ökologischen Werts der Waldökosysteme] 
Definition von Arten förderfähiger Investitionen und ihres voraussichtlichen Umweltergebnisses und/oder 
öffentlichen Wertes 
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(3) Unbeschadet ihrer besonderen Nutzung gelten als Wald im Sinne des Abs. 1 auch dauernd unbestockte 
Grundflächen, insoweit sie in einem unmittelbaren räumlichen und forstbetrieblichen Zusammenhang mit 
Wald stehen und unmittelbar dessen Bewirtschaftung dienen (wie forstliche Bringungsanlagen, 
Holzlagerplätze, Waldschneisen). 

(4) Nicht als Wald im Sinne des Abs. 1 gelten: 

a) unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

Grundflächen, die anders als forstlich genutzt werden und deren Bewuchs mit einem Alter von 
wenigstens 60 Jahren eine Überschirmung von drei Zehntel nicht erreicht hat, 

b) bestockte Flächen, die infolge des parkmäßigen Aufbaues ihres Bewuchses überwiegend anderen 
als Zwecken der Waldwirtschaft dienen, 

c) forstlich nicht genutzte Strauchflächen mit Ausnahme solcher, die als Niederwald bewirtschaftet 
wurden oder für welche die Schutzwaldeigenschaft festgestellt (§ 23) oder die Bannlegung 
ausgesprochen (§ 30) wurde, 

d) Baumreihen, soweit es sich nicht um Windschutzanlagen (§ 2 Abs. 3) handelt, 

e) bestockte Flächen, die dem unmittelbaren Betrieb einer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Bundesgesetzes bestehenden Eisenbahn dienen, 

f) Grenzflächen im Sinne des § 1 Z 2 des Staatsgrenzgesetzes, BGBl. Nr. 9/1974, soweit sie auf 
Grund von Staatsverträgen, die die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze regeln, von 
Bewuchs freizuhalten sind. Die Bestimmungen der §§ 43 bis 46 finden Anwendung. 

(5) Nicht als Wald im Sinne des Abs. 1 gelten auch Flächen, die im Kurzumtrieb mit einer Umtriebszeit bis 
zu 30 Jahren genutzt werden, sowie Forstgärten, Forstsamenplantagen, Christbaumkulturen und Plantagen 
von Holzgewächsen zum Zwecke der Gewinnung von Früchten wie Walnuss oder Edelkastanie, soweit sie 
nicht auf Waldboden angelegt wurden und ihre Inhaber die beabsichtigte Betriebsform der Behörde binnen 
10 Jahren nach Durchführung der Aufforstung oder Errichtung dieser Anlagen gemeldet hat. Erfolgt eine 
solche Meldung nicht, findet § 4 Anwendung. 

(6) Auf die im Abs. 5 erster Satz angeführten Anlagen finden die Bestimmungen der §§ 43 bis 45, auf 
Forstgärten und Forstsamenplantagen überdies jene des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes Anwendung. 

(7) Wald, dessen Bewuchs eine Überschirmung von weniger als drei Zehnteln aufweist, wird als Räumde, 
Waldboden ohne jeglichen Bewuchsals Kahlfläche bezeichnet. 

  

Gebietskulissen für den Bereich Schutz vor Naturgefahren 

Die Umsetzung der Vorhaben für den Bereich Schutz vor Naturgefahren erfolgt auf Basis von behördlichen 
Instrumenten, welche laufend aktualisiert werden. Die nachfolgend darstellten Gebietskulissen geben den 
Stand des Jahres 2013 wieder. 
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Abbildung 8.8.2. Gebietskulisse der Objektschutzwälder (Quelle: BMLFUW) 

 

Abbildung 8.8.3. Gebietskulisse des Gefahrenzonenplans (Quelle: BMLFUW) 
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robuster Tierrassen, sowie Bereiche der Verarbeitung, Produktentwicklung und Vermarktung. 

Schwerpunktbereich 1C 

Die agrarische Bildung spielt in der Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahme eine entscheidende 
Rolle. Land- und ForstwirtInnen sind in der Betriebsführung insbesondere durch die Teilnahme an ÖPUL-
Maßnahmen einer Vielzahl an Regelungen unterworfen. Durch einschlägige Bildungsmaßnahmen werden 
BewirtschafterInnen für den Mehrwert und die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen des Agrarumweltprogramms 
sensibilisiert. Es hat sich in den vorangegangenen Programmperioden gezeigt, dass vordefinierte 
Maßnahmenziele durch das verbesserte Verständnis über Umweltwirkungen effizienter erreicht werden. 

Schwerpunktbereich 2A 

Mit Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahme wird neben ökologischen Zielsetzungen auch eine 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Landwirtschaft erreicht. So verfolgt das 
Agrarumweltprogramm ÖPUL mit 19 verschiedenen Maßnahmen, die im Acker, auf Grünland und 
Dauerkulturflächen angeboten werden, einen horizontalen Ansatz, der auf eine flächendeckende Teilnahme 
heimischer LandwirtInnen abzielt. Durch die Umsetzung humusmehrender Bewirtschaftungsformen und 
anderer Klimawandelanpassungsmaßnahmen im Agrarumweltprogramm wird die Widerstandsfähigkeit 
landwirtschaftlicher Betriebe gegenüber der stattfindenden Klimaerwärmung gestärkt, wodurch indirekt 
auch deren Wettbewerbsfähigkeit gesteigert wird. 

Schwerpunktbereich 3A 

Agrarumweltmaßnahmen legen den Grundstein für die ökologisch nachhaltige Produktion und somit in 
einigen Fällen auch für die Entwicklung neuer Produkte mit besonderem Umweltmehrwert. Indirekt trägt 
ÖPUL auch zu einer Erhöhung der Wertschöpfung landwirtschaftlicher Betriebe bei, da sich 
umweltfreundlich produzierte Produkte oft erfolgreicher vermarkten lassen, wie das am Beispiel der 
Heumilch, oder auch bei seltenen Nutzzierrassen und Kulturpflanzensorten ersichtlich ist. Dies soll weiter 
über Qualitätsregelungen und geschützte Ursprungsangaben bzw. garantiert traditionelle Spezialitäten 
erreicht werden. 

Agrarumweltmaßnahmen können aber auch einen Beitrag für höheres Tierwohl leisten. Zum Beispiel durch 
die Beweidung von extensiven Flächen (z. B. Almen) wird sowohl ein Beitrag für die Biodiversität als auch 
zum Tierwohl geleistet. 

Schwerpunktbereich 4A 

Die Agrarumwelt- und Klimamaßnahme leistet einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung von 
standortangepassten, umweltschonenden Bewirtschaftungsformen. Damit bildet sie eine wichtige Grundlage 
für die Erhaltung und Entwicklung der tierischen und pflanzlichen Vielfalt österreichischer 
Agrarlandschaften und leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung er Ziele der EU-
Biodiversitätsstrategie 2020. 

Im Rahmen der Umsetzung des Artikels 28 wird die biodiversitätsfördernde Nutzung landwirtschaftlicher 
Flächen durch breite, flächendeckende Vorhabensarten sowie durch spezifische und regional fokussierte 
Vorhabensarten gewährleistet. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Erhaltung gefährdeter, 
artenreicher Grünlandlebensräume, die von einer standortangepassten landwirtschaftlichen Nutzung 
abhängig sind, von Bedeutung. Vorhabensarten wie die Bewirtschaftung von Bergmähwiesen, Hutweiden 
und Almen sowie der Silageverzicht halten der Tendenz zur Nutzungsaufgabe von Grenzstandorten 
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wirksam entgegen. Die Anlage, Erhaltung und Pflege biodiversitätsfördernder Landschaftselemente, wie 
etwa Streuobstwiesen, Hecken und angelegte Blühflächen wird im Rahmen der Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahme flächendeckend abgegolten. Spezifische, zielgerichtete Vorhabensarten sichern die 
Artenvielfalt sowohl inner- als auch außerhalb von Schutzgebieten und tragen zum Erhalt der genetischen 
Vielfalt bei. Beispiele sind neben Naturschutzmaßnahmen für besonders wertvolle Agrarflächen auch 
Vorhabensarten zur Erhaltung seltener landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und Nutztierrassen. 
Naturschutzmaßnahmen leisten außerdem einen zentralen Beitrag zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung 
eines günstigen Erhaltungszustands von FFH-Lebensraumtypen sowie zur Umsetzung der 
Vogelschutzrichtlinie. 

In der Erhaltung und Entwicklung artenreicher Landwirtschaftsflächen kommt fachlichen Kompetenzen und 
bewusstseinsbildenden Maßnahmen eine entscheidende Bedeutung zu, weshalb auch diese wichtige 
Elemente in der Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahme darstellen. 

Schwerpunktbereich 4B 

Durch die Förderung umweltschonender Nutzungsformen gekoppelt mit einem reduzierten 
Betriebsmitteleinsatz leistet die Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahme einen wichtigen Beitrag 
zur Reduktion stofflicher Einträge in Grund- und Oberflächengewässer. Damit werden die Ziele der EU-
Nitratrichtlinie (91/676/EWG), der EU-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) und der EU-Richtlinie 
2009/128/EG für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden unterstützt. 

Die Maßnahmenumsetzung verfolgt einerseits einen breiten, flächendeckenden Ansatz zum Schutz von 
nicht oder gering belasteten Gewässern und umfasst andererseits auch zielgerichtete Vorhabensarten, 
speziell für Gebiete mit erhöhten Nähr- und Schadstoffkonzentrationen bzw. mit der Gefahr stofflicher 
Einträge. Da in erster Linie Grund- und Oberflächengewässer in Ackerbauregionen stofflich belastet sind, 
leisten neben der Dauergrünlanderhaltung per se insbesondere vorbeugende, standortangepasste 
Bewirtschaftungsformen auf Ackerflächen einen Beitrag zur Verbesserung. Beispiele dafür sind etwa 
Begrünungen auf Äckern und andere Erosionsschutzmaßnahmen, die Nährstoffauswaschungen in 
Oberflächengewässer reduzieren und/oder vorbeugen. Wichtige Beiträge kann auch die Einrichtung von 
Pufferzonen (Saum-, Uferrandstreifen) rund um Oberflächengewässer in landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten leisten. Wirksame Instrumente zur Verringerung stofflicher Einträge in Grundwässer sind neben 
einer reduzierten Bodenbearbeitung, insbesondere Vorhabensarten die Düngeeinschränkungen und die 
Reduktion bzw. den vollständigen Verzicht auf Pflanzenschutzmittel oder mineralische Düngemittel 
beinhalten. 

Wichtige Elemente in der Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahme sind im Hinblick auf 
Wassermanagement außerdem entsprechende Weiterbildungsverpflichtungen, die eine effiziente Nutzung 
von Nährstoffen und Pflanzenschutzmitteln zum Inhalt haben. 

Schwerpunktbereich 4C 

Durch verschiedene Erosionsschutzmaßnahmen leistet die Umsetzung der Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahme einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Ertragsfähigkeit landwirtschaftlicher Böden. 
Daneben wird mit erosionsmindernden Maßnahmen auch ein wichtiger Beitrag zur Umsetzung der 
Europäischen Bodenschutzstrategie geleistet. 

Neben der Erhaltung von Dauergrünland durch entsprechende Flächenförderungen wird der Bodenerosion 
insbesondere durch die Anlage von Gründecken auf Ackerflächen entgegengewirkt. Da außerdem 
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Landschaftselemente einen entscheidenden Beitrag zum Schutz vor Wind- und Wassererosion auf 
landwirtschaftlichen Böden leisten, wird auch deren Erhaltung und Pflege in einem flächendeckenden 
Ansatz gefördert. Erosionsmindernde Vorhabensarten, wie die Begrünung von Ackerflächen, eine reduzierte 
Bodenbearbeitung sowie Fruchtfolgen mit höheren Anteilen an Leguminosen und geringeren 
Hackfruchtanteilen bewirken auch eine Anreicherung von Humus bzw. Kohlenstoff in landwirtschaftlichen 
Böden. Letzteres gewinnt insbesondere vor dem Hintergrund des Klimawandels immer mehr an Bedeutung. 
Humusfördernde Bewirtschaftungsformen sind daher nicht nur zentral im Kontext der Europäischen 
Bodenschutzstrategie, sondern sie leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ziele im Rahmen 
des Klima- und Energiepakets der Europäischen Union (KOM(2007) 2). 

Zentrales Element in der erfolgreichen Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahme ist außerdem die 
stärkere Integration des Themas Bodenfruchtbarkeit in die landwirtschaftliche Beratung und Weiterbildung. 

Schwerpunktbereich 5D 

Durch die Reduktion von Düngeintensitäten, einen Verzicht auf den Einsatz mineralischer Stickstoffdünger 
sowie durch die Umsetzung einer reduzierten Bodenbearbeitung im Rahmen von Vorhabensarten, leistet die 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahme einen Beitrag zur Reduktion landwirtschaftlicher 
Treibhausgasemissionen. Durch die Förderung des Einsatzes verlustarmer 
Wirtschaftsdüngerausbringungstechniken werden außerdem landwirtschaftliche Ammoniakemissionen, und 
damit auch indirekt Feinstaubemissionen, reduziert. Vielfältige Fruchtfolgen sowie die Begrünung von 
Ackerflächen verbessern weiters Bodenstruktur und Bodendurchlüftung bei gleichzeitiger Reduktion von 
Methan-, Lachgas- und Kohlendioxidemissionen. Emissionsmindernde Maßnahmen tragen jedenfalls zu den 
EU-Klimazielen bei, die Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um 20 % gegenüber 1990 reduzieren 
(KOM(2007) 2). 

Um die Bewusstseinsbildung in diesem Bereich zu erhöhen, ist die Integration des Themas in die 
landwirtschaftliche Weiterbildung und Beratung von großer Wichtigkeit. 

Schwerpunktbereich 5E 

Durch die Umsetzung humusmehrender Bewirtschaftungsformen leistet die Agrarumwelt- und 
Klimamaßnahme einen wichtigen Beitrag zur Kohlenstoffbindung in landwirtschaftlichen Böden und damit 
auch zum Klimaschutz. Neben der Dauergrünlanderhaltung durch entsprechende Flächenförderungen 
bewirken gezielte Vorhabensarten im Ackerbau, wie beispielsweise die Anlage mehrjähriger Gründecken 
oder diversifizierte Fruchtfolgen eine Erhaltung bzw. eine Anreicherung von Humus. Wichtig sind in 
diesem Zusammenhang auch Weiterbildungen und bewusstseinsbildende Maßnahmen. 

  

Beitrag zu den Querschnittszielen 

Die Umsetzung der Agrarumwelt- und Klimamaßnahme besitzt durch die Förderung umweltschonender, 
extensiver Bewirtschaftungsformen positive Auswirkungen auf die Schutzgüter Biodiversität, Wasser und 
Boden. Durch einen Mix aus breiten, horizontalen Vorhabensarten einerseits und flächenspezifischen 
Vorhabensarten andererseits wird der Charakter österreichischer Kulturlandschaften mitsamt ihres 
Artenreichtums sicher- bzw. wiederhergestellt. So werden im Rahmen der Maßnahmenumsetzung etwa die 
Bewirtschaftung artenreicher Grünlandlebensräume gefördert und biodiversitätsfördernde 
Landschaftselemente erhalten bzw. gezielt angelegt. Letztere stellen auch wichtige Trittsteinbiotope dar, die 
(klimawandelbedingte) Wanderungen von Arten ermöglichen. Im Hinblick auf den Klimawandel kommt 
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8.2.8.3.1.1. Beschreibung der Art des Vorhabens 

Übergeordnetes Ziel der Maßnahme ist die breite, flächendeckende Erhaltung und Steigerung der 
pflanzlichen und tierischen Vielfalt österreichischer Kulturlandschaften. Konkrete Verpflichtungen sind die 
Erhaltung von Grünland und Landschaftselementen, die verpflichtende Anlage von Biodiversitätsflächen 
auf Acker- und Grünland sowie spezifische Fruchtfolgeauflagen und verpflichtende Weiterbildungskurse. 
Die großflächige Biodiversitätswirkung der Vorhabensart ist durch deren Verankerung als Voraussetzung 
für die Teilnahme an anderen Vorhabensarten gegeben. 

Landschaftselemente, Brachen, Blühflächen sowie kleinteilige Nutzungsstrukturen erfüllen eine Vielzahl an 
ökologischen Funktionen und wirken sich positiv auf den Arten- und den Individuenreichtum 
österreichischer Agrarlandschaften aus. Durch in der Vorhabensart enthaltene, spezifische Pflegeauflagen 
wird die positive Umweltwirkung angelegter Biodiversitätselemente erhöht. Was die Fruchtfolgegestaltung 
betrifft, so besteht in Österreich ein Trend hin zur Spezialisierung in Richtung Weichweizen, Mais und 
Ölfrüchten. Dies führt neben einer weiteren Verengung der Kulturartenvielfalt auch zu einer Verringerung 
von Kulturpflanzensorten und so zu potentiell höherem Schädlingsdruck und Pflanzenschutzmitteleinsatz. 
Die Begrenzung des Anteils an Getreide und Mais in der Fruchtfolge und die Förderung bestimmter 
Blühkulturen innerhalb der Vorhabensart soll dazu beitragen, dass weiterhin Alternativkulturen zur 
Erhaltung der agrarischen Biodiversität angebaut werden bzw. Feldfutter in der 
Kulturartenzusammensetzung weiter eine wichtige Rolle spielt. Neben den Fruchtfolgeauflagen auf 
Ackerflächen besitzt auch die verpflichtende Grünlanderhaltung im Rahmen der Vorhabensart  positive 
Wirkungen auf die Schutzgüter Wasser und Boden und trägt zur Kohlenstoffspeicherung in 
landwirtschaftlichen Böden bei. Weiterbildungsmaßnahmen sind zur Erreichung einer fachlichen 
Qualifikation zur Flächenbewirtschaftung bzw. auch zum Verständnis der Wirkung der gesetzten 
Verpflichtungen förderlich. 

Förderverpflichtungen: 

1. Erhaltung und naturverträglicher Umgang mit Landschaftselementen 

Verpflichtung zur Erhaltung und zu einem naturverträglichen Umgang mit auf oder max. 5 m neben 
landwirtschaftlichen Flächen befindlichen, in der Verfügungsgewalt des Betriebes stehenden 
flächigen und punktförmigen Landschaftselementen gemäß Anhang 8.10.3. Förderfähig sind nur 
flächige LSE, die nicht Teil der beihilfefähigen Fläche sind. Ausgenommen von der 
Erhaltungsverpflichtung sind LSE auf Almen und Hutweiden. 

2. Verpflichtung zur Erhaltung des Grünlandausmaßes im Verpflichtungszeitraum: 

o Als Referenzflächenausmaß gilt die Grünlandfläche im 1. Jahr der Verpflichtung plus das im Jahr 
davor umgebrochene Flächenausmaß 

o Über den Verpflichtungszeitraum können bis zu 5% der Grünlandfläche in Acker- oder Dauer-
/Spezialkulturen umgewandelt werden, jedoch jedenfalls 1 ha und maximal 3 ha. 

3. Fruchtfolgeauflagen auf Ackerflächen: 

o Wenn die Ackerfläche des Betriebes mehr als 5 ha einnimmt, sind auf einer Fläche von zumindest 
25% der Ackerfläche andere Kulturen als Getreide und Mais anzulegen und keine Kultur darf mehr 
als 66% Anteil an der Ackerfläche haben (ausgenommen Ackerfutter). 

o Wenn die Ackerfläche des Betriebes mehr als 30 ha einnimmt, sind zusätzlich zu den Vorgaben der 
25% und 66% mindestens drei verschiedene Kulturen anzulegen; wobei Biodiversitätsflächen auf 
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5. Zulässige Varianten: 

Variante 1: 

o Anlage spätestens am 31.07., frühester Umbruch am 15.10; 
o Ansaat einer Bienenmischung aus mindestens 5 insektenblütigen Mischungspartnern; 

Befahrungsverbot von Anlage der Kultur bis 30.09. (ausgenommen Überqueren der Fläche); 
nachfolgend verpflichtender Anbau von Wintergetreide im Herbst; 

o Saatgutnachweis über angebaute Kulturen. 

Variante 2; 

o Anlage spätestens am 31.07., frühester Umbruch am 15.10; 
o Ansaat aus mindestens 3 verschiedenen Mischungspartnern; nachfolgend verpflichtender Anbau von 

Wintergetreide im Herbst. 

Variante 3: 

o Anlage spätestens am 20.08., frühester Umbruch am 15.11; 
o Ansaat aus mindestens 3 verschiedenen Mischungspartnern. 

Variante 4: 

o Anlage spätestens am 31.08., frühester Umbruch am 15.02; 
o Ansaat aus mindestens 3 verschiedenen Mischungspartnern; 

Variante 5: 

o Anlage spätestens am 20.09., frühester Umbruch am 01.03; 
o Ansaat aus mindestens 2 verschiedenen Mischungspartnern; 

Variante 6: 

o Anlage spätestens am 15.10., frühester Umbruch am 21.03; 
o Verpflichtender Einsatz folgender, winterharter Kulturen: Grünschnittroggen nach Saatgutgesetz, 

Pannonische Wicke, Zottelwicke, Wintererbse laut Saatgutgesetz oder Winterrübsen (inkl. Perko). 

Bei Untersaaten ist als Anlagedatum das Datum der Ernte der Hauptfrucht zu betrachten. 

 

8.2.8.3.6.2. Art der Unterstützung 

Die Unterstützung wird für Ackerflächen mit aktiv angelegter Begrünung zwischen zwei Hauptfrüchten 
gewährt. Es erfolgt eine Abgeltung von zusätzlichen Kosten und Einkommensverluste, die den Begünstigten 
infolge der eingegangenen Verpflichtungen entstehen. 
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o Ganzjährige Begrünung (Obst, Wein Variante B): 

Die Erneuerung der Begrünung, Rodung zur Bodengesundung oder Neuauspflanzung sowie der 
Umbruch einer Bodengesundung für eine nachfolgende Neuauspflanzung sind zulässig; 

Die Neuanlage der Begrünung muss innerhalb von 8 Wochen nach Umbruch der Begrünung 
bzw. nach einer Rodung/Neuauspflanzung der Dauer-/Spezialkultur erfolgen - jedoch spätestens 
bis zum 01.10; 

Bei Rodung nach dem 15.09. darf die Fläche bis zum folgenden Frühjahr (bis 30.04.) unbegrünt 
bleiben. 

o Winterbegrünung (Wein Variante A, Hopfen): 

Die Erneuerung der Begrünung ist nicht zulässig; 

Bei Rodung nach dem 15.09. darf die Fläche bis zum folgenden Frühjahr (bis 30.04.) unbegrünt 
bleiben. 

3. Bodenbearbeitung im Begrünungszeitraum ist nur dann erlaubt, wenn dadurch die Begrünung nicht 
zerstört wird (z.B. Untergrund oder Tiefenlockern). 

4. Nutzung der Begrünung ist nicht erlaubt (kein Abtransport des Mähgutes, Beweidung erlaubt). 

5. Bodengesundung: 

o Während des Verpflichtungszeitraums ist eine Stilllegung zur Bodengesundung zulässig; 
o Die Stämme, Reben bzw. Hopfenpflanzen müssen entfernt und die Fläche ganzjährig begrünt sein; 

Das Belassen von Gerüsten auf der Bodengesundungsfläche ist erlaubt; 
o Verzicht auf N-Düngung, und Pflanzenschutzmitteleinsatz im Bodengesundungszeitraum auf allen 

Bodengesundungsflächen. 
o Anlage Bodengesundung: 

o Max. 8 Wochen zwischen Rodung und Ansaat der Bodengesundung; 
o Bei Rodung nach dem 15.09. Ansaat bis spätestens 30.04. des Folgejahres. 

o Umbruch Bodengesundung: 

o Der Umbruch einer Bodengesundung für eine nachfolgende Neuauspflanzung ist zulässig; Die 
Neuanlage einer Begrünung muss innerhalb von 8 Wochen nach Umbruch der 
Bodengesundung erfolgen - jedoch spätestens bis zum 01.10.; 

o Bei Umbruch nach dem 15.09. darf die Fläche bis zum folgenden Frühjahr (bis 30.04.) 
unbegrünt bleiben. 

o Die umbruchslose Erneuerung der Gründecke der Bodengesundung ist zulässig. 

Erosionsschutz Obst: 

1. Ganzjährige, flächendeckende Begrünung in allen Fahrgassen der Obstflächen. 
2. Zulässig ist das Offenhalten des unmittelbaren Bereichs um die Stämme in einer Zeilenbreite von 

max. 100 cm. 
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Bei von Einzelreihen abweichenden Pflanzsystemen (wie z.B. Doppelreihen, Pflanzbeete, versetzten 
Pflanzungen, oder besonders breiten Reihenabständen wie z.B. Holunder), wo eine Zeilenbreite von 
maximal 100 cm nicht möglich ist, sind zumindest 60% der Gesamtfläche zu begrünen. 

Erosionsschutz Wein: 

1. Flächendeckende Begrünung in allen Fahrgassen der Weinflächen oder Bewirtschaftung von Terrassen. 

2. Zulässig ist das Offenhalten des unmittelbaren Bereichs um die Stämme in einer Zeilenbreite von max. 80 
cm. 

3. Hangneigung < 25% 

o Variante A: Mindestbegrünungszeitraum von 01.11. bis 30.04. 
o Variante B: ganzjährige Begrünung vom 01.01. bis 31.12. 

4. Hangneigung > 25% 

o Variante B: ganzjährige Begrünung vom 01.01. bis 31.12. 

5. Teilflächen eines Feldstücks, die eine Hangneigung > 25% aufweisen, sind ausnahmslos ganzjährig zu 
begrünen. 

Erosionsschutz Hopfen: 

1. Flächendeckende Begrünung in allen Fahrgassen der Hopfenflächen von 15.10. bis 15.04. 

2. Zulässig ist das Offenhalten des unmittelbaren Bereichs um die Hopfenpflanzen, wobei jedoch zumindest 
60% der Fläche begrünt sein müssen. 

3. Eine Erneuerung der Begrünung durch Umbruch und Neueinsaat ist nicht zulässig. 

 

8.2.8.3.10.2. Art der Unterstützung 

Die Unterstützung wird für Dauer-/Spezialkulturflächen gewährt und umfasst die durch die Verpflichtungen 
entstandenen zusätzlichen Kosten und Einkommensverluste, die den Begünstigten entstehen. 

 

8.2.8.3.10.3. Verbindungen zu anderen Rechtsvorschriften 

Eine tabellarische Darstellung der Verbindung mit Rechtsgrundlagen in den Bereichen Cross-Compliance, 
Kriterien und Mindesttätigkeiten gem. Verordnung (EU) 1307/2013 bzw. den einschlägigen 
Mindestanforderungen für den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist in Kapitel 8.2.8.5 zu 
finden. 

Sonstige relevante Verpflichtungen des nationalen Rechts: 
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Regelungen betreffend Stickstoff, Phosphor und Pflanzenschutz gem. Kapitel 8.2.8.5. 

 

Auflistung der lokalen Rassen, die gefährdet sind, der landwirtschaftlichen Nutzung verloren zu gehen, und 
der pflanzengenetischen Ressourcen, die von genetischer Erosion bedroht sind 

Nicht anzuwenden. 

 

Beschreibung der Methode und der agrarökonomischen Annahmen und Parameter einschließlich der 
Beschreibung der für jede spezifische Verpflichtung geltenden Grundanforderungen gemäß Artikel 29 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, die als Referenz verwendet werden für die Berechnung von 
zusätzlichen Kosten, Einkommensverlusten infolge der eingegangenen Verpflichtung und des Umfangs der 
Transaktionskosten; soweit relevant berücksichtigt diese Methode im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 
1307/2013 gewährte Beihilfen, einschließlich der Zahlung für dem Klima- und Umweltschutz förderliche 
Landbewirtschaftungsmethoden, um Doppelfinanzierung zu vermeiden; gegebenenfalls die Methode für die 
Umrechnung in andere Einheiten gemäß Artikel 9 dieser Verordnung 

Einzelflächenbezogene Kalkulation für Ackerflächen. 

Die Kalkulationselemente der Vorhabensart setzen sich wie folgt zusammen: 

Es wird eine Fruchtfolge gemäß den UBB-Anforderungen erstellt und daraus ein durchschnittlicher 
Deckungsbeitrag abgeleitet. Die Prämie errechnet sich aus dem Entgang dieses durchschnittlichen 
Deckungsbeitrags zuzüglich der einmaligen Anlagekosten für die Begrünungsmischung. Um eine 
Überkompensation zu vermeiden wird die Prämie aufgrund der niedrigeren Bonität der Flächen pauschal 
um rund 20% reduziert. 
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6. Ertragsverlust durch Belassen eines geringfügigen Bracheanteils bzw. "Altgrasstreifens"; 
7. Erreichbarkeit für eine Mahd - lange Wegzeit zur Fläche (bei Bergmähdern); 
8. Erschwertes Austragen des Mähgutes (z.B. händisches Austragen bei besonders feuchten Flächen); 
9. Art der Düngung bzw. Düngungseinschränkung und Düngeverzicht; 

10. Mechanische Bekämpfung von Problempflanzen (z.B. Neophyten, Ampfer); 
11. Ausmähen von Hindernissen (z.B. händisches Ausmähen bei Streuobst oder anderen Baumwiesen); 
12. Veränderung der Schnitthöhe und Verwendung  besonders schonender Mähwerke; 
13. Umwandlung von Acker in Grünlandflächen; 
14. Heutrocknung auf der Fläche; 
15. Kronenpflege bei Streuobstbäumen; 
16. Errichten von Ansitzwarten. 

Weide: 

1. Grundstufe mit Nutzungsvorgaben (Weidezeit und Viehbesatz); 
2. Besondere Pflegevorgaben und Viehversorgung auf Hutweiden; 
3. Aus- oder Einzäunung von Naturschutzflächen; 
4. Mechanische Ampferbekämpfung; 
5. Belassen eines Bracheanteils bzw. Nutzungsverzicht; 
6. Kronenpflege bei Streuobstbäumen. 

Ackerstilllegung: 

1. Grundprämie; 
2. Pflegemaßnahmen (Häckseln, Mähen, Bodenbearbeitung); 
3. Spezielle Bewirtschaftungsauflagen; 
4. Errichten von Ansitzwarten. 

Bewirtschafteter Acker: 

1. Befahrungsverbot; 
2. Ackerränder und Trockenränder; 
3. Verzicht auf Düngemittel (ausgenommen Festmist); 
4. Verzicht auf Pflanzenschutzmittel; 
5. Verpflichtender Fruchtwechsel; 
6. Stoppelacker; 
7. Rodentizidverzicht; 
8. Saatstärkenreduktion; 
9. Kleinschlägigkeit; 

10. Förderung bestimmter Sonderkulturen von denen bestimmte Arten profitieren (z.B. Triel, 
Bachpieper); 

11. Umsetzung von Bewirtschaftungsauflagen von denen bestimmte Vogelarten profitieren 
(Feldlerchen, Heidelerche, Großtrappe); 

12. Bewirtschaftungsauflagen Ackerbegleitkräuter (Verzicht auf Dauerbegrünung); 
13. Besondere Pflegeauflagen. 

Begrünte Ackerfläche mit Wiesennutzung: 

1. Pflegemaßnahmen (Nutzung, Abtransport Mähgut); 
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Die Kontrolle im Falle der Phosphordüngung erfolgt betriebsbezogen über die Prüfung und 
Plausibilisierung folgender Unterlagen: 

o Einkaufsrechnungen betreffend Mineraldünger; 
o Angaben im Mehrfachantrag über Flächen und Kulturen; 
o Wirtschaftsdüngeranfall gemäß Tierbestand; 
o Betriebsbezogene Aufzeichnungen und Berechnungen betreffend Stickstoffdüngung 

(insbesondere Wirtschaftsdünger); 
o gegebenenfalls Ziehung von Bodenproben. 

Mindestanforderungen für die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln: 

1. Einhaltung der allgemeinen Grundsätze der integrierten Schädlingsbekämpfung gemäß der 
Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Umsetzung in den 
Aktionsplänen der Bundesländer; 

2. die ausschließliche Verwendung von amtlich zugelassenen Pflanzenschutzmitteln gemäß den 
Zulassungsbestimmungen (Auflagen und Bedingungen); 

3. die sachgerechte Lagerung der Pflanzenschutzmittel entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
(z.B. Lagerung in verschlossenen, unbeschädigten Handelspackungen, kein Zutritt für Unbefugte); 

4. die persönliche Eignung (Sachkundigkeit) des beruflichen Anwenders durch Nachweis einer 
Bescheinigung einer einschlägigen Aus- und Weiterbildung im Pflanzenschutz; 

5. die wiederkehrende Kontrolle der bereits in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräte (Nachweis 
durch Bescheinigung); 

6. Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern; 
7. die Einhaltung des Verbots des Einsatzes von Herbiziden zur Abreife und/oder Erntevorbereitung 

von Getreide und Raps. 

Die angeführten Grundanforderungen stehen im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 
Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, 
sowie mit den einschlägigen nationalen Rechtsnormen zur Umsetzung der Richtlinie 2009/128/EG und den 
einzelnen Landesaktionsplänen der Bundesländer. 

Die Aktionspläne der Bundesländer bauen auf Empfehlungen und Beratung, Entwicklung von Gütesiegeln 
oder den Ausbau des Biolandbaues auf. Konkrete die Baseline - vonPflanzenschutzmittelverboten 
beinhaltende Vorhabensarten - beeinflussende Auflagen sind derzeit in den Aktionsplänen nicht 
festgeschrieben. Im Falle der Änderung der Aktionspläne werden diese in Hinblick auf die Änderung der 
Baseline geprtüft und entsprechende Anpassungen, gegebenenfalls unter Anwendung der Revisionsklausel, 
vorgenommen. 

 

Auflistung der lokalen Rassen, die gefährdet sind, der landwirtschaftlichen Nutzung verloren zu gehen, und 
der pflanzengenetischen Ressourcen, die von genetischer Erosion bedroht sind 

Die Liste der gefährdeten landwirtschaftlichen Nutztierrassen und der seltenen Kulturpflanzen, die im 
Rahmen der spezifischen Vorhabensarten gefördert werden, sind in die jeweilige Darstellung der 
Vorhabensarten integriert und den Anhängen: 
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Vertrag nicht zu Stande. 

Für die Beurteilung von inhaltlichen Verstößen sind folgende Sanktionsstufen vorgesehen: 

a. Verwarnung; 
b. Kürzung der Vorhabensartenprämie um 5%; 
c. Kürzung der Vorhabensartenprämie um 10%; 
d. Kürzung der Vorhabensartenprämie um 25%; 
e. Kürzung der Vorhabensartenprämie um 50%. 

Für die Umrechnung von Tieren in Großvieheinheiten (GVE) ist der Anhang 8.10.11. maßgeblich. 
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indirekt auch deren Wettbewerbsfähigkeit gesteigert wird. 

Grundsätzlich zeigen sich auch positive Wechselwirkungen zwischen der Inanspruchnahme der 
Investitionsförderung und der Biologischen Landwirtschaft. So ist einerseits der Anteil biologisch 
wirtschaftender Betriebe an den Betrieben mit Investitionsförderung höher als bei den Vergleichsbetrieben 
und andererseits wird die Investitionsförderung häufig genutzt, um auf Biologische Wirtschaftsweise 
umzustellen[112]. 

Schwerpunktbereich 3A 

Für das Marktsegment der Biologischen Landwirtschaft sind die Absatzförderung auf lokalen Märkten und 
kurze Versorgungswege von großer Bedeutung. So legen KonsumentInnen Wert auf regionale Produkte und 
die Kreislaufwirtschaft ist Grundlage der Biologischen Produktion. 

Wichtiger Grundsatz der Biologischen Landwirtschaft ist es, Nutztiere nicht nur vor Leiden, Schäden und 
Schmerzen zu bewahren, sondern ihnen darüber hinaus gehend ein artgerechtes Leben zu ermöglichen. 
Durch die Verwendung von tierfreundlichen Haltungssystemen, wie z. B. verpflichtender 
Auslauf/Weidegang, Verbot einer ständigen Anbindehaltung und die artgerechte Fütterung, zielt die 
Biologische Landwirtschaft auf Wohlbefinden und Gesundheit der Tiere ab. 

In der Biologischen Landwirtschaft stellen die Tierschutzgesetze nur die Grundlage für darüber 
hinausgehende Tierhaltungsstandards (gem. EU-VO 834/2004) dar. Letztere sind insbesondere dann von 
Bedeutung, wenn die EU-Bio-Verordnung keine Regelungen vorsieht (z.B. Fressplatzbreite). Grundsätzlich 
wird die Einhaltung des Tierschutzrechts bei jedem Bio-Betrieb zumindest einmal jährlich im Zuge der 
umfassenden Bio-Kontrolle von einem Organ einer akkreditierten Bio-Kontrollstelle überprüft[113]. 

Schwerpunktbereich 4A 

Durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, die Einschränkung zugelassener 
Düngemittel und die Einhaltung vielfältiger Fruchtfolgen bewirkt die Biologische Wirtschaftsweise eine 
Steigerung der Vielfalt im tierischen und pflanzlichen Bereich. Im Durchschnitt kommen 30% mehr Arten 
und 50% mehr Individuen auf biologisch bewirtschafteten Flächen im Vergleich zu konventionellen 
vor[114]. 

Damit trägt die Biologische Landwirtschaft maßgeblich zur Erreichung des Einzelziels 3 der Europäischen 
Biodiversitätsstrategie bei (Erhöhung des Beitrags der Landwirtschaft zur Biodiversität). 

Konkret zeigen die Evaluierungsergebnisse im Rahmen der Halbzeitbewertung des Österreichischen 
Programms für die Entwicklung des Ländlichen Raums 2007-2013, dass die Biologische Wirtschaftsweise 
zu einer Erhöhung der Artenvielfalt von Ackerwildkräutern, Bodentieren und Brutvögeln in 
Ackerbaugebieten führt[115]. 

Schwerpunktbereich 4B 

Durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel, sowie den vorbeugenden 
Einsatz von Tierantibiotika, wird ein wichtiger Beitrag zur Reduktion stofflicher Einträge in Gewässer 
geleistet[116]. Damit wird den Zielen der EU-Nitratrichtlinie (91/676/EWG), der EU-
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) und der EU-Richtlinie 2009/128/EG für die nachhaltige Verwendung 
von Pestiziden Rechnung getragen. 
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Der generell niedrigere Stickstoffumsatz, insbesondere durch die deutlich geringeren Viehdichten in der 
Biologischen Wirtschaftsweise, führt in der Folge häufig zu wesentlich geringeren Stickstoff-Bilanzsalden 
als in der konventionellen Landwirtschaft. 

Durch die organische Düngung, die Auswahl geeigneter Pflanzenarten und den Einsatz vielfältiger 
Fruchtfolgen mit höherem Gründüngungs- anstatt Hackfruchtanteil, leistet die Biologische Landwirtschaft 
außerdem einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Bodenstruktur und zur Verringerung von 
Bodenerosion. Letzteres trägt dazu bei, dass Oberflächenabfluss und stoffliche Einträge in Gewässer 
reduziert werden[117]. Zudem erhöht sich durch die Biologische Landwirtschaft die Wasserhaltekapazität 
von Böden, was vor dem Hintergrund der zunehmenden Klimaerwärmung insbesondere in 
niederschlagsärmeren Regionen für die landwirtschaftliche Produktion immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

Schwerpunktbereich 4C 

Der Biologische Landbau leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Fruchtbarkeit landwirtschaftlicher 
Böden. Die Düngung in der Biologischen Landwirtschaft zielt in erster Linie auf die Gesunderhaltung des 
Bodens und auf die Bereitstellung von Nahrung für das Bodenleben ab. Durch die im Biologischen Landbau 
übliche Düngung mit Festmist und Kompost in Kombination mit abwechslungsreichen Fruchtfolgen und 
hohen Leguminosen- und geringen Hackfruchtanteilen, wird organische Substanz bzw. Humus im Boden 
angereichert. Der gesteigerte Humusgehalt verbessert die Puffer-, Filter- und Speicherfunktion 
landwirtschaftlicher Böden, wodurch deren Produktivität gesteigert, die Effizienz des Düngemitteleinsatzes 
verbessert und nachteilige Umwelteffekte, wie z.B. Bodenerosion, reduziert werden[118]. Die Anreicherung 
von Bodenkohlenstoff bei gleichzeitiger Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und Reduktion von 
Bodenerosion sind zentral im Rahmen der Europäischen Bodenschutzstrategie und tragen zur Erreichung 
der EU-Klimaziele (gem. KOM(2007) 2) bei. 

Der im Biologischen Landbau praktizierte Einsatz organischer, langsam wirkender Düngemittel und der 
Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel fördern neben dem Humusaufbau die Aktivität 
von Bodenlebewesen. 

Humusreiche Böden sind insgesamt besser an Extremwetterereignisse angepasst und besitzen 
vergleichsweise hohe Wasserspeicherkapazitäten, was insbesondere vor dem Hintergrund der 
fortschreitenden Klimaerwärmung an Bedeutung gewinnt. 

Schwerpunktbereich 5D 

Fast die Hälfte der gesamten Emissionen aus dem Sektor Landwirtschaft stellen in Österreich 
Lachgasemissionen dar. In erster Linie entstehen Lachgasemissionen durch die ausgebrachte Menge von 
organischen und mineralischen Düngemitteln sowie durch Stickstoffumsätze im Boden (Mineralisierung, 
Nitrifizierung, Denitrifizierung). Durch die Kreislaufwirtschaft und den Verzicht auf mineralische 
Düngemittel trägt die Biologische Landwirtschaft zu einer Verringerung von Lachgasemissionen bei. Auch 
die im Biologischen Landbau übliche Stickstofffixierung durch Leguminosen sowie der verstärkte Einsatz 
organischer Düngemittel (z. B. Festmist, Kompost) leisten wichtige Beiträge zur Verringerung von 
Treibhausgasemissionen[119] [120]. So ist die Biologische Landwirtschaft ein zentrales Instrument zur 
Erreichung der EU-Klimaziele, die auf eine 20%ige Reduktion der Treibhausgas-Emissionen bis 2020 
(gegenüber 1990) abzielen (KOM(2007) 2). 

Schwerpunktbereich 5E 

Biologisch bewirtschaftete, landwirtschaftliche Böden haben grundsätzlich einen hohen Bedarf an 
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Tabelle 8.12.1. Natura 2000 - Überblick über die jährlich gewährten Prämien 

 

8.2.10.3.1.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.10.3.1.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

Siehe Kapitel 8.2.10.4.1. 

 

8.2.10.3.1.9.2. Gegenmaßnahmen 

Siehe Kapitel 8.2.10.4.2. 

 

8.2.10.3.1.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

Siehe Kapitel 8.2.10.4.3. 

 

8.2.10.3.1.10. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Ermittlung und Festlegung der Baseline-Elemente; bei Natura-2000-Zahlungen sollten darunter der gute 
landwirtschaftliche und ökologische Zustand gemäß Artikel 94 und Anhang II der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 sowie die einschlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe c Ziffern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 fallen; bei Zahlungen im Rahmen der 
Wasserrahmenrichtlinie sollten darunter die verbindlichen Standards gemäß Titel VI Kapitel I der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 sowie die einschlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe c Ziffern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 fallen 

Siehe Kapitel 8.2.10.5. 

 

Festlegung der Einschränkungen/Nachteile, auf deren Grundlage Zahlungen bewilligt werden können und 
Angabe verbindlicher Bewirtschaftungsmethoden 
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Berggebieten, insbesondere in Gebieten mit hoher naturbedingter Benachteiligung. Die Zahlungen für 
benachteiligte Gebiete tragen dazu bei, den landwirtschaftlichen Betrieben, die niedrigeren Erträge und 
höheren Kosten der Be­wirtschaftung teilweise auszugleichen und ermöglichen damit den LandwirtInnen 
die Weiterführung der Bewirtschaftung der Flächen. Diese Maßnahme stellt einen wichtigen 
Einkommensbestandteil dar und ist somit eine Basis für die weitere Nutzung der land­wirtschaftlichen 
Flächen, der Erhaltung der Landschaft und der Entwicklung nachhaltiger landwirt­schaftlicher 
Betriebssysteme sowie der Aufrechterhaltung der Besiedelung in den betroffenen Ge­bieten. 

Schwerpunktbereich 4C 

Traditionelle Bewirtschaftungsformen leisten einen zentralen Beitrag zur Aufrechterhaltung einer 
nachhaltigen Bodenbewirtschaftung.  Wird die Bewirtschaftung dieser Flächen eingestellt, verändert sich 
die Kulturlandschaft und es erhöht sich die Gefahr von Erosion. Die Zahlungen für benachteiligte Gebiete 
tragen dazu bei, den landwirt­schaftlichen Betrieben, insbesondere den Bergbauernbetrieben, die 
niedrigeren Erträge und höheren Kosten der Bewirtschaftung teilweise auszugleichen und die Einstellung 
der Bewirtschaftung der Flächen mit negativen Auswirkungen auf den Boden zu verhindern. Damit trägt 
diese Maßnahme zu Erhalt und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und des Bodenschutzes sowie des 
Schutzes vor Naturgefahren und damit insgesamt zur Bodenqualität in diesen Gebieten bei. 

  

Beitrag zu den Querschnittszielen: 

Landwirtschaftliche Betriebe in von naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachtei­ligten 
Gebieten zeichnen sich primär durch nachhaltige land- und forstwirtschaftliche Nutzungs­formen aus. Sie 
erhalten und gestalten eine traditionelle vielfältige Kulturlandschaft mit einer be­sonderen Bedeutung für die 
Umwelt und den Klimaschutz. Dies gilt im besonderen Maße für die Berggebiete und hier wiederum für die 
Bergbauernbetriebe mit hoher natürlicher Bewirtschaftungs­erschwernis. Diese Betriebe sind auch 
überwiegend für die Bewirtschaftung der Almen verantwort­lich, die hinsichtlich Biodiversität und 
Bodenschutz eine besondere Stellung einnehmen. 

Die Betriebe in diesen Gebieten erbringen zusätzlich zur Produktion Leistungen im öffentlichen Inte­resse. 
Diese Leistungen umfassen neben der Kulturlandschaftserhaltung, den Erhalt und die Pflege der 
Infrastruktur, den Schutz vor Naturgefahren, die Schaffung grundlegender Voraussetzungen für Erholung 
und Tourismus sowie die Erhaltung des ländlichen Erbes. Die Maßnahme zur Förderung dieser Betriebe 
unterstützt daher eine Reihe von Querschnittszielen. 

Durch den Beitrag der Maßnahme zur Stabilisierung des landwirtschaftlichen Einkommens wird auch ein 
Grundstein dafür gelegt, Innovationen in diesen Gebieten zu ermöglichen, die in Folge durch andere 
Maßnahmen ergänzend unterstützt werden. 
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Tabelle 8.13.2a Fördersätze Maßnahme 13 

 

Tabelle 8.13.2b Fördersätze Maßnahme 13 

 

8.2.11.3.1.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.11.3.1.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.11.3.1.9.2. Gegenmaßnahmen 
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8.2.11.3.1.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.11.3.1.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.11.3.1.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Festlegung des Schwellenwerts für die Fläche eines Betriebs, auf dessen Grundlage der Mitgliedstaat die 
Degressivität der Zahlungen berechnet 

 

[Bestimmung der aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete] 
Beschreibung der Lokaleinheitsebene, auf der die Gebiete ausgewiesen werden  

 

[Bestimmung der aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete] 
Beschreibung der Anwendung der Methode, einschließlich der Kriterien gemäß Artikel 32 der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 für die Abgrenzung der drei in diesem Artikel genannten Gebietskategorien, 
einschließlich Beschreibung und Ergebnisse der Feinabstimmung für andere Gebiete als Berggebiete, die 
aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligt sind. 
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Tabelle 8.13.2a Fördersätze Maßnahme 13 

 

Tabelle 8.13.2b Fördersätze Maßnahme 13 

 

8.2.11.3.2.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.11.3.2.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.11.3.2.9.2. Gegenmaßnahmen 
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8.2.11.3.2.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.11.3.2.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.11.3.2.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Festlegung des Schwellenwerts für die Fläche eines Betriebs, auf dessen Grundlage der Mitgliedstaat die 
Degressivität der Zahlungen berechnet 

 

[Bestimmung der aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete] 
Beschreibung der Lokaleinheitsebene, auf der die Gebiete ausgewiesen werden  

 

[Bestimmung der aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete] 
Beschreibung der Anwendung der Methode, einschließlich der Kriterien gemäß Artikel 32 der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 für die Abgrenzung der drei in diesem Artikel genannten Gebietskategorien, 
einschließlich Beschreibung und Ergebnisse der Feinabstimmung für andere Gebiete als Berggebiete, die 
aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligt sind. 
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Tabelle 8.13.2a Fördersätze Maßnahme 13 

 

Tabelle 8.13.2b Fördersätze Maßnahme 13 

 

8.2.11.3.3.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.11.3.3.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.11.3.3.9.2. Gegenmaßnahmen 
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8.2.11.3.3.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.11.3.3.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.11.3.3.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Festlegung des Schwellenwerts für die Fläche eines Betriebs, auf dessen Grundlage der Mitgliedstaat die 
Degressivität der Zahlungen berechnet 

 

[Bestimmung der aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete] 
Beschreibung der Lokaleinheitsebene, auf der die Gebiete ausgewiesen werden  

 

[Bestimmung der aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligten Gebiete] 
Beschreibung der Anwendung der Methode, einschließlich der Kriterien gemäß Artikel 32 der Verordnung 
(EU) Nr. 1305/2013 für die Abgrenzung der drei in diesem Artikel genannten Gebietskategorien, 
einschließlich Beschreibung und Ergebnisse der Feinabstimmung für andere Gebiete als Berggebiete, die 
aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligt sind. 

 

8.2.11.4. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.11.4.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

Die Höhe der Ausgleichszulage hängt vor allem von der landwirtschaftlichen Fläche (LF) des Betriebes, 
von der Art der Bewirtschaftung (Betriebstyp) sowie der individuellen Erschwernis­situation des Betriebes 
ab. 

Flächenausmaß: 

Die landwirtschaftliche Fläche stellt die geförderte Fläche der Maßnahme am Heimbetrieb dar. Auf Almen 
ist neben dem richtigen Ausmaß der gemeldeten Almfutterflächen die korrekte Meldung über Art, Alter und 
Anzahl der aufgetriebenen RGVE sowie die Einhaltung der zeitlichen Vorgaben über die 
Mindestweidedauer zu überprüfen. 

Betriebstyp: 

Es werden zwei Betriebsformen unterschieden, wobei die erste einen Mindestbesatz von 0,3 Rau­futter 
verzehrenden Großvieheinheiten (RGVE) je ha landwirtschaftlicher Fläche (LF) ohne Alm aufweist 
(Tierhalter). Bei diesem Betriebstyp ist es wichtig, die korrekte Erfassung seiner LF so­wie die Anzahl der 
ganzjährig am Betrieb gehaltenen RGVE zu überprüfen. Betriebe, welche diese Voraussetzungen nicht 
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Ge­bieten ausgegangen werden kann. Zur Absicherung einer dauerhaften und flächendeckenden 
Sicher­stellung der Bewirtschaftung können die Bundesländer im Bedarfsfall im Rahmen bestimmter 
Vor­gaben (siehe Darstellung bei Ausmaß der Förderung) den Prozentsatz der Teilabgeltung erhöhen. 
Durch die betragsmäßige Beschränkung des Länder Top-up ist jedoch eine Überkompensation 
ausge­schlossen.  Der Gesamtbetrag der Prämie ist dabei immer kleiner oder maximal gleich groß wie der in 
den Kalkulationen berechnete Ausgleichsbedarf. 

Abbildung 8.13.1. soll am Beispiel des Betriebstyps "Tierhalter" die Vorgangsweise für einen Betrieb mit 
weniger als 10 ha veranschaulichen. 

Die grüne Gerade stellt die gewährte Prämie dar. Die braunen Balken sind die jeweilige Differenz des 
kalkulatorischen Betriebsergebnisses zwischen den 5 Betriebskategorien und den Nichtbergbauern 
(Vergleichsgruppe) außerhalb des benachteiligten Gebietes. Der durch die Kalkulation errechnete 
Ausgleichsbetrag wird also durch die Prämienzahlung nicht vollständig abgedeckt (Teilabgeltung). Bei 
größeren Betrieben wird der Anteil der Abgeltung weiter reduziert (Degression). 

 

 

Abbildung 8.13.1. Steigender Ausgleichsbedarf mit zunehmender Erschwernis 

 

8.2.11.6. Informationen, spezifisch für die Maßnahme 

Festlegung des Schwellenwerts für die Fläche eines Betriebs, auf dessen Grundlage der Mitgliedstaat die 
Degressivität der Zahlungen berechnet 

Degression der Ausgleichszulage: 

Die Degression erfolgt in Stufen bis zu 10 ha, ab 10 bis 30 ha, ab 30 bis 40 ha, ab 40 bis 50 ha, ab 50 bis 60 
ha, ab 60 bis 70 ha und ab 70 ha erfolgt keine Zahlung mehr. 
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Um für landwirtschaftliche Betriebe Anreize  zur Durchführung von Tierschutz- und Tierwohlmaßnahmen 
zu schaffen, bedarf es eines Ausgleichs von Leistungseinbußen und erhöhtem Arbeitsaufwand, die bisher 
vom Markt nicht abgedeckt werden. 

Tierfreundliche Haltungsformen sind oft mit höheren Kosten bzw. Aufwendungen verbunden (insbesondere 
Arbeitszeit). Die Tierschutzmaßnahme ermöglicht eine Etablierung von tierfreundlichen Haltungsformen 
ohne einen Einkommensverlust dadurch zu erreichen. Somit sind derartige Haltungsformen auch 
wirtschaftlich konkurrenzfähig und tragen den Wünschen der KonsumentInnen in Richtung mehr Tierschutz 
Rechnung. 

Schwerpunktbereich 3A 

Im Vordergrund der Zielsetzungen dieser Maßnahme steht die Steigerung des Wohlbefindens von Rindern, 
Schafen, Ziegen und Schweinen durch Auflagen, die über die Bestimmungen des nationalen 
Tierschutzgesetzes hinausgehen. Die vorliegende Maßnahme hat also das Ziel, besonders tiergerechte 
Haltungsverfahren zu fördern, wobei die Auflagen deutlich über die gesetzlichen Bestimmungen 
hinausgehen. 

Langfristig können durch eine hohe Teilnahme der Betriebe an den Maßnahmen auch neue Produkte 
entwickelt werden, die zu einer höheren Wertschöpfung beitragen können. Dies könnte durch entsprechende 
Projektmaßnahmen im Rahmen des Programms zur ländlichen Entwicklung unterstützt werden. 
Tierschutzmaßnahmen legen den Grundstein für derartige Produktentwicklungen. 

Schwerpunktbereich 5D 

Insbesondere die Weidehaltung, aber auch die Haltung auf eingestreuten Stallsystemen führt zu einer 
Reduktion der Emissionen in die Luft (z. B. Ammoniak). Durch die rasche Trennung von Kot und Harn auf 
der Weide wird die Entstehung von Ammoniak verhindert. 

  

Beitrag zu den Querschnittszielen 

Klima und Umwelt:  

Der Weidehaltung kommt nicht nur im Bereich der Tierhaltung und des Tierschutzes besondere Bedeutung 
zu. Aktuelle Publikationen bestätigen, dass die vermehrte Weidehaltung auch Möglichkeiten bietet, die 
Treibhausgassituation (CH4, N2O) zu verbessern und NH3-Emissionen zu reduzieren: Weidefutter guter 
Qualität verursacht im Vergleich zu anderen Grundfuttermitteln (später genutztes Grünfutter oder Heu) 
geringere Methanemissionen aus dem Wiederkäuermagen[123]. Die Emissionen aus den Exkrementen 
während der Weidehaltung fallen deutlich geringer aus als bei der Lagerung in flüssiger oder fester 
Form[124]. Die rasche Trennung von Kot und Harn führt bei gutem Weidemanagement zu einer 
verringerten Entstehung von NH3[125] [126] [127] [128] [129]). Durch den Wegfall der CH4- bzw. N2O-
Lagerungsemissionen bei der Weidehaltung liegt die potenzielle Verminderung an Treibhausgasen 
(österreichischer Durchschnitt) durch die Erhöhung der Weidehaltung bei 2% - 5%. Abhängig von den 
Umweltbedingungen verbessert die Weidehaltung bei den Tieren die Gesundheit, Fruchtbarkeit und das 
Ausüben ihrer natürlichen Verhaltensweisen[130]. Extensive, artenreiche Weideflächen und kleinere 
Schläge werden aus Sicht der Landschaftsplanung und des Tourismus als ästhetisch ansprechender 
empfunden als weiträumig ausgeräumte Ackerfluren bzw. struktur- und artenarmes Grünland[131]. 
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Artikel 33 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, die als Referenz verwendet werden für die 
Berechnung von zusätzlichen Kosten und Einkommensverlusten infolge der eingegangenen Verpflichtung 

Detaillierte agrarökonomische Annahmen sind im Rahmen der Beschreibung von einzelnen Vorhabensarten 
beschrieben. Die Berechnung der Prämien der Vorhabensarten erfolgte durch die Bundesanstalt für 
Agrarwirtschaft (AWI). 

Die für die Prämienkalkulation der Vorhabensarten angewendeten Grundsätze sind dem Anhang 8.10.10. zu 
entnehmen. 

 

8.2.12.6. Sonstige wichtige Anmerkungen zum Verständnis und zur Durchführung der Maßnahme 

Für die Umrechnung von Tieren in Großvieheinheiten (GVE) ist der Anhang 8.10.11. maßgeblich. 

Das Sanktionssystem bei inhaltlichen Verstößen erfolgt analog zu Kapitel 8.2.8.6. 
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Beschreibung der Methodik und der Annahmen und Parameter, einschließlich Beschreibung der für jede 
spezifische Verpflichtung geltenden Grundanforderungen gemäß Artikel 34 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013, die als Referenz verwendet werden für die Berechnung von zusätzlichen Kosten und 
Einkommensverlusten infolge der eingegangenen Verpflichtung. 
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wie der landwirtschaftlichen Urproduktion, der verarbeitenden Wirtschaft, dem Lebensmittelhandel, der 
Gastronomie und anderen beteiligten PartnerInnen verbessert werden. 

Ziel ist die Schaffung, Professionalisierung und Optimierung der Zusammenarbeit sowie die Information 
des Verbrauchers über kurze Versorgungsketten und lokale Lebensmittel zur Erhöhung der Wertschöpfung 
aller Beteiligten, insbesondere der landwirtschaftlichen Betriebe. Dadurch soll die Nachfrage nach 
Erzeugnissen der lokalen Land- und Ernährungswirtschaft stimuliert werden. 

Stärkung der horizontalen und vertikalen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen AkteurInnen im 
forst- und wasserwirtschaftlichen Sektor sowie im Bereich Schutz vor Naturgefahren 

Diese Maßnahme unterstützt die horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
AkteurInnen im Forst- und Wassersektor sowie im Bereich Schutz vor Naturgefahren mit dem Ziel, die 
verschiedenen AkteurInnen zu einer intensiven Zusammenarbeit im Rahmen einer multifunktionalen 
Waldwirtschaft zu motivieren. 

Stärkung der Zusammenarbeit von AkteurInnen und Strukturen im Bereich Erhaltung des 
natürlichen Erbes und Umweltschutz 

Im Bereich Erhaltung des natürlichen Erbes sollen Kooperationsprojekte gefördert werden, die einen 
bedeutenden Teil zur Erreichung der Ziele der FFH- und der Vogelschutz-Richtlinie, der 
Landesnaturschutzgesetze und -verordnungen, der Nationalparkgesetze, der österreichischen 
Biodiversitätsstrategie, der österreichischen Nationalparkstrategie und der Österreichischen 
Nachhaltigkeitsstrategie (ÖSTRAT) beitragen können. 

Förderung der horizontalen und vertikalen Zusammenarbeit zwischen AkteurInnen der 
Versorgungskette: Erzeugerorganisationen und Branchenverbände 

Es soll die horizontale und vertikale Zusammenarbeit zwischen verschiedenen AkteurInnen im Agrarsektor, 
in der Nahrungsmittelkette und anderen AkteurInnen, die dazu beitragen, die Ziele und Prioritäten der 
Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums zu verwirklichen, insbesondere Erzeugergemeinschaften/-
organisationen, Genossenschaften und Branchenverbänden unterstützt werden. 

Ziel ist es, einzelne AkteurInnen innerhalb des landwirtschaftlichen Sektors oder entlang der 
Wertschöpfungskette zu einer strategischen Zusammenarbeit zu motivieren, um die Wettbewerbsfähigkeit 
und Wertschöpfung zu erhöhen. 

Branchenverbände sind, entsprechend ihrer Definition, bereits vertikale Kooperationen. Ein 
Branchenverband wird aus VertreterInnen von Wirtschaftszweigen gebildet, die mit der Erzeugung von 
landwirtschaftlichen Produkten und mindestens einer der folgenden Stufen der Wertschöpfungskette 
zusammenhängen: Verarbeitung oder Handel einschließlich Vertrieb. Auf diese Definition von 
Branchenverbänden beziehen sich in der Folge die entsprechenden Teile der Submaßnahme, wo 
Branchenverbände genannt werden. 

Waldbezogene Pläne auf überbetrieblicher Ebene 

Die Maßnahme unterstützt die Erstellung waldbezogener Pläne mit dem Ziel, gemeinschaftliche 
Planungsgrundlagen für die verschiedenen AkteurInnen im Rahmen der multifunktionalen 
Waldbewirtschaftung zur Verfügung zu stellen. 
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Tourismusdienstleistungen mit Bezug zu ländlichem Tourismus ebenso wie Ernährungswirtschaft stellen 
hierorts meist für Frauen Erwerbsmöglichkeiten dar. Entwicklung und/oder Vermarktung bzw. 
Verbesserung und Professionalisierung der Vermarktung und der Absatzmöglichkeiten erhöhen die Chancen 
auf existenzsichernde Beschäftigung von Frauen. 

Auf Seite der touristischen Nachfrage bedarf es dazu innovativer und zielgruppenorientierter 
Vermarktungskonzepte, die Wissen über gendersensibles und diversitätsorientiertes Marketing bedürfen. 
Insbesondere ist Berücksichtigung geschlechtsspezifischer (unbewusster) Wirkungen von Wort und Bild 
und unterschiedlicher Informationsaufnahme gefragt. 

 Einrichtung und Betrieb von Clustern und Netzwerken 

Cluster und Netzwerke haben hinsichtlich der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben eine 
große Bedeutung. Sie sind ein wichtiges Instrument zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und 
Zusammenarbeit verschiedener AkteurInnen im ländlichen Raum. 

Ziel ist es, neue Cluster und Netzwerke sowie die Zusammenarbeit im Rahmen bestehender Cluster und 
Netzwerke bei der Abwicklung neuer, gemeinsamer Projekte zu unterstützen, um die Innovations- und 
Wettbewerbsfähigkeit forcieren zu können. 

  

Beitrag zu Schwerpunktbereichen 

Schwerpunktbereich 1A 

Im Rahmen dieser Maßnahme soll die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis ausgebaut und 
der Wissenstransfer vorangetrieben werden, um neue Perspektiven zu eröffnen und die praktischen 
Erfahrungen und Kompetenzen zu erweiterten. Ziel ist die Zusammenarbeit zwischen Beratung, Bildung, 
Forschung und Praxis zu verstärken. 

Schwerpunktbereich 1B 

Die Unterstützung von Maßnahmen der Zusammenarbeit bei der Konzeption, Entwicklung und Testung 
neuer Erzeugnisse, Verfahren, Prozesse und Technologien ist Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung der Projektpläne von operationellen Gruppen der EIP. Die Zusammenarbeit zwischen 
LandwirtInnen, ForscherInnen und sonstigen AkteurInnen sind entscheidend für das Auslösen von 
Innovationen im ländlichen Raum, wobei Problemstellungen und Chancen aller Prioritäten angesprochen 
sind. 

Schwerpunktbereich 2A 

Die in dieser Maßnahme vorgesehenen Interventionen verstehen sich als wesentliche Anreize die 
Zusammenarbeit kleinerer Einheiten zur Bündelung von Aktivitäten, mit der einerseits Effizienzeffekte, 
andererseits da und dort auch erst die kritische Masse für wirtschaftliche und wettbewerbsfähige Teilnahme 
am Markt erreicht werden kann. Im Sinne der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors 
kommt der Unterstützung von Innovation aber auch ihrer Überprüfung in Pilotvorhaben Bedeutung zu. 

Schwerpunktbereich 2B 
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a) Fördersätze: 50% bei einzelbetrieblichen Projekten bzw. 70% bei Kooperationsprojekten. 

b) 70% Zuschuss zu den anrechenbaren Kosten. 

Für Gemeinkosten kann ein Pauschalsatz von 15% der tatsächlich verrechneten Personalkosten angerechnet 
werden (personalkostenbezogene Sachkostenpauschale). 

 

8.2.14.3.3.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.14.3.3.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.14.3.3.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.14.3.3.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.14.3.3.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.14.3.3.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Spezifikation der Charakteristika von Pilotprojekten, Clustern, Netzen, kurzen Versorgungswegen und 
lokalen Märkten 
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werden (personalkostenbezogene Sachkostenpauschale). 

 

8.2.14.3.4.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.14.3.4.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.14.3.4.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.14.3.4.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.14.3.4.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.14.3.4.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Spezifikation der Charakteristika von Pilotprojekten, Clustern, Netzen, kurzen Versorgungswegen und 
lokalen Märkten 
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8.2.14.3.5.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.14.3.5.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.14.3.5.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.14.3.5.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Spezifikation der Charakteristika von Pilotprojekten, Clustern, Netzen, kurzen Versorgungswegen und 
lokalen Märkten 
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8.2.14.3.8.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.14.3.8.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.14.3.8.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.14.3.8.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.14.3.8.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.14.3.8.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Spezifikation der Charakteristika von Pilotprojekten, Clustern, Netzen, kurzen Versorgungswegen und 
lokalen Märkten 
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Biodiversitätsstrategien; 
5. Untergrenzen: Die anrechenbaren Kosten betragen mindestens 500 Euro je Vorhaben. 

 

8.2.14.3.9.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.14.3.9.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.14.3.9.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.14.3.9.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.14.3.9.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.14.3.9.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Spezifikation der Charakteristika von Pilotprojekten, Clustern, Netzen, kurzen Versorgungswegen und 
lokalen Märkten 
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8.2.14.3.11.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.14.3.11.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.14.3.11.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.14.3.11.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.14.3.11.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.14.3.11.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Spezifikation der Charakteristika von Pilotprojekten, Clustern, Netzen, kurzen Versorgungswegen und 
lokalen Märkten 
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8.2.14.3.12.9. Überprüfbarkeit und Kontrollierbarkeit der Maßnahmen und/oder Vorhabenarten 

8.2.14.3.12.9.1. Risiko (Risiken) bei der Durchführung der Maßnahmen 

 

8.2.14.3.12.9.2. Gegenmaßnahmen 

 

8.2.14.3.12.9.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

 

8.2.14.3.12.10. Methodik für die Berechnung der Höhe der Unterstützung, falls zutreffend 

 

8.2.14.3.12.11. Informationen, spezifisch für das Vorhaben 

Spezifikation der Charakteristika von Pilotprojekten, Clustern, Netzen, kurzen Versorgungswegen und 
lokalen Märkten 
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2. eine Analyse des Entwicklungsbedarfs und -potenzials für das Gebiet, einschließlich einer Analyse 
der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken; 

3. eine Beschreibung der Strategie und ihrer Ziele, eine Erläuterung der integrierten und innovativen 
Merkmale der Strategie und eine Rangfolge der Ziele, einschließlich messbarer Zielvorgaben für 
Output oder Ergebnisse. Die Zielvorgaben für Ergebnisse können qualitativ oder quantitativ 
ausgedrückt werden. Die Strategie stimmt mit den relevanten Programmen aller betroffenen ESI-
Fonds, die daran beteiligt sind, überein; 

4. eine Beschreibung der Einbindung der örtlichen Gemeinschaft in die Entwicklung der Strategie; 
5. einen Aktionsplan zur Veranschaulichung der Umsetzung der Ziele in Maßnahmen; 
6. eine Beschreibung der Vorkehrungen für die Verwaltung und die Begleitung der Strategie, in der die 

Kapazität der lokalen Aktionsgruppe zur Umsetzung der Strategie verdeutlicht wird, und eine 
Beschreibung der speziellen Vorkehrungen für die Bewertung; 

7. den Finanzierungsplan für die Strategie, der auch die geplanten Zuweisungen jedes der betroffenen 
ESI-Fonds enthält. 

Es ist sicherzustellen, dass im Rahmen der SWOT-Analyse auch die Themen Jugendliche, Daseinsvorsorge 
und Lebenslanges Lernen mit berücksichtigt werden. Es muss beachtet werden, welche unterschiedlichen 
(Entwicklungs-)Bedarfe für Frauen und Männer der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und 
Altersschichten bestehen, wo strukturelle, ökonomische oder soziale Benachteiligungen existieren, ob 
Frauen und Männer aller Bevölkerungsgruppen gleichermaßen als Potenzial und aktive GestalterInnen im 
jeweiligen Themenbereich positioniert sind. 

Bereits bei der Strategieerstellung wird ein Modell zur Wirkungsorientierung angewandt, aus welchem 
hervorgeht, welche Wirkungen mit der Umsetzung von LEADER in der Region bzw. bei der Bevölkerung 
erreicht werden sollen. 

Die Entwicklungsstrategie soll aufzeigen, wie durch Kooperation lokaler AktionsträgerInnen Möglichkeiten 
der nachhaltigen Entwicklung beschritten werden können. Darunter ist eine wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit zu verstehen. 

Bei dem durch die Strategie abgedeckten Gebiet muss es sich um ein zusammenhängendes Gebiet handeln, 
das geographisch, wirtschaftlich und sozial gesehen eine homogene Einheit bildet und das hinsichtlich der 
Humanressourcen, der Mittelausstattung und des wirtschaftlichen Potenzials die ausreichende kritische 
Masse für eine nachhaltige Entwicklungsstrategie hat. 

Die Umsetzung der Maßnahme LEADER kann im gesamten ländlichen Gebiet (siehe Abschnitt 
Abgrenzung ländlicher Raum) erfolgen. 

Die Bevölkerung eines LEADER-Gebiets darf nicht weniger als 10.000 und nicht mehr als 150.000 
EinwohnerInnen betragen. Projektkosten können auch außerhalb des LEADER-Gebiets, nicht jedoch 
außerhalb des Programmgebiets, angerechnet werden, sofern der Nutzen der Projekte den AkteurInnen im 
LEADER-Gebiet zugerechnet werden kann. 

In jedem LEADER-Gebiet wird eine LAG installiert, insgesamt werden im Rahmen dieses Programms circa 
70 LAG ausgewählt werden. Das LEADER-Gebiet soll einen Anteil von bis zu 90% des österreichischen 
Bundesgebiets abdecken. 

Lokale Aktionsgruppe 

Für die Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategien sind die lokalen Aktionsgruppen (LAG) 



 

816 

verantwortlich, da diese bestmöglich die Potenziale in der Region sammeln, als Schnittstelle fungieren und 
die Umsetzung von Projekten anregen bzw. unterstützen. 

Die LAG stellen eine ausgewogene und repräsentative Gruppierung von PartnerInnen aus unterschiedlichen 
sozio-ökonomischen Bereichen der jeweiligen LEADER-Region dar. Auf der Ebene der Beschlussfassung 
dürfen weder VertreterInnen der öffentlichen Hand noch andere einzelne Interessensgruppierungen mit 
mehr als 49 % der Stimmrechte vertreten sein (Art. 32 der Gemeinsamen Verordnung). Im 
Projektauswahlgremium muss gewährleistet sein, dass mindestens 50% der Stimmen in den 
Auswahlentscheidungen von Partnern stammen, bei denen es sich nicht um VertreterInnen der öffentlichen 
Hand handelt (Art. 34 der Gemeinsamen Verordnung). In allen Gremien der LAG ist anzustreben, dass 
Frauen ihrem Anteil an der Bevölkerung entsprechend vertreten sind. Im Projektauswahlgremium müssen 
zwingend mindestens ein Drittel der stimmberechtigen Mitglieder Frauen sein. 

Die Mitglieder einer LAG müssen basierend auf der vorzulegenden lokalen Entwicklungsstrategie 
nachweisen, dass sie imstande sind, gemeinsam eine Entwicklungsstrategie für ihr Gebiet auszuarbeiten und 
umzusetzen. Die Eignung und Funktionsfähigkeit einer Partnerschaft sind vor allem durch die Transparenz 
und Klarheit der Zuweisung von Aufgaben und Zuständigkeiten zu beurteilen. Die Fähigkeit der 
PartnerInnen, die ihnen zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen, muss ebenso gewährleistet sein, wie die 
Effizienz der Funktionsweise und der Entscheidungsfindungsmechanismen (z. B. durch Vereinsstatuten, 
Gesellschaftsvertrag, Regionsvertrag, Organisationskonzept, etc). Es ist jedenfalls darzustellen, wie 
unvereinbare Interessenskonflikte im Rahmen der LAG, des Projektauswahlgremiums bzw. des LAG-
Managements vermieden werden. Um grundsätzliche Unvereinbarkeiten im Zusammenhang mit dem LAG-
Management vorab auszuschließen dürfen LAG-ManagerInnen keiner weiteren Nebentätigkeit im Regional-
, Tourismus- oder Schutzgebietsmanagement nachgehen. 

Die Mitglieder der LAG müssen sich in einer von der Rechtsordnung vorgesehenen Organisationsform 
zusammenschließen, deren Rechtsgrundlage (Satzung, Gesellschaftsvertrag, etc.) das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Partnerschaft und die Befähigung zur Verwaltung der zugeteilten Budgetmittel 
gewährleistet. Die Mitglieder sind im betreffenden Gebiet ansässig. VertreterInnen überregionaler 
Organisationen mit Sitz außerhalb der LEADER-Region können in begründeten Fällen auch Mitglied der 
LAG sein. 

Die Aufgaben einer LAG umfassen jedenfalls: 

1. den Aufbau von Kapazitäten der lokalen AkteurInnen zur Entwicklung und Durchführung von 
Vorhaben, einschließlich der Förderung ihrer Projektmanagementfähigkeiten; 

2. das Ausarbeiten eines nicht diskriminierenden und transparenten Auswahlverfahrens und von 
objektiven Kriterien für die Auswahl der Vorhaben, die Interessenkonflikte vermeiden und 
gewährleisten, dass mindestens 50 % der Stimmen in den Auswahlentscheidungen von 
PartnernInnen stammen, bei denen es sich nicht um Behörden handelt, und die die Auswahl im 
schriftlichen Verfahren erlauben; 

3. das Gewährleisten der Kohärenz mit der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für 
lokale Entwicklung bei der Auswahl der Vorhaben durch Einstufung dieser Vorhaben nach ihrem 
Beitrag zum Erreichen der Ziele und zur Einhaltung der Vorsätze dieser Strategie; 

4. die Ausarbeitung und Veröffentlichung von Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen oder eines 
fortlaufenden Verfahrens zur Einreichung von Projekten, einschließlich der Festlegung von 
Auswahlkriterien; 

5. die Entgegennahme von Anträgen auf Unterstützung und deren Bewertung; 
6. die Auswahl der Vorhaben und die Festlegung der Höhe der Finanzmittel oder gegebenenfalls die 
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Vorstellung der Vorschläge bei der für die abschließende Überprüfung der Förderfähigkeit 
zuständigen Stelle noch vor der Genehmigung; 

7. die Begleitung der Umsetzung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für lokale 
Entwicklung und der unterstützten Vorhaben sowie die Durchführung spezifischer 
Bewertungstätigkeiten im Zusammenhang mit dieser Strategie. 

Die professionelle Programmabwicklung auf LAG-Ebene ist ein zentrales Element zur Erreichung der 
Programmziele und -strategie. Zur Sicherstellung eines professionellen LAG-Managements sind Personen 
im Beschäftigungsausmaß von mindestens 60 Wochenstunden direkt bei der LAG anzustellen. 

Anpassung der LES 

Zum Zeitpunkt der Erstellung einer Strategie wird eine aus aktueller Sicht sinnvolle Entwicklungsrichtung 
vorgegeben. Im Rahmen des Monitorings der Strategieumsetzung und vor dem Hintergrund laufender 
Veränderungen in Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft kann es notwendig werden eine Strategie 
anzupassen. Daher sind Änderungen der LES zulässig, wenn damit weiterhin die Erreichung der 
Programmziele sichergestellt wird und die Zustimmung der Verwaltungsbehörde vorliegt. Anpassungen der 
LES können frühestens 2017 erfolgen. 

Änderung der Gebietsabgrenzung lokaler Aktionsgruppen 

Anträge auf Gebietsänderungen sind bei den zuständigen LEADER-verantwortlichen Landesstellen 
ausschließlich durch die LAG einzubringen. Im Falle der Ausweitung des Gebiets (Eintritt neuer 
Gemeinden) haben die Anträge eine Zusicherung über die nachträgliche Einbringung des entsprechenden 
Finanzmittelanteils für die Zeit ab Beginn der Programmumsetzung zu enthalten. 

Über den Antrag auf Gebietsänderung entscheidet die Verwaltungsbehörde. Wesentliches Kriterium für die 
Prüfung des Antrags ist die Gewährleistung, dass die von der LAG ursprünglich vorgelegte LES auch nach 
der Gebietsänderung realisierbar ist. 

  

Beitrag zu Schwerpunktbereichen 

Schwerpunktbereich 1A 

Für die Umsetzung von Strategien im Ländlichen Raum ist es notwendig, eine regionsspezifische 
Wissensbasis aufzubauen, um die strategischen Ziele der Region zu verankern und voranzutreiben. Mittels 
Wissenstransfermaßnahmen wird dieser gestärkt sowie ein lebenslanges Lernen forciert. Durch die 
gemeinsame Umsetzung von Bildungs- und Wissenstransfermaßnahmen im regionalen Kontext werden 
individuelle Lösungsansätze für die Probleme und Herausforderungen des ländlichen Raums generiert. 

Schwerpunktbereich 1C 

Im Bereich der lokalen Entwicklung bietet sich die Möglichkeit sektorübergreifende Bildungsmaßnahmen 
mit regionalem Ansatz zu entwickeln und zu forcieren. Gerade in den entlegenen Gebieten kann durch 
entsprechende dezentrale Angebote der Ansatz des lebensbegleitenden Lernens umgesetzt werden. Dabei ist 
es wichtig, auf Lernbedarfe differenziert einzugehen und entsprechend bedarfsorientierte Angebote zu 
schaffen. 
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insbesondere auf regionaler Ebene sinnvoll. Es wird daher erfreut gesehen, wenn sich die lokalen 
Entwicklungsstrategien nicht nur kursorisch mit den in dieser Priorität angesprochenen 
Schwerpunktbereichen und hier wiederum insbesondere mit Fragen der Versorgung mit und Nutzung von 
erneuerbaren Energien, Nebenerzeugnissen, Abfällen und Rückständen und anderen Ausgangserzeugnissen 
für die Biowirtschaft befassen. Gerade der Bereich lokaler Entwicklungsstrategien sollte geeignet sein, von 
nicht-nachhaltigen, fossil basierten Wirtschaftssystemen zu Kreislaufsystemen mit höherem Autarkiegrad zu 
kommen. 

Schwerpunktbereich 6A 

Strukturschwache Regionen abseits der Ballungszentren sind oft von einem Rückgang an Arbeitsplätzen 
und einem generellen Mangel an qualifizierten Arbeitsplätzen für Frauen betroffen. Insbesondere in 
peripheren ländlichen Gebieten kann die Diversifizierung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe in den 
nicht-agrarischen Bereich wie z.B. Tourismus einen Beitrag zur lokalen Entwicklung leisten. Weiters 
ermöglicht die Umsetzung von Projekten in Kleinunternehmen die Sicherung und Schaffung von 
Erwerbsmöglichkeiten  für die ländliche Bevölkerung und regt damit die wirtschaftliche Entwicklung in 
ländlichen Regionen an. 

Schwerpunktbereich 6B 

Die Umsetzung der Maßnahme LEADER trägt umfassend zur lokalen Entwicklung in ländlichen Gebieten 
bei. Durch die Partizipation der lokalen Bevölkerung und der lokal verankerten Entscheidungskompetenz 
wird die Regionsautonomie erhöht. 

Ziel des Bottom-up -Prozesses ist es die Stärken und Schwächen der eigenen Region zu erkennen und 
Chancen zur Erhöhung der Lebensqualität zu nutzen bzw. Bedrohungen der Lebensfähigkeit der Region zu 
reduzieren. Die Zuteilung eines Budgetrahmens bringt den Regionen mehr Selbstbestimmtheit in 
finanziellen Belangen. Die Qualität der Strategie und die Fokussierung auf regionsspezifische 
Problemstellungen bzw. Potenziale spielen sowohl bei der Auswahl als LAG als auch bei der Aufteilung des 
Budgets eine zentrale Rolle. 

Die Maßnahme LEADER ist hinsichtlich der inhaltlichen Umsetzung von Projekten offen. Das Ziel der 
Maßnahme ist jedenfalls die Lebens- und Wirtschaftsbedingungen für Frauen und Männer im ländlichen 
Raum zu verbessern und durch Kooperationen auch regionsübergreifende Projekte zu realisieren. 

Um zu gewährleisten, dass die gesetzten Ziele erreicht werden wird das LAG-Management 
Sensibilisierungsmaßnahmen in der lokalen Bevölkerung setzen. Durch aktive Kommunikation der 
Strategien und das Zugehen auf potentielle FörderwerberInnen wird ein entscheidender Beitrag zu 
Projektanwerbung und damit zur Strategieumsetzung, geleistet. Um den Aufgaben gerecht zu werden ist ein 
professionelles Management, das über ein Mindestmaß an Personalressourcen und Qualifikation verfügen 
muss, unabdingbar. 

Sonstige Schwerpunktbereiche 

LEADER kann im Rahmen der Umsetzung der LES, abhängig von den eingereichten Projekten, auch einen 
Beitrag zu allen anderen Schwerpuntktbereichen leisten. 
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Festlegung der Aufgaben der Verwaltungsbehörde, der Zahlstelle und der LAG im Rahmen von LEADER, 
insbesondere im Hinblick auf ein nicht-diskriminierendes und transparentes Auswahlverfahren und 
objektive Kriterien für die Auswahl von Vorhaben gemäß Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 

 

Beschreibung der vorgesehenen Koordinierungsmechanismen und der gewährleisteten Komplementarität 
mit Vorhaben, die im Rahmen anderer Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums gefördert 
werden, insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten: Investitionen in nichtlandwirtschaftliche 
Tätigkeiten und Existenzgründungsbeihilfen gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
Investitionen im Rahmen von Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 Zusammenarbeit im Rahmen 
von Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, insbesondere bei der Durchführung lokaler 
Entwicklungsstrategien durch öffentlich-private Partnerschaften 
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Festlegung der Aufgaben der Verwaltungsbehörde, der Zahlstelle und der LAG im Rahmen von LEADER, 
insbesondere im Hinblick auf ein nicht-diskriminierendes und transparentes Auswahlverfahren und 
objektive Kriterien für die Auswahl von Vorhaben gemäß Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 

 

Beschreibung der vorgesehenen Koordinierungsmechanismen und der gewährleisteten Komplementarität 
mit Vorhaben, die im Rahmen anderer Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums gefördert 
werden, insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten: Investitionen in nichtlandwirtschaftliche 
Tätigkeiten und Existenzgründungsbeihilfen gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
Investitionen im Rahmen von Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 Zusammenarbeit im Rahmen 
von Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, insbesondere bei der Durchführung lokaler 
Entwicklungsstrategien durch öffentlich-private Partnerschaften 
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zu. 

Weitere Risiken bestehen in der Einflussnahme Dritter auf Entscheidungsabläufe der LAG oder 
Interessenskonflikte innerhalb der Mitglieder der LAG bzw. des Entscheidungsgremiums. 

 

8.2.15.4.2. Gegenmaßnahmen 

Schon bei der Ausschreibung für die LAG-Auswahl wird die Fokussierung der LES auf strategische 
Handlungsfelder betont und durch die entsprechenden Qualitätskriterien bei der Bewertung der LES 
berücksichtigt. Somit wird gewährleistet, dass alle LES sich auf selektive Aktionsfelder beschränken und 
diese mit quantitativen oder qualitativen Zielen hinterlegen. Ebenfalls werden bereits mit der Auswahl der 
LAG deren Vorkehrungen und Mechanismen in Bezug auf Monitoring und Steuerung der LES Umsetzung 
analysiert. Auf Basis der getätigten Beobachtungen wird es für die LAG zukünftig möglich sein ihre 
Strategien bei geänderten Rahmenbedingungen zu adaptieren. Die Zuteilung eines Finanzrahmens soll 
zusätzlich die Planbarkeit verbessern. 

Verpflichtende Vorgaben seitens der Verwaltungsbehörde betreffend die Humanressourcen des LAG-
Managements sollen sicherstellen, dass dieses mit entsprechend qualifiziertem und ausreichendem Personal 
ausgestattet ist. Somit sollen die Erfüllung der genannten Anforderungen hinsichtlich Monitoring und 
Finanzmanagement, aber auch Sensibilisierung von potentiellen FörderwerberInnen gewährleistet werden. 

Um bei der Auswahl als Leader-Region die Zugangskriterien zu erfüllen sind die LAG-internen 
Entscheidungs- und Organisationsstrukturen, aus denen klar erkenntlich ist, dass Interessenskonflikte oder 
Einflussnahmen vermieden werden, darzustellen. 

 

8.2.15.4.3. Allgemeine Bewertung der Maßnahme 

In der Konzeption der Maßnahme LEADER wurde auf bekannte Schwächen bei der Umsetzung von Leader 
in der Periode 2007-13 reagiert, entsprechende Änderungen in der Maßnahmengestaltung vollzogen und 
somit möglichen Risiken in der Umsetzung weiter reduziert. 

Bereits mit der Auswahl der Strategie wird die Qualität und die Anzahl der gesetzten Ziele überprüft und 
bewertet. Die Anwendung eines Monitoring Tools auf Ebene der LES und eine regelmäßige 
Berichterstattung an die Verwaltungsbehörde zeigen den Fortschritt bei der Zielerreichung im Laufe der 
Periode an. Die LAG selbst kann auf dieser Basis fundiert ihre Steuerungsfunktion wahrnehmen. Die 
aggregierten Ergebnisse der einzelnen LAG  zeigen den Verlauf der Umsetzung auf Maßnahmenebene auf 
und erhöhen deutlich die Kontrollierbarkeit der Maßnahme. 

Die verpflichtend vorgegebene Mindestanzahl an Personalstunden im LAG-Management stellen sicher, dass 
das LAG-Management Team ausreichend Kapazitäten hat, um sowohl die Monitoring-Aufgaben als auch 
die Sensibilisierungs- und öffentlichkeitsrelevanten Tätigkeiten  in guter Qualität zu erfüllen.  Die 
Anstellung der MitarbeiterInnen des LAG-Management-Teams bei der LAG selbst stellt ein direktes 
Dienstverhältnis zwischen den MitarbeiterInnen als ArbeitnehmerInnen und dem LAG-Vorstand als 
Arbeitgeber sicher. Das Anstellungsverhältnis ausschließlich für die Tätigkeit des LAG-Managements 
macht das Führen von Stundenlisten obsolet, wodurch die Fehlermöglichkeiten reduziert und die 
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Beschreibung der vorgesehenen Koordinierungsmechanismen und der gewährleisteten Komplementarität 
mit Vorhaben, die im Rahmen anderer Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums gefördert 
werden, insbesondere unter folgenden Gesichtspunkten: Investitionen in nichtlandwirtschaftliche 
Tätigkeiten und Existenzgründungsbeihilfen gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 
Investitionen im Rahmen von Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 Zusammenarbeit im Rahmen 
von Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013, insbesondere bei der Durchführung lokaler 
Entwicklungsstrategien durch öffentlich-private Partnerschaften 

Die Notwendigkeit zur Koordination besteht in erster Linie bei den Maßnahmen 19, 20 und 35. 

In Art. 19 werden Projekte zur Diversifizierung, erneuerbare Energien und nachwachsende Rohstoffe, sowie 
zur Unternehmungsgründung und Nahversorgung gefördert. Die Submaßnahmen in Art. 19 eignen sich gut 
für Investitionen auf einzelbetrieblicher Basis. LEADER bietet ergänzend dazu die Möglichkeit inhaltlich 
ähnliche Projekte auf breiterer Ebene aufzustellen und den Blick vom Einzelbetrieb zum Mehrwert von 
regionsweiten Konzepten zu erweitern. 

Die im Art. 20 angebotenen Vorhabensarten Dorferneuerung und Lokale Agenda 21 zielen auf 
Entwicklungspläne bzw. deren Umsetzung auf Gemeindeebene ab. LEADER verfolgt jedoch eine 
gemeinsame regionale Entwicklung und geht über die kleinere Einheit Gemeinde hinaus. 

Die Vorhabensart zu den privaten-öffentlichen Partnerschaften wird im Rahmen der Maßnahme 35 
Zusammenarbeit nicht angeboten. 

  

 

8.2.15.7. Sonstige wichtige Anmerkungen zum Verständnis und zur Durchführung der Maßnahme 

Die Umsetzung der Maßnahme LEADER erfolgt in bewährter Begleitung durch das nationale ländliche 
Netzwerk. Hier entsteht ein Austausch an praktischer Erfahrung und Inputs. Von dieser Zusammenarbeit 
profitieren sowohl die LEADER-Regionen als auch die anderen Mitglieder des Netzwerks. Diese 
gegenseitige Unterstützung ist insbesondere zur Umsetzung innovativer Themen oder Querschnittszielen 
förderlich. 

Vorhabensart "Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie" - Definition Schirmprojekte  

Ein Schirmprojekt zeichnet sich durch einen spezifischen Fokus, Zweck und gemeinsame, den darunter 
abgewickelten Unterprojekten übergeordnete Ziele aus und ist ein Vorhaben im Sinne von Artikel 2, Absatz 
9 der Verordnung (EU) 1303/2016. Während der Laufzeit des Schirmprojekts werden einzelne 
Unterprojekte abgewickelt, die dazu beitragen, die Ziele des Schirmprojekts zu erreichen. Die 
Projektträgerin ist die LAG, das Projektauswahlgremium ist verantwortlich für die Auswahl der 
Unterprojekte auf Basis von Projektanträgen der durch die Unterprojekte tatsächlich Begünstigen. 
Antragstellerin und Empfängerin der Förderung ist die LAG, die alle Unterprojekte in ihrem Namen und auf 
ihre Rechnung durchführt und verantwortet und auch für die korrekte Umsetzung gegenüber dem 
Förderungsgeber haftet. Genaue Details zu Abwicklung, Projektumsetzung und Pflichten der durch die 
Unterprojekte tatsächlich Begünstigten werden in einer schriftlichen Vereinbarung mit der LAG geregelt. 

Damit wird es möglich neue Gruppen von Akteuren zu erreichen, die Interesse an lokaler Entwicklung 
haben und gute Ideen einbringen, aber noch wenig Erfahrung mit EU-kofinanzierten Projekten und deren 



 

844 

Abwicklung haben. LAGs und Verwaltung können von vereinfachter Abwicklung profitieren. Die LAG 
nutzt die Möglichkeit zur Steuerung der Zielerreichung durch gezielte Sensibilisierung oder fokussierte 
Projektaufrufe. 
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Indikatoren[135] sowie zusätzlichen nationalen Fragestellungen. Sie erfolgt in Zusammenarbeit zwischen 
den nominierten EvaluatorInnen und Maßnahmenverantwortlichen, wobei die Maßnahmenver­antwortlichen 
als ExpertInnen der einzelnen Maßnahmen beratende Funktion haben. Zwischen den einzelnen 
EvaluatorInnen und den korrespondierenden Maßnahmenverantwortlichen ist über den gesamten 
Evaluierungszeitraum ein permanenter bilateraler Informationsaustausch und Diskussions­prozess zu 
führen. Die Datenerfordernisse sind zwischen dem Evaluierungsteam und den Datenbereitstellern (siehe 
Kapitel 9.4) abzuklären. 

Die Evaluierungsergebnisse und Empfehlungen für Adaptierungen bzw. Weiterentwicklung der 
Maßnahmen werden dem Lenkungsausschuss LE 2020 und der Steuerungsgruppe vorgestellt, diskutiert und 
Ableitungen daraus für das Programm vorgenommen. 

Berichtswesen: 

Die redaktionelle Zusammenfassung der Evaluierungsergebnisse (Evaluierungskapitel in den je­weiligen 
Jahresberichten) liegt in der Verantwortung des/der Evaluierungsverantwortlichen. 

Öffentlichkeitsarbeit und Diskussion der Evaluierungsergebnisse:  

Siehe Kapitel 9.6 Kommunikation. 

Die Gestaltung der Organisation der Zusammenarbeit und wesentliche Informationsflüsse des 
Evaluierungsprozesses werden in Abbildung 9.2.2. dargestellt. 

 

 

Abbildung 9.2.1. Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten Evaluierung LE 2020 













http://www.bmlfuw.gv.at/land/laendl_entwicklung/evaluierung.html
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10. FINANZIERUNGSPLAN  

10.1.  Jährliche ELER-Beiträge (EUR) 

Regionenarten 
und zusätzliche 
Zuweisungen 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Artikel 59 Absatz 3 
Buchstabe c der 
Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 - 
Übergangsregionen, 
die nicht unter 
Artikel 59 Absatz 3 
Buchstabe b fallen 

38.622.529,00 38.728.010,00 38.835.578,00 38.945.273,00 39.057.236,00 39.170.000,00 39.277.520,00 272.636.146,00 

Artikel 59 Absatz 3 
Buchstabe d der 
Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 - 
Übrige Regionen 

519.183.974,00 520.601.904,00 522.047.887,00 523.522.472,00 525.027.541,00 526.543.368,00 527.988.705,00 3.664.915.851,00 

Insgesamt 557.806.503,00 559.329.914,00 560.883.465,00 562.467.745,00 564.084.777,00 565.713.368,00 567.266.225,00 3.937.551.997,00 

(Davon) 
leistungsgebundene 
Reserve, Artikel 20 
der Verordnung 
(EU) Nr. 1303/2013 

33.468.390,18 33.559.794,84 33.653.007,90 33.748.064,70 33.845.086,62 33.942.802,08 34.035.973,50 236.253.119,82 

 

Als Richtwert dienender Gesamtbetrag der für die Klimaschutzziele vorgesehenen Unterstützung 2.793.894.917,40 
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10.2.  Einheitlicher Beteiligungssatz des ELER für alle Maßnahmen, aufgeschlüsselt nach Regionenart, wie in Artikel 59 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 angeführt 

Artikel zur Festlegung der Beitragssatzobergrenze Anwendbarer 
ELER-

Beitragssatz  

Min. 
anwendbarer 

ELER-
Beitragssatz 
2014-2020 

(%)  

Max. 
anwendbarer 

ELER-
Beitragssatz 
2014-2020 

(%)  

Artikel 59 Absatz 3 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 - Übergangsregionen, die nicht unter Artikel 59 Absatz 3 Buchstabe b fallen 63% 20% 63% 

Artikel 59 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 - Übrige Regionen 49.43% 20% 53% 
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Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 und für 
Vorhaben gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer i 

0,00 (5B) 

0,00 (5C) 

0,00 (5D) 

0,00 (5E) 

0,00 (6A) 

0,00 (6C) 

Artikel 59 Absatz 3 
Buchstabe d der 
Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 - Übrige 
Regionen 

Main 49.43%     14.188.864,00 
(2A) 

4.115.422,00 (2B) 

9.807.764,00 (3A) 

708.390,00 (3B) 

10.080.718,00 
(P4) 

282.511,00 (5A) 

1.445.192,00 (5B) 

3.714.579,00 (5C) 

301.488,00 (5D) 

1.322.192,00 (5E) 

6.166.980,00 (6A) 

514.845,00 (6C) 

Artikel 59 Absatz 4 
Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 - 
Maßnahmen im Sinne 
der Artikel 14, 27 und 
35 für die lokale 
Entwicklung nach 
LEADER gemäß 
Artikel 32 der 
Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 und für 
Vorhaben gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer i 

49.43%     0,00 (2A) 

0,00 (2B) 

0,00 (3A) 

0,00 (3B) 

0,00 (P4) 

0,00 (5A) 

0,00 (5B) 

0,00 (5C) 

0,00 (5D) 

0,00 (5E) 

0,00 (6A) 



 

862 

0,00 (6C) 

Total 0,00 56.299.347,00 
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2.369.591,00 (6A) 

Total 0,00 11.421.024,00 









 

868 

Maßnahmen im Sinne 
der Artikel 14, 27 und 
35 für die lokale 
Entwicklung nach 
LEADER gemäß 
Artikel 32 der 
Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 und für 
Vorhaben gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer i 

0,00 (6A) 

Total 0,00 88.227.926,00 
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Buchstabe a Ziffer i 0,00 (5E) 

0,00 (6A) 

0,00 (6B) 

Artikel 59 Absatz 3 
Buchstabe d der 
Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 - Übrige 
Regionen 

Main 49.43%     4.450.876,00 (2A) 

190.753,00 (2B) 

4.991.376,00 (3A) 

190.753,00 (3B) 

10.834.412,00 
(P4) 

413.304,00 (5A) 

413.304,00 (5B) 

413.304,00 (5C) 

413.304,00 (5D) 

413.304,00 (5E) 

31.934.387,00 
(6A) 

190.753,00 (6B) 

Artikel 59 Absatz 4 
Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 
Nr. 1305/2013 - 
Maßnahmen im Sinne 
der Artikel 14, 27 und 
35 für die lokale 
Entwicklung nach 
LEADER gemäß 
Artikel 32 der 
Verordnung (EU) Nr. 
1303/2013 und für 
Vorhaben gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer i 

49.43%     0,00 (2A) 

0,00 (2B) 

0,00 (3A) 

0,00 (3B) 

0,00 (P4) 

0,00 (5A) 

0,00 (5B) 

0,00 (5C) 

0,00 (5D) 

0,00 (5E) 

0,00 (6A) 

0,00 (6B) 

Total 0,00 58.759.696,00 
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Vorhaben gemäß 
Artikel 19 Absatz 1 
Buchstabe a Ziffer i 

Total 0,00 196.963.200,00 
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10.4. Als Richtwert dienende Aufschlüsselung nach Maßnahme für jedes Teilprogramm 

Bezeichnung thematisches Teilprogramm Maßnahme Insgesamt geplanter Unionsbeitrag 2014-2020 (EUR) 
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11.1.4.1. 4A) Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt, auch in Natura-
2000-Gebieten und in Gebieten, die aus naturbedingten oder anderen spezifischen Gründen benachteiligt 
sind, der Landbewirtschaftung mit hohem Naturwert, sowie des Zustands der europäischen Landschaften 

Landwirtschaft 

Zielindikator(en) 2014-2020 

Bezeichnung Zielindikator Zielwert 2023 

T9: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Unterstützung der biologischen 
Vielfalt und/oder der Landschaften gelten (Schwerpunktbereich 4A) 83,15 

Landwirtschaftliche Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Unterstützung der biologischen Vielfalt und/oder der Landschaften 
gelten (ha) (Schwerpunktbereich 4A) 2.393.170,00 

 

Als Nenner für das Ziel verwendeter Kontextindikator 

Bezeichnung Kontextindikator Basisjahrwert 

18 Landwirtschaftliche Fläche - Landwirtschaftliche Nutzfläche insgesamt 2.878.170,00 

Wald 

Zielindikator(en) 2014-2020 

Bezeichnung Zielindikator Zielwert 2023 

T8: Prozentsatz des Waldes oder der bewaldeten Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Unterstützung der biologischen 
Vielfalt gelten (Schwerpunktbereich 4A) 0,05 

Wald/bewaldete Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Unterstützung der biologischen Vielfalt gelten (ha) 
(Schwerpunktbereich 4A) 2.000,00 

 

Als Nenner für das Ziel verwendeter Kontextindikator 

Bezeichnung Kontextindikator Basisjahrwert 

29 Wälder und sonstige bewaldete Flächen (in Tausend) - Insgesamt 3.991,00 
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11.1.4.2. 4b) Verbesserung der Wasserwirtschaft, einschließlich des Umgangs mit Düngemitteln und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln 

Landwirtschaft 

Zielindikator(en) 2014-2020 

Bezeichnung Zielindikator Zielwert 2023 

T10: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Wasserwirtschaft 
gelten (Schwerpunktbereich 4B) 75,26 

Landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Wasserwirtschaft gelten (ha) 
(Schwerpunktbereich 4B) 2.166.100,00 

 

Als Nenner für das Ziel verwendeter Kontextindikator 

Bezeichnung Kontextindikator Basisjahrwert 

18 Landwirtschaftliche Fläche - Landwirtschaftliche Nutzfläche insgesamt 2.878.170,00 

Wald 

Zielindikator(en) 2014-2020 

Bezeichnung Zielindikator Zielwert 2023 

T11: Prozentsatz der forstwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Wasserwirtschaft 
gelten (Schwerpunktbereich 4B) 0,00 

Forstwirtschaftliche Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Wasserwirtschaft gelten (ha) 
(Schwerpunktbereich 4B) 0,00 

 

Als Nenner für das Ziel verwendeter Kontextindikator 

Bezeichnung Kontextindikator Basisjahrwert 

29 Wälder und sonstige bewaldete Flächen (in Tausend) - Insgesamt 3.991,00 



 

896 

11.1.4.3. 4C) Verhinderung der Bodenerosion und Verbesserung der Bodenbewirtschaftung 

Landwirtschaft 

Zielindikator(en) 2014-2020 

Bezeichnung Zielindikator Zielwert 2023 

T12: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der 
Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung von Bodenerosion gelten (Schwerpunktbereich 4C) 78,50 

Landwirtschaftliche Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung 
von Bodenerosion gelten (ha) (Schwerpunktbereich 4C) 2.259.430,00 

 

Als Nenner für das Ziel verwendeter Kontextindikator 

Bezeichnung Kontextindikator Basisjahrwert 

18 Landwirtschaftliche Fläche - Landwirtschaftliche Nutzfläche insgesamt 2.878.170,00 

Wald 

Zielindikator(en) 2014-2020 

Bezeichnung Zielindikator Zielwert 2023 

T13: Prozentsatz der forstwirtschaftlichen Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der 
Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung von Bodenerosion gelten (Schwerpunktbereich 4C) 2,91 

Forstwirtschaftliche Fläche, für die Verwaltungsverträge zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung 
von Bodenerosion gelten (ha) (Schwerpunktbereich 4C) 116.000,00 

 

Als Nenner für das Ziel verwendeter Kontextindikator 

Bezeichnung Kontextindikator Basisjahrwert 

29 Wälder und sonstige bewaldete Flächen (in Tausend) - Insgesamt 3.991,00 
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z auf Ackerflächen (16.18) Verminderung 
von 
Mineraldünger- 
und 
Pestizideinsatz 
(einschl. 
integrierte 
Produktion) 

Scheme 4 : Anbau seltener 
landwirtschaftlicher 
Kulturpflanzen (16.4) 

Sonstige 8.356.437,00 8.000,00  X                  

Scheme 1 : 
Umweltgerechte und 
biodiversitätsfördernde 
Bewirtschaftung (16.1) 

Schaffung, 
Beibehaltung 
ökologischer 
Merkmale (z. B. 
Feldränder, 
Pufferbereiche, 
Blühstreifen, 
Hecken, Bäume) 

594.655.625,00 1.200.000,00  X   X   X       X  

Scheme 16: Vorbeugender 
Grundwasserschutz 
(16.16) 

Bodenbedeckung, 
Pflugtechniken, 
bodenschonende 
Bearbeitung, 
konservierende 
Landwirtschaft 

164.044.052,00 310.000,00      X   X       X  

Scheme 5 : Erhaltung 
gefährdeter Nutztierrassen 
(16.5) 

Sonstige 35.379.706,00 24.000,00  X                  

Scheme 9: Bodennahe 
Ausbringung flüssiger 
Wirtschaftsdünger und 
Biogasgülle (16.9) 

Sonstige 20.100.000,00 96.667,00              X      

Scheme 17: 
Bewirtschaftung 
auswaschungsgefährdeter 
Ackerflächen (16.17) 

Bodenbedeckung, 
Pflugtechniken, 
bodenschonende 
Bearbeitung, 
konservierende 
Landwirtschaft 

2.714.541,00 1.000,00  X   X   X       X  

Scheme 14: 
Bewirtschaftung von 
Bergmähwiesen (16.14) 

Erhaltung von 
Acker- und 
Weidelandgebiete
n von hohem 

62.801.822,00 16.300,00  X   X   X          



 

916 

Naturschutzwert 
(z. B. 
Mähtechniken, 
Handarbeit, 
Belassen von 
Stoppelfeldern 
auf 
Ackerflächen), 
Einführung 
extensiver 
Beweidung, 
Umwandlung von 
Acker- in 
Weideflächen. 

Scheme 11: 
Pflanzenschutzmittelverzic
ht Wein und Hopfen 
(16.11) 

Bessere 
Bewirtschaftung, 
Verminderung 
von 
Mineraldünger- 
und 
Pestizideinsatz 
(einschl. 
integrierte 
Produktion) 

30.436.544,00 12.200,00  X   X              

Scheme 12: Silageverzicht 
(16.12) 

Futterwirtschaft, 
Düngewirtschaft 

122.788.357,00 137.500,00  X                  

Scheme 10: 
Erosionsschutz Obst, 
Wein, Hopfen (16.10) 

Bodenbedeckung, 
Pflugtechniken, 
bodenschonende 
Bearbeitung, 
konservierende 
Landwirtschaft 

54.792.322,00 44.280,00      X   X       X  

Scheme 8: Mulch- und 
Direktsaat (inkl. Strip-Till) 
(16.8) 

Bodenbedeckung, 
Pflugtechniken, 
bodenschonende 
Bearbeitung, 
konservierende 
Landwirtschaft 

35.368.758,00 83.500,00      X   X       X  

Scheme 13: Einsatz von 
Nützlingen im geschützten 
Anbau (16.13) 

Erhaltung von 
Acker- und 
Weidelandgebiete
n von hohem 
Naturschutzwert 
(z. B. 
Mähtechniken, 

2.554.800,00 270,00  X   X              
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Agrarforstsystemen 

8.1 - Förderung für die Aufforstung 
und die Anlage von Wäldern 

634.803,00 100,00          X       
















































































































